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Abstract 

Für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende in Deutschland ist ein zunehmender Ausbau der 
Photovoltaik (PV) in den kommenden Jahren notwendig und treibt den Wandel von einem ehemals 
hierarchisch zu einem dezentral organisierten Energiesystem voran. Dächer in Gewerbegebieten wei-
sen hierfür große Flächenpotenziale auf, welche bisher nur geringfügig genutzt sind. Daneben hat das 
Thema Energy Sharing (ES) in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und könnte 
theoretisch den Ausbau von Erneuerbaren Energien anreizen. Basierend auf der Behavioral Theory of 
the Firm (BTF) und dem Konzept der Industriellen Symbiose (IS) wurde innerhalb der vorliegenden 
Masterarbeit betrachtet, weshalb viele Dachflächen in Gewerbegebieten für Aufdach-Photovoltaik un-
genutzt bleiben (FF1), ob ES das Verhalten von Unternehmen so beeinflussen kann, dass vermehrt Pho-
tovoltaikmodule installiert und damit mehr Dachflächen genutzt werden (FF2) und wie Institutionen 
positiv auf die Bildung von Unternehmenskooperationen einwirken und damit die Umsetzung von 
Energy Sharing begünstigen können (FF3). Die Forschungsfragen wurden im Rahmen des KLIMAready-
Projekts anhand einer praxisorientierten Fallstudie über das Gewerbegebiet Allermöhe im Hamburger 
Bezirk Bergedorf in Kombination mit begleitenden Expert:inneninterviews untersucht. Die Ergebnisse 
zeigen, dass verschiedene Faktoren hinderlich auf die Installation von PV bei Unternehmen wirken und 
die Dimensionierung von Anlagen maßgeblich von wirtschaftlichen und rechtlichen Faktoren abhängt. 
Grundlegend kann ES hier Anreize liefern, mehr oder größere PV-Anlagen zu errichten, wobei dieser 
Effekt in der Praxis wahrscheinlich begrenzt bleiben wird. Zudem zeigt das KLIMAready-Projekt, wie 
Unternehmenskooperationen im Energiebereich erfolgreich angestoßen werden können. Insgesamt 
verdeutlichen die Ergebnisse, dass mit der Transformation des Energiesystems in den nächsten Jahren 
große Herausforderungen einhergehen, die nur bewältigt werden können, wenn technische und sozi-
oökonomische Faktoren miteinbezogen werden und gemeinschaftlich gehandelt wird. 

Schlagwörter: Aufdach-Photovoltaik; Energy Sharing; Gewerbegebiete; Behavioral Theory of the Firm; 
Industrielle Symbiose; Fallstudie
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1. Einleitung – Dachflächen in Gewerbegebieten: Ungenutztes Potenzial für die 

Energiewende  

Die Klimakrise bleibt weiterhin eines der zentralen globalen Probleme im 21. Jahrhundert und ist dabei, 

sich zu beschleunigen. Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Erderwärmung erstmals über der im Pa-

riser Klimaschutzabkommen definierten 1,5 Grad Grenze (Copernicus Climate Change Service, 2025). 

In Deutschland ist die Mitteltemperatur seit 1881 sogar bereits um 2,5 Grad angestiegen (Deutscher 

Wetterdienst, 2025, S. 18). Um den Folgen der Klimakrise entgegenzuwirken, hat die deutsche Bun-

desregierung mit der Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) im Jahr 2022 das Ziel der Kli-

maneutralität für das Jahr 2045 festgeschrieben. Entscheidend hierfür ist vor allem die erfolgreiche 

Umsetzung der Energiewende, bei welcher der Ausbau der Erneuerbaren Energien (EE) eine Schlüssel-

position einnimmt. Insbesondere im Hinblick auf eine zukünftige Elektrifizierung weiterer Energiesek-

toren muss der Ausbau der regenerativen Stromerzeugung in den kommenden Jahren beschleunigt 

und ausgeweitet werden (Agora Think Tanks et al., 2024, S. 14). 

Zur Förderung der EE wurden von der ehemaligen Ampel-Koalition in den letzten Jahren umfangreiche 

Maßnahmen umgesetzt (u. a. WindBG und Solarpaket I) und auch die neue Bundesregierung hat in 

ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, an den Klimaschutz- und Ausbauzielen festzuhalten (CDU & SPD, 

2025, S. 28ff.). Vor allem im Solarbereich ist in den letzten Jahren zu erkennen, dass die Anzahl neuer 

Erzeugungsanlagen stark angestiegen ist. So konnte das Ausbauziel für die Photovoltaik (PV) aus dem 

§ 4 Nr 3. EEG 2023 für das Jahr 2024 bereits ein halbes Jahr früher als geplant erreicht werden (NDR, 

2024). Allerdings ist gesetzlich eine weitere Steigerung des jährlichen Zubaus vorgesehen. Mit dem 

starken Ausbau der PV gehen gleichzeitig Flächennutzungskonflikte, vor allem bei Freiflächen-PV-An-

lagen, einher. Zur Verringerung negativer ökologischer Auswirkungen wird daher die Doppelnutzung 

von bereits genutzten Flächen, etwa in Form der Agri-PV, Parkplatz-PV oder Aufdach-PV, vielfach dis-

kutiert und teilweise in bestehendem Recht verankert (Rahman et al., 2022, S. 3ff., 24; § 16 Hmb-

KliSchG). Trotz des beschleunigten Ausbaus im Solarbereich bleiben weiterhin viele Potenziale unge-

nutzt. Unter anderem in Gewerbe- und Industriegebieten ist zu erkennen, dass die vorhandenen 

Dachflächen nur wenig mit PV-Anlagen ausgestattet sind (GARBE, 2023). Da Gewerbeimmobilien zu-

meist große Dachflächen aufweisen und sich der Anteil dieser Nutzungsart auf 18,7 % der Siedlungs-

fläche in Deutschland erstreckt (DESTATIS, 2024), ergeben sich hohe Potenziale zur Doppelnutzung 

dieser bereits versiegelten Flächen. 

Mit dem zunehmenden Ausbau der EE geht außerdem ein Wandel von einem ehemals hierarchisch zu 

einem dezentral organisierten Energiesystem einher. Anstatt weniger Großkraftwerke, die in den 

Hochspannungsnetzebenen agieren, wird es zunehmend viele kleine Erzeugungseinheiten geben (u. a. 

Aufdach-PV-Anlagen), die in den unteren Spannungsebenen angeschlossen sind (dena, 2023, S. 10). Im 

Rahmen dieser Entwicklungen hat über die letzten Jahre das Thema Energy Sharing (ES) zunehmend 

an Interesse gewonnen. ES ist ein Konzept, bei welchem nicht-kommerzielle Erzeugende Energie mit 



1. Einleitung – Dachflächen in Gewerbegebieten: Ungenutztes Potenzial für die Energiewende 2 

 

Verbrauchenden teilen können, unabhängig von herkömmlichen Marktakteur:innen (FfE, 2024, S. 10). 

Im Jahr 2018 hat die Europäische Union (EU), im Rahmen der RED II- und EMD-Richtlinie, die rechtli-

chen Grundlagen für ES geschaffen und das Thema auf die politische Agenda gesetzt. Im Vergleich zu 

anderen Mitgliedstaaten hat Deutschland diese Regelungen bisher jedoch nicht umgesetzt. Daher gab 

es in den vergangenen Jahren zunehmend Forderungen für die Ermöglichung von ES in Deutschland. 

Im November 2024 wurde schließlich ein Gesetzesentwurf (EnWG-Novelle 2024/11) vom damaligen 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) veröffentlicht. Aufgrund des Koalitions-

bruchs der Ampelregierung wurde dieser jedoch nicht mehr verabschiedet. Die Hauptargumente ES zu 

ermöglichen sind, Teilhabemöglichkeiten für die Bevölkerung an der Energiewende zu schaffen, mög-

liche weitere Anreize für den EE-Ausbau zu generieren und durch einen möglichen Anstieg des lokalen 

Verbrauchs netzentlastende Effekte anzuregen (Ritter et al., 2023, S. 33). 

Beim zweiten Argument stellt sich in Kombination mit der geringen Nutzung von Gewerbedächern die 

Frage, inwieweit ES auf den Ausbau der Aufdach-PV in Gewerbegebieten wirken kann. Zur Untersu-

chung dieses Erkenntnisinteresses wurden in der Masterarbeit drei übergeordnete Forschungsfragen 

(FF) formuliert. Durch die FF1, weshalb bleiben viele Dachflächen in Gewerbegebieten für Aufdach-

Photovoltaik ungenutzt, wird ermittelt, welche Faktoren die Installation von PV auf Gewerbedächern 

maßgeblich beeinflussen. Daran schließt die FF2, kann Energy Sharing das Verhalten von Unternehmen 

so beeinflussen, dass vermehrt Photovoltaikmodule installiert und damit mehr Dachflächen genutzt 

werden, an, innerhalb die konkrete Anreizwirkung von ES auf Unternehmen betrachtet wird. Die Mas-

terarbeit wurde in der Funktion als Werkstudierender beim Cluster Erneuerbare Energien Hamburg 

(EEHH) im Rahmen des vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und der Freien und Hanse-

stadt Hamburg (FHH) geförderten Klimaschutzprojekts KLIMAready geschrieben. In diesem wurde ein 

Prozess zur unternehmensübergreifenden Energietransformation des Gewerbegebiets Allermöhe im 

Hamburger Bezirk Bergedorf angestoßen. Durch die FF3, wie können Institutionen positiv auf die Bil-

dung von Unternehmenskooperationen einwirken und damit die Umsetzung von Energy Sharing be-

günstigen, wurde eine kritische Begleitung des Vorgehens im KLIMAready-Projekt miteinbezogen.  

Der Aufbau der Masterarbeit ist folgender: In Kapitel 2 werden die relevanten Hintergründe zu den 

Themen PV und ES in Deutschland sowie zur praxisorientierten Betrachtung des Gewerbegebiets Al-

lermöhe im Rahmen des KLIMAready-Projekts dargestellt. Darauf folgt im dritten Kapitel ein auf der 

Behavioral Theory of the Firm und dem Konzept der Industriellen Symbiose basierendes theoretisches 

Argument zum Unternehmensverhalten bezüglich PV und ES. Zudem werden die FF begründet herge-

leitet und durch eine Literaturübersicht ergänzt. Im Kapitel 4 werden das Forschungsdesign als Fallstu-

die mit begleitenden Expert:inneninterviews sowie die angewendeten Methoden dargestellt und er-

klärt. Kapitel 5 enthält die Darstellung und Interpretation der Einzelergebnisse der verschiedenen 

angewendeten Methoden. Schließlich liefert Kapitel 6 eine umfassende Diskussion der Ergebnisse in-

klusive der Beantwortung der FF und Kapitel 7 eine Zusammenfassung in Form eines Fazits.  
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2. Hintergründe 

Dieses Kapitel dient dazu, die für das in der Einleitung skizzierte Vorgehen relevanten Hintergründe 

darzustellen. Daher wird zunächst die Entwicklung der PV in Deutschland betrachtet und die rechtli-

chen Rahmenbedingungen zusammengefasst. Anschließend folgt eine Übersicht zu ES im deutsch-eu-

ropäischen Kontext. Zuletzt werden die relevanten Hintergründe zur praxisorientierten Betrachtung 

des Gewerbegebiets Allermöhe im Rahmen des KLIMAready-Projekts aufgezeigt. 

2.1 Photovoltaik in Deutschland 

Obwohl die erste PV-Zelle bereits 1877 entwickelt wurde und sich die Technik in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhundert in der Raumfahrt etablierte (Marques Lameirinhas et al., 2022, S. 1f.), verbreitete 

sich die zivile Nutzung der PV in Deutschland maßgeblich erst seit der Einführung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000. Das Gesetz hat noch heute zum Ziel, die Energiewende in 

Deutschland voranzutreiben, und setzte damals erstmals finanzielle Anreize, die einen wirtschaftlichen 

Betrieb von PV-Anlagen ermöglichten (Wirth, 2025, S. 7). Heutzutage sind in Deutschland über 4,8 

Millionen PV-Anlagen in Betrieb und vereinen damit eine Leistung von circa 100 GWp. Im Jahr 2024 

konnten sie mit einer Stromerzeugung von 72,2 TWh rund 14 % des Stromverbrauchs decken (Wirth, 

2025, S. 5f.). Vor allem in den letzten Jahren ist ein enormer Anstieg im Zubau der PV-Leistung zu be-

obachten, der zum Teil die Ziele aus dem EEG 20231 übertraf. Allerdings wird für die Transformation 

des Energiesystems und für die Vorgaben aus dem EEG 2023 ein weiterer Anstieg des Ausbaus benö-

tigt. Bis zum Jahr 2040 soll so mit über 400 GWp das Vierfache der heutigen installierten Leistung am 

Netz sein, wobei diese hälftig auf Freiflächenanlagen und sonstige Anlagen (v. a. Dachflächen) verteilt 

werden soll (§ 4 Nr. 3 EEG 2023; s. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Historischer Zubau der Photovoltaikleistung in Deutschland sowie festgelegter Ausbaupfad aus 
dem EEG 2023 (Quelle: Wirth 2025). 

Jedoch ist die bloße Steigerung der Erzeugungskapazitäten nicht ausreichend, um die Ziele der Ener-

giewende zu erreichen. Da die Höhe der Stromerzeugung durch PV abhängig von dem Tagesverlauf 

 
1 EEG 2023 bezieht sich auf die aktuell geltende Version des EEG. Wird sich auf grundlegende EEG-Mechanis-

men oder das ursprüngliche Gesetz bezogen, wird die Abkürzung EEG genutzt. 
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und Wetter ist, bedarf es einem starken Ausbau von Energiespeichern, um Erzeugungsspitzen abzufe-

dern und den Strom in Zeiten geringer Erzeugung zu verschieben. Zusätzlich müssen die Stromnetze 

an den Ausbau der EE angepasst und weiterentwickelt werden, damit der Strom seinen Weg von den 

Erzeugenden zu den Verbrauchenden finden kann (Schmidt et al., 2024, S. 513ff.). 

Die Kosten der PV-Technologie haben sich durch die vermehrte Anwendung und Skaleneffekte rasant 

entwickelt. So sind die Preise für PV-Module über die letzten 15 Jahre um mehr als 90 % gesunken und 

machen nur noch rund ein Drittel der Anschaffungskosten aus. Die Preise für die gesamte Installation 

einer PV-Anlagen sind seit 2006 um mehr als 70 % gesunken (Wirth, 2025, S. 7ff.; s. Anhang 2). Zusätz-

lich hat sich die Effizienz der Module über die letzten Jahre stark erhöht (NREL, 2025) und durch tech-

nologische Fortschritte sind neue Anwendungsformen möglich geworden, wie beispielsweise bei der 

Dünnschicht-PV (Fraunhofer IMWS, o. J.). Durch eine Kombination dieser Entwicklungen können große 

PV-Anlagen im MW-Bereich mittlerweile zu Stromgestehungskosten von vier bis sieben ct/kWh und 

kleinere, private Anlagen zwischen sechs bis 14 ct/kWh Strom produzieren. Neuartige Braunkohle-

kraftwerke dagegen weisen Kosten in Höhe von 15 bis 26 ct/kWh auf, sodass PV-Strom insgesamt 

deutlich günstiger ist (Fraunhofer ISE, 2024b, S. 18f.). Bei momentan durchschnittlichen Strompreisen 

von 36,69 ct/kWh für Haushalte und 18,31 ct/kWh für Unternehmen (BDEW, 2025a) können sich die 

meisten PV-Anlagen in einem Zeitraum von zehn bis 15 Jahren amortisieren (KEAN, o. J.). Durch eine 

CO2-Intensität von etwa 30 bis 35 gCO2eq/kWh ist die PV-Technologie außerdem klimaschonend, was 

auch ein Vergleich mit dem deutschen Strommix aus dem Jahr 2023 mit 380 gCO2eq/kWh zeigt (Um-

weltbundesamt, 2024a, S. 8; Wirth, 2025, S. 46). 

Kritische Aspekte der PV-Technologie sind hingegen bei den ökologischen Auswirkungen der Ressour-

cengewinnung, Produktion und Verwertung von PV-Modulen zu nennen (Tawalbeh et al., 2021, S. 2f.). 

Darüber hinaus werden volkswirtschaftliche Risiken durch Importabhängigkeiten diskutiert, da China 

circa 80 % der weltweiten PV-Komponenten produziert und nur wenig Wertschöpfung in Europa an-

gesiedelt ist (Schmidt et al., 2024, S. 516; Wirth, 2025, S. 20). In diesem Zusammenhang werden auch 

menschenrechtswidrige Arbeitsbedingungen in den Exportländern kritisch betrachtet (Burcu & 

Jackson, 2025; ESMC, 2025). 

Funktionsweisen, Anwendungsvarianten und Potenziale von Photovoltaik 

Bei der PV wird grundlegend zwischen verschiedenen Funktionsweisen als auch Anwendungsvarianten 

unterschieden. Bei den technischen Funktionsweisen beschreibt der Begriff Photovoltaik die weitver-

breitetste Form, bei welcher durch den photoelektronischen Effekt Sonnenenergie in Strom umgewan-

delt wird. Daneben gibt es die Solarthermie, welche Sonnenenergie durch die Erhitzung einer Flüssig-

keit direkt in nutzbare Wärme umwandelt. Außerdem stellt die Photovoltaik-Thermie eine Mischform 

der beiden ersteren Varianten dar. Hier wird Photovoltaik-Modulen eine Kühlstruktur hinzugefügt, so-

dass die Abwärme, die bei der Umwandlung der Sonnenenergie in Strom anfällt, genutzt werden kann 

und durch die Kühlung gleichzeitig die Effizienz der Module erhöht wird (Rullán Lemke et al., 2023, S. 
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7ff.). Schließlich gibt es zudem die Concentrated Solar Power (CSP), welche die eintreffende Sonnen-

strahlung mittels Spiegeln auf einen einzigen Punkt konzentriert und durch die Erhitzung einer Flüssig-

keit Dampfturbinen zur Erzeugung von Strom antreibt (Zhang et al., 2013, S. 467). Im Weiteren bezieht 

sich der Begriff PV ausschließlich auf die technische Funktionsweise der Photovoltaik. 

Bei den Anwendungsvarianten von PV wird nach der Installationsart der Anlagen unterschieden. Im 

Gebäudebereich wird die Aufdach-PV, die Fassaden-PV und die integrierte PV genutzt (Rullán Lemke 

et al., 2023, S. 9f.). Während Aufdach- und Fassaden-PV auf/an bestehende Strukturen angebracht 

werden, erfüllt die integrierte PV eine Doppelfunktion, indem beispielsweise Dachziegel ersetzt wer-

den (Biyik et al., 2017, S. 835). Auch die Agri-PV, als Kombination aus Landwirtschaft und PV, oder die 

Parkplatz-PV kann als integrierte PV ausgestaltet werden. Eine weitere zentrale Anwendungsvariante 

ist die Freiflächen-PV. Ebenso kommt zunehmend auch die Floating-PV auf Gewässern zum Einsatz 

(Rullán Lemke et al., 2023, S. 9f.). Aktuell stellt die Aufdach-PV mit circa zwei Drittel der installierten 

Kapazitäten mit Abstand die weitverbreitetste Anwendungsvariante dar (Bundesverband Solarwirt-

schaft e.V., 2025). Aufgrund des Fokus der Masterarbeit auf die Nutzung von vorhandenen Dachflä-

chen in Gewerbegebieten für PV, wird sich im Folgenden auf die Aufdach-PV begrenzt. Hierunter wird 

die PV, welche auf einem bestehenden Dach nachträglich installiert wird, verstanden. 

Bei der Aufdach-PV zeigen sich in Deutschland hohe Potenziale2. Laut Hartz et al. (2023) beläuft sich 

das technische PV-Potenzial aller Dachflächen in Deutschland auf 409 GWp, was alleinig die Ziele aus 

dem EEG 2023 erfüllen würde. Im Bereich der Gewerbegebiete beziffert GARBE (2023) das realisier-

bare Potenzial auf 36 GWp. Insgesamt ist jedoch zu sehen, dass bisher weniger als zehn Prozent der 

Gewerbedachflächen für PV genutzt und damit Potenziale für die Energiewende ausgelassen werden 

(Wirth, 2025, S. 32). Auch in Hamburg lässt sich dieser Trend erkennen. Das realisierbare PV-Potenzial 

aller Dachflächen zusammen beträgt circa 8,7 GWp. Hierbei entfallen 1,6 GWp auf Dachflächen von 

Gewerbe- und Industriegebäuden. Somit könnte die Aufdach-PV auf den Gewerbe- und Industriege-

bäuden allein rund zehn Prozent des jährlichen Bruttostromverbrauchs Hamburgs (ca. 11,0 TWh) de-

cken (Rullán Lemke et al., 2023, S. 49, 56). Allerdings zeigt sich, dass Hamburg im länderweiten Ver-

gleich den geringsten Ausbau der Aufdach-PV vorzuweisen hat und nur 2,1 % des technischen 

Potenzials genutzt sind (Hartz, 2023). 

Rechtliche Rahmenbedingungen für Photovoltaik in Deutschland und dem Land Hamburg 

Grundlegend wird der Ausbau der PV in Deutschland über das EEG 2023 geregelt, wobei auch andere 

Gesetze, wie beispielsweise das EnWG oder MsbG, zu berücksichtigen sind. Zuletzt wurden durch das 

Solarpaket I im Frühjahr 2024 weitreichende Änderungen für die PV eingeführt. Zusätzlich werden 

auch im Landesrecht spezifische Rahmenbedingungen vorgegeben, wie es in Hamburg mit dem Ham-

burgischem Klimaschutzgesetz (HmbKliSchG) der Fall ist. Für die Masterarbeit zentrale rechtliche 

 
2 Bei Photovoltaikpotenzialen wird normalerweise zwischen theoretischem, technischem und realisierbarem 

Potenzial unterschieden (s. Abschnitt 4.2.2; Rullán Lemke et al., 2023, S. 28ff.). 
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Bereiche umfassen insbesondere die Vorgaben zu Fördersätzen, Anlagengrößen und Pflichten der Be-

treiber3 sowie die daraus resultierende Optimierung der Anlagen und mögliche Betreibermodelle. Da-

neben regeln steuerliche und baurechtliche Vorgaben, Datenschutzaspekte beim Einsatz intelligenter 

Messsysteme, Netzanschlussverfahren und weitere energierechtliche Rahmenbedingungen Detailfra-

gen der Umsetzung, welche nicht weiter ausgeführt werden (s. bspw. EEHH, 2024). 

Um die Verbreitung von PV anzuregen, werden seit Beginn des EEG finanzielle Anreize durch Einspei-

severgütungen und Marktprämien gezahlt (Wirth, 2025, S. 9f.). Dabei zahlt der Netzbetreiber pro ins 

Netz eingespeister kWh Strom einen auf 20 Jahre festgelegten Betrag an den Anlagenbetreiber und 

garantiert die Abnahme des erzeugten Stroms (§§ 11 Abs. 1, 25 Abs. 1 EEG 2023). Für ausgeförderte 

Anlagen bis 100 kW gelten anschließend gesonderte Vergütungsregelungen (§§ 3 Nr. 3a, 21 Abs. 1 S. 

1 Nr. 4, 23b, 53 Abs. 4 EEG 2023). 

Die Höhe der Fördersätze und der Vergütungsmechanismus unterscheiden sich hier in Abhängigkeit 

von der Anlagengröße, der Einspeiseart und des Zeitpunkts der Inbetriebnahme. Der grundlegende 

Unterschied zwischen Einspeisevergütung und Marktprämie ist dabei, dass erstere komplett von dem 

Netzbetreiber übernommen wird, während der Anlagenbetreiber bei der Marktprämie zunächst den 

Strom eigenständig an der Börse vermarkten muss (Direktvermarktung). Anschließend wird vom Netz-

betreiber die Differenz des auf dem Strommarkt erzielten Preises zum sogenannten anzulegenden 

Wert als Marktprämie ausgezahlt. Liegt der an der Strombörse erzielte Preis über dem anzulegenden 

Wert, dann entfällt die Marktprämie und es kann ein höherer Preis erzielt werden (Bundesnetzagen-

tur, o. J.). Ist der Strompreis an der Börse negativ, dann wird der anzulegende Wert auf null reduziert. 

Allerdings wird dafür der Vergütungszeitraum um die Anzahl der negativen Stunden verlängert („So-

larspitzengesetz“; §§ 51, 51a EEG 2023). Die anzulegenden Werte werden im § 48 Abs. 2, 2a EEG 2023 

festgelegt. Die Einspeisevergütung ergibt sich aus dem anzulegenden Wert minus einer Verringerung 

von 0,4 Cent pro kWh Strom (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2023). In beiden Fällen ist für den Anlagenbetreiber 

eine Vergütungshöhe pro kWh eingespeisten Strom gesichert, wobei sich der Anteil des Netzbetreibers 

unterscheidet und die Direktvermarktung mit einem Mehraufwand für den Anlagenbetreiber einher-

geht (Bundesnetzagentur, o. J.). 

Unter welche Art des Vergütungsmechanismus eine Anlage fällt, entscheidet sich nach der Anlagen-

größe: Anlagen unter 100 kW haben einen Anspruch auf die Einspeisevergütung, können aber auch 

freiwillig an der Direktvermarktung teilnehmen. Ab einer Leistung von 100 kW müssen die Anlagenbe-

treiber mit ihrer Anlage in die Direktvermarktung übergehen (§§ 20, 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023). Es 

besteht zusätzlich die Möglichkeit für Anlagen kleiner als 200 kW, freiwillig auf eine Förderung zu ver-

zichten (unentgeltliche Abnahme), um beispielsweise den Direktvermarktungsaufwand bei nur kleinen 

 
3 Da in den offiziellen Gesetzestexten das generische Maskulinum verwendet wird, wird auch in der Masterar-

beit bei rechtlichen Erklärungen und der Verwendung von Fachtermini aus Gründen der Kohärenz die masku-
line Form genutzt. In allen anderen Fällen wird auf eine genderneutrale Sprache geachtet. 



2. Hintergründe 7 

 

Überschussmengen zu vermeiden (§§ 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 21c Abs. 1 EEG 2023)4. Ferner müssen PV-

Anlagen ab 750 kW Leistung an der wettbewerblichen Ausschreibung teilnehmen und ein Gebot für 

den anzulegenden Wert abgeben, sofern sie eine Förderung erhalten möchten (§ 22 Abs. 3 S. 2 Nr. 1a 

EEG 2023). Hier gibt es Zuschläge für die niedrigsten Gebote, bis das festgelegte Leistungskontingent 

erreicht ist. Der anzulegende Wert für alle Anlagen ergibt sich dann aus dem Durchschnitt der Gebots-

werte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots (§ 48 Abs. 1a EEG 2023). Anlagen, die keinen 

Zuschlag bekommen, können zwar dennoch Strom an der Börse direkt vermarkten, haben dann jedoch 

keinen Anspruch auf die Marktprämie und damit keine sichergestellte Mindestvergütung (§ 21a EEG 

2023). 

Neben der Relevanz der Anlagengröße für den Vergütungsmechanismus, gibt es außerdem Vergü-

tungsschwellen, nach welchen die Fördersätze im EEG festgelegt sind. Es wird zwischen Anlagen die 

kleiner als 10 kW, 40 kW und 750 kW (Ausschreibungsgrenze) sind unterschieden. Ebenso unterschei-

den sich die Vergütungssätze nach der Einspeiseart. Anlagen, die ihren gesamten Strom ins Netz ein-

speisen (Volleinspeisung), bekommen eine höhere Vergütung im Vergleich zu Anlagen, bei welchen 

ein Teil des Stroms selbst verbraucht und nur der Überschuss eingespeist wird (Überschusseinspei-

sung). Zusätzlich gelten bei der Volleinspeisung weitere Vergütungsschwellen bei 100 und 400 kW Leis-

tung (§ 48 Abs. 2, 2a EEG 2023). Eine weitere Besonderheit ist der Mieterstromzuschlag, welcher zu-

sätzlich als Sondervergütung gezahlt wird, wenn Strom im Bereich eines Wohngebäudes ohne die 

Nutzung des öffentlichen Netzes direkt verkauft wird (§ 48a EEG 2023; s. Unterkapitel 2.2). Die kon-

krete Höhe der einzelnen Fördersätze wird für PV-Anlagen in § 48 Abs. 1, 2, 2a und § 48a EEG 2023 in 

Kombination mit § 53 Abs. 1 Nr. 2 festgelegt. Zusätzlich wird im § 49 EEG 2023 eine halbjährliche De-

gression der Werte um ein Prozent definiert, welche seit dem 1. Februar 2024 greift.  

Wird eine Anlage bis zum 31. Juli 2025 in Betrieb genommen, gelten aktuell die in der Tabelle 1 darge-

stellten Fördersätze, je nach Größe und Einspeiseart der Anlage. Bei der Berechnung der spezifischen 

Fördervergütung für eine Anlage wird stufenweise vorgegangen, sodass die Werte für die Vergütungs-

schwellen anteilig addiert werden (s. Tabelle 1). 

Da zu Beginn des EEG die Kosten für PV-Anlagen vergleichsweise hoch waren, wurde die Netzeinspei-

sung ebenfalls höher vergütet, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Mit der Verbrei-

tung der PV und sinkenden Preisen, sind die Vergütungssätze über die vergangenen Jahre abgesenkt 

worden (s. Abbildung 2; Umweltbundesamt, 2024b). 

  

 
4 Bis zum 31.12.2025 besteht diese Möglichkeit übergangsweise auch für Anlagen kleiner 400 kW (§ 100 Abs. 

20 EEG 2023). 
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Tabelle 1: Übersicht der Fördersätze für Aufdach-Photovoltaikanlagen bei Inbetriebnahme zwischen dem 1. 
Februar 2025 und 31. Juli 2025, inklusive Rechenbeispielen für verschiedene Anlagenarten  
(eigene Darstellung nach Bundesnetzagentur, 2025). 
Anmerkung: * bei PV-Anlagen des zweiten Segments (u. a. Aufdach-PV) gelten die Werte bis zu einer 
Leistung von 750 kW (§ 22 Abs. 3 S. 2 Nr. 1a.). 

 Einspeisevergütung  
(in ct/kWh) 

Anzulegender Wert/Marktprämie  
(in ct/kWh) 

Installierte Leistung  
(in kWp) bis 

Teileinspeisung Volleinspeisung Teileinspeisung Volleinspeisung 

10 7,94 12,60 8,34 13,00 

40 6,88 10,56 7,28 10,96 

100 5,62 10,56 6,02 10,96 

400 - - 6,02 9,12 

1000* - - 6,02 7,86 
 

Rechenbeispiele 

Berechnung der Einspeisevergütung für eine  
60 kWp-Anlage mit Teileinspeisung 

= (10*7,94 + 30*6,88 + 20*5,62) / 60  
= 6,74 ct/kWh eingespeistem Strom 

Berechnung des anzulegenden Werts für eine  
120 kWp-Anlage mit Volleinspeisung 

= (10*13,00 + 30*10,96 + 60*10,96 + 20*9,12) / 120  
= 10,82 ct/kWh eingespeistem Strom 

 

Abbildung 2: Entwicklung der EEG-Fördersätze für Photovoltaikanlagen nach den aktuellen Anlagenklassen 
„Gebäudeanlagen mit Überschusseinspeisung bis 10 kW“ und „Sonstige Anlagen bis 100 kW“ 
sowie der mittleren Vergütung in den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur und des 
Marktwerts Solarstrom sowie der Strompreise für Haushalte und kleine Industriebetriebe (Quelle: 
Wirth, 2025). 

Auch die technischen Anforderungen richten sich nach den Anlagengrößen, wobei an dieser Stelle nur 

eine Auswahl aufgezählt wird. Ab einer Anlagenleistung von 25 kW muss gewährleistet werden, dass 

eine Fernsteuerung durch den Netzbetreiber möglich ist (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 lit. a EEG 2023). Soll eine 

Anlage ab 25 kW Leistung an der Direktvermarktung teilnehmen, muss diese außerdem über eine Fern-

wirktechnik verfügen, welche die Kommunikation mit dem Direktvermarkter sicherstellt (§ 10b Abs. 1 

Nr. 1 EEG 2023). Ab 100 kW muss außerdem eine Zählerstandsgangmessung oder eine viertelstündli-

che, registrierende Leistungsmessung vorgenommen und entsprechende Zähler installiert werden 
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(§ 55 MsbG Abs. 3). Daneben wird eine gesonderte Zertifizierung der PV-Anlage ab einer Einspeiseleis-

tung von 270 kW oder einer installierten Leistung von 500 kW notwendig (§ 2 Abs. 4 NELEV). Zuletzt 

erhöhen sich die Anforderungen an den Netzanschluss im Niederspannungsbereich ab 135 kW und 

270 kW, was durch Vorgaben des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. 

(VDE) geregelt ist und zusätzliche Absprachen mit dem Netzbetreiber erfordert (Anwendungsregel 

VDE-AR-N 4105). Ab 500 kW Leistung gelten dann die Vorgaben für den Mittel- und Hochspannungs-

bereich (Anwendungsregel VDE-AR-N 4100). Zusätzlich sind für die Errichtung von Aufdach-PV-Anlagen 

versicherungs- und brandschutzrechtliche Auflagen und Vorgaben zu berücksichtigen. 

Neben den bundeseinheitlichen rechtlichen Regelungen schreibt das HmbKliSchG im § 16 seit dem 01. 

Januar 2024 eine Solargründachpflicht im Land Hamburg vor. Neubauten müssen ab einer Dachfläche 

von 50 m2 mindestens 30 % der Bruttofläche mit PV-Modulen belegen. Bei Bestandsgebäuden greift 

die Pflicht erst bei Dachsanierungen. In diesem Fall müssen 30 % der Nettodachfläche ausgestattet 

werden (§ 16 Abs. 2, 3 HmbKliSchG). Zusätzlich wird vorgeschrieben, dass Dachflächen bis zu einer 

Neigung von zehn Grad ab dem 01. Januar 2027 begrünt werden müssen (§ 16 Abs. 4 HmbKliSchG). 

Ausnahmen sind für wirtschaftlich oder technisch ungeeignete Dachflächen vorgesehen (§ 16 Abs. 5 

HmbKliSchG). 

Planung und Optimierung von Photovoltaik-Anlagen 

In der Anfangszeit des EEG war die Volleinspeisung aufgrund hoher Vergütungssätze sehr lukrativ. 

Heutzutage führt die Anreizstruktur jedoch dazu, dass der Eigenverbrauch aufgrund der Differenz der 

Strombezugskosten zu den Erzeugungskosten5 entscheidend für die Wirtschaftlichkeit geworden ist 

(Wirth, 2025, S. 18; Honsel, 2023). Der Eigenverbrauch ist die „elektrische Energienachfrage des be-

trachteten Gebäudes innerhalb eines bestimmten Zeitraums …, die durch den bereitgestellten PV-Strom 

gedeckt werden kann“ (EEHH, 2024, S. 4). Bei einer hohen Eigenverbrauchsquote wird demnach der 

Großteil des eigens erzeugten Stroms verbraucht. Der Autarkiegrad beschreibt außerdem, wie viel des 

verbrauchten Stroms durch die eigene Erzeugung abgedeckt werden kann (EEHH, 2024, S. 4f.). 

Die Eigenverbrauchsquote kann durch zwei Mechanismen gesteigert und die PV-Anlage damit opti-

miert werden. Auf der Erzeugungsseite kann die Anlagengröße sowie Ausrichtung der PV-Module an 

den Eigenverbrauch angepasst werden. Hierfür ist das Lastprofil des Gebäudes entscheidend, welches 

den Stromverbrauch im Tagesverlauf darstellt. Während eine Süd-Ausrichtung der PV-Module die 

höchsten Gesamtstromerträge verspricht und eine hohe Erzeugung zur Mittagszeit aufweist, kann eine 

Ost-West-Ausrichtung helfen, die Erzeugung über den Tag zu strecken und in den Morgen- und Abend-

stunden zu erhöhen. Auch der Strahlungswinkel kann, zumindest bei Flachdächern, durch eine Auf-

ständerung der Module beeinflusst und optimiert werden (Rullán Lemke et al., 2023, S. 12f.). Auf der 

Verbrauchsseite kann die Eigenverbrauchsquote gesteigert werden, in dem der Eigenverbrauch erhöht 

 
5 Siehe oben: Differenz = 18,31 ct/kWh (bisheriger, durchschnittlicher Industriestrompreis im Jahr 2025) – 6-14 

ct/kWh (Erzeugungskosten kleiner PV-Anlagen). 
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wird. Hier gewinnt zunehmend die Sektorenkopplung, mit beispielsweise der Integration von elektri-

schen Wärmelösungen oder der E-Mobilität, an Bedeutung. Durch eine Elektrifizierung weiterer Berei-

che können außerdem andere Energieträger eingespart werden, was zu weiteren Kosteneinsparungen 

führen kann (Rullán Lemke et al., 2023, S. 100ff.).  

Neben der Sektorenkopplung werden zukünftig Batterieenergiespeichersysteme (BESS) zunehmend 

zentral für die Optimierung von PV-Anlagen sein. Durch Technologiefortschritte werden Batteriespei-

cherlösungen immer günstiger und bereits heutzutage bei fast 20 % aller neuen gewerblichen Aufdach-

PV-Anlagen mit eingeplant (Fraunhofer ISE, 2024a, S. 22). Überschüssiger PV-Strom kann so zu Zeiten 

hoher Erzeugung und geringer Strompreise zwischengespeichert werden und zu Zeiten geringer Erzeu-

gung und hohen Strompreisen verbraucht oder auch teurer verkauft werden. Ebenso kann ein höherer 

Autarkiegrad erreicht werden und damit größere PV-Anlagen zukünftig wirtschaftlicher umgesetzt 

werden, was auch im Hinblick auf mögliche Netzengpässe durch eine zunehmende Elektrifizierung Vor-

teile bieten kann. Zudem können Batteriespeicher Erzeugungsspitzen, unter anderem zur Mittagszeit, 

glätten und damit zur Netzentlastung beitragen und somit bei gleichbleibenden Netzkapazitäten mehr 

installierte PV-Leistung ermöglichen (Wirth, 2024, S. 86f.). 

Insgesamt bestimmt das Zusammenspiel aus Förderregularien, technischen Anforderungen und Eigen-

verbrauch die Dimensionierung und Planung einer PV-Anlage. Grundlegend gehen eine hohe Eigenver-

brauchsquote und ein hoher Autarkiegrad mit einer gesteigerten Wirtschaftlichkeit einher. Mit der 

Anlagengröße steigen die technischen Anforderungen und damit die Installationskosten. Je größer je-

doch eine Anlage ist, desto geringer sind normalerweise die durchschnittlichen Kosten pro installier-

tem PV-Modul und erzeugter kWh Strom (EEHH, 2024, S. 5f.). 

Betreibermodelle von Photovoltaik-Anlagen 

Aus der Kombination von rechtlichen Vorgaben und Eigentümerstrukturen ergeben sich ver-

schiedenste Modelle für den Betrieb von PV-Anlagen (EEHH, 2024, S. 18ff.). Wie bereits dargestellt, 

folgen aus den EEG-Förderregularien grundlegend die Möglichkeiten der Voll- und Überschusseinspei-

sung. Je nach Anlagengröße kann außerdem zwischen der Einspeisevergütung und der Direktvermark-

tung entschieden werden (s. oben; EEHH, 2024, S. 18ff.). Ergänzend hierzu ist es über das Anlagensplit-

ting möglich, einen Teil der Anlage über die Volleinspeisung laufen zu lassen und den anderen Teil für 

die Überschusseinspeisung zu nutzen, wobei getrennte Zähler installiert sein müssen (Rullán Lemke et 

al., 2023, S. 18). 

Weitere Betreibermodelle leiten sich aus den Besitzstrukturen von Gebäude und PV-Anlage ab. Zu-

nächst hat ein Immobilieneigentümer die Möglichkeit, die Dachfläche für die Nutzung von PV zu ver-

pachten, ohne selbst in eine Anlage investieren oder diese betreiben zu müssen (Verpachtung). Ergän-

zend kann zwischen Anlagenbetreiber und Immobilieneigentümer ein Stromliefervertrag 

abgeschlossen werden. Damit besteht eine Direktlieferung vor Ort und der Immobilieneigentümer 

kann von dem PV-Strom auf seinem Dach profitieren (Contracting). Für den Fall, dass ein 
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Immobilieneigentümer bereits in Besitz einer PV-Anlage auf seinem Dach ist, kann der Betrieb der An-

lage und die Stromlieferung, gegen die Zahlung einer Pacht, an einen sogenannten Enabler ausgelagert 

werden (Enabler-Modell). In diesem Fall kann auch der Mieter einer Immobilie als Enabler fungieren 

und sich damit selbst mit Strom versorgen (Anlagenrückpacht; EEHH, 2024, S. 20ff.). Schließlich kann 

mit dem Mieterstrommodell und der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung Strom im Rahmen einer 

Kundenanlage geteilt werden (s. Unterkapitel 2.2). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die PV in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten als 

Energieträger etabliert hat und zentral für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ist. Die Nut-

zung vorhandener Gewerbedachflächen weist hier große Potenziale auf. Durch die Förderstrukturen 

des EEG 2023 und weiterer rechtlicher Vorgaben, nehmen eine Vielzahl an Faktoren einen Einfluss auf 

die Ausgestaltung und den Betrieb der Anlagen. 

2.2 Energy Sharing in Deutschland 

Der Begriff ES lässt sich wörtlich als „das Teilen von Energie“ ins Deutsche übersetzen (FfE, 2024, S. 

11). Während das Konzept nicht nur auf die Energieform Strom begrenzt ist, wird sich aufgrund des 

Fokus auf PV im Weiteren nur auf den Austausch von Strom bezogen. Physikalisch betrachtet fließt 

Strom immer auf direktem Weg zum nächstgelegenen Verbraucher, sodass der erzeugte Strom im wei-

testen Sinne dauerhaft geteilt wird (Ritter et al., 2023, S. 52f.). Aus der energiewirtschaftlichen Per-

spektive geht es beim ES hingegen darum, wie diese Stromflüsse bilanziert und abgerechnet werden 

können. Wenn beispielsweise ein Privathaushalt eine PV-Anlage installiert hat, wird ein benachbartes 

Haus physikalisch gesehen wahrscheinlich einen Teil genau dieses produzierten Stroms verbrauchen, 

ohne dass beide offiziell energiewirtschaftlich miteinander in Verbindung stehen. Somit ergeben sich 

unterschiedliche regulatorische Modelle und Ansätze, wie Energie untereinander bilanziell geteilt wer-

den kann. Aufgrund vieler verschiedener Sichtweisen herrscht bisher allerdings keine einheitliche De-

finition von ES vor (FfE, 2024, S. 11). Häufig wird ES jedoch im deutschen Kontext definiert als 

„die gemeinschaftliche Stromerzeugung und -verbrauch in räumlichem Zusammenhang, jedoch einschließ-

lich der Nutzung des öffentlichen Stromnetzes“ (Ritter et al., 2023, S. 5). 

Dabei kann grundlegend zwischen zwei übergeordneten Formen des ES unterschieden werden: zum 

einen kann ES als dezentrales Konzept umgesetzt werden, bei welchem Erzeuger und Verbraucher bi-

lateral über Verträge miteinander in Verbindung treten (Peer-to-Peer/dezentrales ES; dena, 2022, S. 

23f.; s. Abbildung 3). Zum anderen kann ES als zentralisiertes Modell umgesetzt werden, bei welchem 

sich Akteur:innen in Gemeinschaften zusammenschließen und gemeinsam handeln. Hier können meh-

rere Erzeuger und Verbraucher Teil der Gemeinschaft sein und EE-Anlagen können gemeinschaftlich 

gebaut und betrieben werden (gemeinschaftliches/zentralisiertes ES; FfE, 2024, S. 14). 

Beiden ES-Formen ist gemein, dass eine Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch gegeben sein 

muss. Aus diesen und anderen Umsetzungsanforderungen sind daher digitale Technologien ein not-

wendiger Baustein für die Umsetzung von ES (dena, 2022, S. 6). Intelligente Messsysteme, wie Smart 
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Meter, ermöglichen beispielsweise den Echtzeitabgleich von Erzeugungs- und Verbrauchsdaten. Da-

neben ermöglichen es Energieplattformen, die gesammelten Daten effizient zu verarbeiten, die Bilan-

zierung zwischen Erzeugern und Verbrauchern zu koordinieren und einen Datenaustausch mit den 

Netzbetreibern umzusetzen. Zusätzlich kann durch die Anwendung von Distributed Ledger und Block-

chain Technologien der Stromhandel unter den beteiligten Akteur:innen sicher gestaltet werden. 

Smart Contracts können außerdem dazu genutzt werden, dass die Abrechnung automatisiert und nach 

vorab festgelegten Regeln abgewickelt wird (dena, 2022, S. 8, 25, 29ff.). Hierbei sind beim Status quo 

der technologischen Ausstattung im internationalen Vergleich allerdings erhebliche Unterschiede fest-

zustellen. Dies zeigt exemplarisch der aktuelle Stand beim Smart Meter Rollout, bei welchem Deutsch-

land am unteren Ende rangiert und erst eine Verbreitung von weniger als fünf Prozent vorzuweisen 

hat (IoT Analytics, 2024). 

An Relevanz hat ES vor allem seit dem Jahr 2018 durch das Clean Energy for all Europeans Package der 

EU gewonnen. In diesem Zuge wurden innerhalb der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EMD) und der 

Erneuerbare Energien Richtlinie (RED II) zentrale Aspekte verankert, welche die Ermöglichung der so-

genannten gemeinsamen Eigenversorgung und der Energie- sowie Bürgergemeinschaften vorsieht (s. 

unten). Im Zuge dessen haben in Deutschland, insbesondere aus der Bürgerenergiebewegung, Forde-

rungen nach einer umfassenden Etablierung von ES nach der EU-Konzeptionierung Einzug erhalten und 

verschiedene Vorschläge wurden erarbeitet (s. bspw. BBEn, 2023; bne, 2023; Huneke, 2023). Nach 

Ritter et al. (2023, S. 23) habe sich jedoch keine weitere Umsetzungspflicht für Deutschland ergeben, 

da unter den bestehenden Gesetzen, wenn auch sehr kompliziert, die gemeinsame Nutzung von Strom 

bereits möglich sei. Dennoch hat die Debatte Aufmerksamkeit für ES in Deutschland erregt, sodass die 

damalige Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten hatte, ES im deutschen Recht veran-

kern zu wollen (SPD, Grüne & FDP, 2021, S. 58). Im November 2024 gab es schließlich einen ausgear-

beiteten Gesetzesvorschlag zur Verankerung von ES im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG-Novelle 

2024/11, s. unten), welcher aufgrund des Koalitionsbruchs jedoch nicht mehr verabschiedet wurde. 

Die neue Koalition aus CDU und SPD hat ES ebenfalls in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen (CDU & 

SPD, 2025, S. 29). Hier bleibt jedoch abzuwarten, wie und mit welcher Priorität ES ausgestaltet werden 

wird. Im Weiteren werden kurz die theoretischen Vorteile von ES skizziert und anschließend die recht-

lichen Rahmenbedingungen im europäischen sowie deutschen Kontext dargestellt. 

Argumente für die Umsetzung von Energy Sharing 

Die Argumente für ES lassen sich grundlegend in drei Bereiche aufteilen: 1. ES sorgt für eine Zubaustei-

gerung von EE-Anlagen, 2. ES vereinfacht die Teilhabe und erhöht die Akzeptanz für die Energiewende, 

3. ES kann die Stromnetze entlasten (Ritter et al., 2023, S. 33). Im ersten Bereich weisen Wiesenthal et 

al. (2022) beispielsweise große theoretische Potenziale für den Ausbau der EE durch ES nach. So könne 

der direkte Verbrauch von dezentral produziertem Strom mit verringerten Stromkosten einhergehen 

und ES damit private Investitionen in EE-Anlagen anreizen. Zudem könnten sich Menschen in 
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Gemeinschaften zusammenschließen und intrinsisch daran interessiert sein, die Energiewende aktiv 

mitzugestalten (Erwägungsgrund (22) EMD III und (70) RED II). Beim zweiten Argument, welches ins-

besondere in der Bürgerenergiebewegung als zentral angesehen wird, geht es darum, dass die Bür-

ger:innen an der Energiewende beteiligt werden und finanziell profitieren können. Vor allem Men-

schen mit geringen finanziellen Mitteln könnten so ebenfalls am Ausbau der EE teilhaben, wodurch 

Energiearmut entgegengewirkt werden kann. Folglich könnte sich eine gesteigerte Akzeptanz für die 

Energiewende einstellen (Erwägungsgrund (22) EMD III und (70) RED II; Szichta & Tietze, 2020, S. 111). 

Als drittes wird davon ausgegangen, dass sich durch das gemeinsame Nutzen von Strom in Kombina-

tion mit der Sektorenkopplung in den unteren Netzebenen eine Netzdienlichkeit einstellen kann. 

Wenn der Strom vermehrt direkt vor Ort genutzt und flexibel gesteuert würde, könnte der Netzausbau 

reduziert werden (FfE, 2024, S. 40). Damit könnte außerdem die Transformation von einem zentrali-

sierten, hierarchischen Stromsystem zu einem dezentralen und vermehrt demokratischen System ge-

fördert und dessen Resilienz gesteigert werden (Erwägungsgrund (22) EMD III; Stumpf et al., 2024, S. 

5). Trotz aller möglichen Potenziale gibt es noch keine umfassenden Analysen und Daten über die ge-

samtwirtschaftlichen Effekte von ES, sodass die Argumente zwar in der Theorie logisch und kohärent 

sind, die tatsächlichen Wirkungen aber bisher nicht quantifiziert werden können (Ritter et al., 2023, S. 

33ff.; FfE, 2024, S. 42). 

Energy Sharing im Europäischen Recht 

Wie bereits beschrieben, hat die EU die Grundlagen für ES schon vor geraumer Zeit gelegt. Zu Beginn 

hatte die EU drei verschiedene Formen von ES vorgegeben, welche von den Mitgliedsstaaten ermög-

licht werden sollten: gemeinsam handelnde Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität (Art. 2 

Abs. 2 Nr. 15, Art. 21 RED II), Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (Art. 2 Abs. 2 Nr. 16 & Art. 22 RED 

II) und Bürgerenergiegemeinschaften (Art. 2 Nr. 11, Art. 16 EMD). Erstere Form beschreibt „eine 

Gruppe von mindestens zwei gemeinsam handelnden Eigenversorgern im Bereich erneuerbare Elektri-

zität …, die sich in demselben Gebäude oder Mehrfamilienhaus befinden“, wobei das öffentliche Netz 

nicht genutzt wird.6 Die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft als zweite Form, ist eine juristische Person, 

die aus natürlichen Personen, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie öffentlichen Einrich-

tungen bestehen kann. Sie ist Eigentümerin sowie Betreiberin von EE-Anlagen in der Nähe der Gemein-

schaft und stellt den Mitgliedern den erzeugten Strom zur Verfügung. Dabei zielt die Erneuerbare-

Energie-Gemeinschaft nicht darauf ab, finanzielle Gewinne zu erwirtschaften, sondern ihren Mitglie-

dern ökologische, wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile zu ermöglichen. Die Bürger-

energiegemeinschaft ist ebenfalls eine juristische Person ähnlich zur Erneuerbaren-Energie-Gemein-

schaft, welche neben der Energieerzeugung allerdings auch weitere Aktivitäten verfolgen kann, wie 

 
6 Dies stellt einen Widerspruch zur Definition von Ritter et al. (2023) dar und verdeutlich, dass der Begriff ES 

nur schwierig abzugrenzen ist und vor allem als Oberbegriff fungiert. Es könnte also auch zwischen ES mit und 
ohne Nutzung des öffentlichen Netzes unterschieden werden (s. Abbildung 3). 
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beispielsweise den Betrieb von Ladesäulen oder auch die Durchführung von Energieeffizienzmaßnah-

men. Zudem beschränkt sich die Bürgerenergiegemeinschaft nicht auf EE und muss ebenfalls keine 

lokale Nähe zu ihren Mitgliedern und Anlagen aufweisen. Bis zur Novellierung der EMD (EMD III) im 

Juni 2024 wurde das ES durch die EU also nur indirekt definiert. 

Mit der EMD III definiert die EU in Artikel 2 Nummer 10a erstmalig ES (im Deutschen: gemeinsame 

Energienutzung) wie folgt:  

„den Eigenverbrauch aktiver Kunden von Energie aus erneuerbaren Quellen“ (Art. 2 Nr. 10a EMD III), wobei 

aktiver Kunde „einen Endkunden oder eine Gruppe gemeinsam handelnder Endkunden, der bzw. die an 

ihrem Standort innerhalb definierter Grenzen erzeugte oder an einem anderen Standort eigenerzeugte 

oder mit anderen gemeinsam erzeugte Elektrizität verbraucht oder speichert oder eigenerzeugte Elektrizi-

tät verkauft“ (Art. 2 Nr. 8 EMD III). 

Damit muss auch Personen unabhängig von der Teilnahme an einer Energiegemeinschaft die Teil-

nahme an ES ermöglicht werden. Zusätzlich hat die EU mit dem Artikel 15a EMD III weitere Anforde-

rungen an die Umsetzung von ES in nationales Recht formuliert. Unter anderem wird ergänzt, dass 

auch nicht-KMU teilnehmen dürfen, sofern deren Erzeugungsanlagen die Grenze von sechs MW nicht 

übersteigt (Art. 15a Abs. 5 lit. a EMD III). Zudem sollen Lieferantenpflichten für teilnehmende Ak-

teur:innen erlassen (Art. 15a Abs. 4 lit c III) und eine zuständige Kontaktstelle eingerichtet werden (Art. 

15a Abs. 6 lit. b EMD III). Eine verpflichtende staatliche Förderung von ES wird indes nicht vorgegeben. 

Insgesamt führt die Novellierung der EMD weitreichende Umsetzungsanforderungen im Bereich des 

ES ein, welchen Deutschland mit rechtlichen Anpassungen bis zur Umsetzungsfrist am 17. Juli 2026 

nachkommen werden muss (Stiftung Umweltenergierecht, 2024). 

Energy Sharing im deutschen Recht 

Wird die Nutzung des öffentlichen Netzes als Bedingung für das Vorliegen von ES herangezogen, gibt 

es in Deutschland bisher keine gesonderten Regelungen für ES. Zwar ist es unter den vorhandenen 

Regularien möglich, Strom unter Nutzung des öffentlichen Netzes untereinander zu teilen, allerdings 

greifen hierbei die vollen Stromlieferantenpflichten (u. a. §§ 5, 40, 41, 42 EnWG) und es müssen Ver-

träge zur Netznutzung geschlossen werden, was die Umsetzung komplex und zumeist unwirtschaftlich 

macht (Ritter et al., 2023, S. 21; dena, 2024, S. 14). Ein Umsetzungsbeispiel unter geltendem Recht ist 

das Projekt ESCdigital, welches die Komplexität verdeutlicht (dena Future Energy Lab, o. J.). Zudem gibt 

es weitere Behelfslösungen, wie das Strombilanzkreismodell (LEKA MV, o. J.). ES-spezifische Regelun-

gen würden daher in Deutschland insbesondere rechtliche und damit bürokratische sowie finanzielle 

Erleichterungen bedeuten. 

Dennoch weist Deutschland bereits Regelungen zum Teilen von Strom ohne die Nutzung des öffentli-

ches Netzes auf, welche die Regularien der EU teilweise aufgreifen (FfE, 2024, S. 14). Bei der Form 

gemeinsam handelnder Eigenversorger wird in Deutschland über den § 42a EnWG und § 21 Abs. 3 EEG 

2023 das Mieterstrommodell und durch § 42b EnWG die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung defi-

niert. Beim Mieterstrommodell kann Strom, der im Bereich eines Wohngebäudes produziert wird, an 
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die Wohnungsmietenden oder -eigentümer:innen verkauft werden. Hier ist der Anlagenbetreiber je-

doch zu einer Vollversorgung verpflichtet und muss weitere Verträge mit Reststromlieferanten ab-

schließen. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung funktioniert ähnlich, wobei diese nur für PV zu-

gelassen und der Betreiber nicht für die Vollversorgung zuständig ist (Netze BW, o. J.). Beide Formen 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter die Definition der Kundenanlage fallen und eine eigene Netz-

struktur, unabhängig von dem öffentlichen Stromnetz, aufweisen (§ 3 Nr. 24a EnWG). Zusätzlich be-

schreiben in Deutschland die §§ 3 Nr. 15, 22b EEG 2023 Bürgerenergiegesellschaften, die den Erneu-

erbaren-Energie-Gemeinschaften in der RED II ähneln. Allerdings dürfen Mitglieder dieser 

Gesellschaften bisher nur gemeinschaftlich Strom produzieren und verkaufen, diesen aber nicht selbst, 

wie von der EU vorgesehen, verbrauchen (FfE, 2024, S. 14). Ergänzend ist es in Deutschland möglich, 

Strom direkt durch Power Purchasing Agreements (PPAs) zu „teilen“. Hierbei können EE-Anlagenbe-

treiber Verträge mit Energieversorgungsunternehmen oder verbrauchenden Unternehmen schließen 

(dena, 2024, S. 14). PPAs sind jedoch eine Form kommerzieller Stromlieferungen nach dem EnWG und 

können daher nicht unter dem hier verwendeten Verständnis von ES subsumiert werden. 

Wie bereits beschrieben, wurde am 13. November 2024 die EnWG-Novelle 2024/11 von der damaligen 

Ampelregierung verabschiedet, welche die Einführung des § 42c mit dem Titel „Gemeinsame Nutzung 

elektrischer Energie aus Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien“ vorgese-

hen hatte und der Erfüllung des Artikel 15a der EMD III dienen sollte (BMWK, 2024b). Zwar wurden 

Ende Januar 2025 noch Änderungen des EnWG sowie des EEG 2023 vom alten Bundestag beschlossen, 

die Regelungen zum ES wurde jedoch nicht berücksichtigt (Deutscher Bundestag, 2025). Auch wenn 

der § 42c der EnWG-Novelle 2024/11 nicht umgesetzt wurde, ist ein Blick auf die vorgeschlagenen 

Regelungen lohnenswert, um abzuschätzen, was zukünftig erwartet werden kann. 

Grundlegend ermöglicht § 42c EnWG-Novelle 2024/11 die vereinfachte Nutzung des öffentlichen Net-

zes und den Abschluss von Verträgen zwischen Anlagenbetreibern und Letztverbrauchern zum ge-

meinsamen Verbrauch von erneuerbarem Strom. Jedoch müssen sich die beteiligten Akteur:innen im 

gleichen Bilanzierungsgebiet und damit in räumlicher Nähe zueinander befinden. Teilnehmen dürfen 

sowohl Privatpersonen und öffentliche Einrichtungen als auch KMUs, Gesellschaften und Genossen-

schaften, die nicht im Energiesektor tätig sind. Vertraglich muss zwischen Anlagenbetreibern und Ver-

brauchern ein Aufteilungsschlüssel festgelegt werden, welcher die Strommengen regelt. Hier sind ver-

schiedene Ausgestaltungen möglich, wie beispielsweise eine statische Aufteilung, nach der ein fester 

Anteil des erzeugten Stroms an den Verbraucher geht oder ein dynamischer Schlüssel, bei welchem 

der Stromanteil je nach momentanem Verbrauch auf alle verbundenen Verbraucher verteilt wird (FfE, 

2024, S. 17). Der Preis pro kWh Strom wird zwischen Betreiber und Verbraucher über die Vertragszeit 

hinweg festgelegt. Die Lieferantenpflichten aus §§ 5 und 40 bis 42 EnWG entfallen für den Betreiber, 

sofern eine alleinig betriebene Anlage kleiner als 30 KW oder eine gemeinsam betriebene Anlage, in 

beispielsweise Mehrparteienhäusern, kleiner als 100 KW ausfällt. Fernab der Anlagengröße ist jedoch 
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keine Vollversorgungspflicht vorgesehen, sodass ergänzend Strom durch den Verbraucher bezogen 

werden muss. Gleichwohl muss den Pflichten zum Zugang zum Verteilnetz (§ 20 EnWG) durch den An-

lagenbetreiber nachgekommen werden, was vor allem die Bilanzierung der Strommengen betrifft. Eine 

Förderung sieht der Gesetzesentwurf nicht vor. Soweit Überschussstrom anfallen sollte, bleibt der An-

spruch auf die Marktprämie aus dem EEG 2023 vorhanden. Es entfällt hingegen die feste Einspeisever-

gütung. Technisch wird, um eine Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch zu gewährleisten, eine 

viertelstündliche registrierende Leistungsmessung vorgeschrieben. Zusätzlich sieht die EnWG Novelle 

2024/11 mit § 20b die Schaffung einer zentralisierten Internetplattform durch die Versorgungsnetzbe-

treiber vor, welche den Netzzugang und die damit verbundene Abwicklung des ES erleichtern soll (FfE, 

2024, S. 17, 41). 

Insgesamt zeigt sich, dass nach europäischem und deutschem Recht eine Vielzahl verschiedener ES 

Möglichkeiten im Raum stehen, wovon einige bereits umgesetzt sind und andere noch ausbleiben. 

Dabei würde § 42c der EnWG-Novelle 2024/11 in Deutschland spezifische Regelungen und Erleichte-

rungen für eine dezentrale Umsetzung von ES, unter der Nutzung des öffentlichen Netzes, festschrei-

ben. Andere Länder in der EU haben ES dahingegen bisher anders geregelt. Österreich gilt hier als 

Vorbild und hat ES bereits 2021, in der Form von Energiegemeinschaften, ermöglicht, was einem 

zentralisierten ES entspricht (§§ 79, 80 EAG & §§ 16c, 16d, 16e ElWOG). Abbildung 3 zeigt die verschie-

denen rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten von ES auf und verdeutlicht, welche Komplexität sich hin-

ter dem Oberbegriff im deutsch-europäischen Kontext verbirgt. 

Im Weiteren wird, sofern nicht anders hervorgehoben, unter ES ein Mechanismus verstanden, bei wel-

chem nicht-kommerzielle Anlagenbetreiber Strom mit Verbrauchern unter Nutzung des öffentlichen 

Netzes direkt teilen können und es hierzu gesonderte rechtliche Regelungen gibt. 

 

Abbildung 3: Übersicht möglicher rechtlicher Umsetzungsformen von Energy Sharing (Quelle: FfE, 2024). 

! = Dezentrales Energy Sharing, mit statischen Preisen, unter der Nutzung des öffentlichen Netzes, 
NNwie in der EnWG Novelle 2024/11 des damaligen BMWK mit § 42c vorgeschlagen. 
* = Zentralisiertes Energy Sharing als Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft, wie seit Juli 2021 in 
NIIIÖsterreich mit den §§ 79, 80 EAG und dem § 16c ElWOG umgesetzt. 
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2.3 Informationen zur praxisorientierten Betrachtung des Gewerbegebiets Allermöhe im 

Rahmen des KLIMAready-Projekts 

Die Masterarbeit folgt einem praxisorientierten Vorgehen und wurde bei EEHH7 im Rahmen des Pro-

jekts KLIMAready angefertigt. Der zentrale Betrachtungsgegenstand ist das Gewerbegebiet Allermöhe 

im Hamburger Bezirk Bergedorf, welches als Fallstudie zur Untersuchung von PV und ES in Gewerbe-

gebieten genutzt wird. Folgend werden die relevanten Informationen zum praxisorientierten Vorge-

hen dargestellt. 

Der Praxispartner: Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH 

EEHH wurde im Jahr 2010 im Rahmen der Clusterpolitik der FHH als regionales Branchennetzwerk für 

EE in der Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft gegründet. Über die vergangenen Jahre ist das 

Cluster beständig angewachsen und deckt heute alle relevanten Bereiche der Energiewende ab (s. An-

hang 3). Darunter fallen Energieversorgung, Anlagenherstellung, Projektentwicklung, Netzbetrieb, For-

schung, Finanzierung und Rechtsberatung, wobei die Kernthemen Windenergie, PV, Wärmewende, 

Sektorenkopplung und Wasserstoff sind. Insgesamt verbindet EEHH rund 300 Unternehmen, For-

schungseinrichtungen, Verbände und Institutionen aus der Metropolregion Hamburg und bietet damit 

„als zentrales regionales Branchennetzwerk für Energiesysteme der Zukunft seit Herbst 2010 … Vernet-

zungs- und Informationsmöglichkeiten für interessierte Akteure“ (EEHH, o. J.-b). 

Der Aufbau des Clusters folgt einer zweiteiligen Struktur: Die Mitglieder von EEHH (bspw. Leuphana 

Universität Lüneburg) sind Teil des Vereins zur Förderung des Clusters der Erneuerbaren Energien 

Hamburg. Im Auftrag des Vereins agiert die Erneuerbaren Energien Hamburg Clusteragentur GmbH 

mit ihrer Geschäftsstelle als ausführendes Organ der Clustertätigkeiten und umfasst ein Team von der-

zeit vierzehn Mitarbeitenden sowie zwei Werkstudierenden. Die GmbH ist zu 49 % im Besitz des Ver-

eins, während die restlichen 51 % von der FHH getragen werden (s. Abbildung 4). Finanziert wird EEHH 

zum größten Teil durch eine Zuwendung der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation (BWAI) der 

FHH. Außerdem werden jährlich Mitgliedsbeiträge von der Geschäftsstelle erhoben und durch ver-

schiedene Projekte stehen weitere zweckgebundene finanzielle Mittel bereit. Darüber hinaus werden 

Drittmittel durch Veranstaltungen, Förderprogramme und Messegemeinschaftsstände eingenommen. 

 

Abbildung 4: Logo und Struktur des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg (Quelle: EEHH). 

 
7 Das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg bezeichnet sich bei der Verwendung der Abkürzung EEHH selbst 

ohne Artikel. 
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Thematisch leiten sich die Aufgaben von EEHH aus der Clustertheorie nach Porter (1998) ab, wonach 

die geografische Ansammlung von Unternehmen einer Branche mit Synergieeffekten und Wettbe-

werbsvorteilen einhergeht. Hier tritt EEHH als ein Treiber und Vermittler für den Austausch zwischen 

Unternehmen, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft auf (nach Carayannis & Campbell, 2009, als 

„Quadrupel-Helix“ definiert) und hat zusammen mit der FHH zum Ziel, die EE-Branche in der Metropo-

lregion Hamburg zu stärken (EEHH, o. J.-a). Zu diesem Zweck bietet EEHH ein breites Portfolio an Akti-

vitäten. Darunter die Durchführung verschiedenster Veranstaltungsformate (bspw. Netzwerktreffen 

oder themenspezifischen Foren und Workshops), die Möglichkeit der Mitausstellung auf nationalen 

und internationalen Messen, Öffentlichkeitsarbeit auf verschiedensten Kanälen, Transfer von aktuel-

lem Wissen (s. bspw. EEHH, 2024) sowie die Umsetzung von konkreten Projekten (bspw. KLIMAready) 

und die Beauftragung von Studien zu EE (s. bspw. Rullán Lemke et al., 2023). Die Ausrichtung der Clus-

teraktivitäten wurde zuletzt 2022 mit der Entwicklung der EEHH-Clusterstrategie 2025 definiert, wel-

che eine umfassende Übersicht der Tätigkeitsfelder bietet (EEHH, 2022; s. Anhang 3). 

Das KLIMAready-Projekt 

Im Herbst 2024 startete das auf drei Jahre angelegte und vom Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung sowie der FHH geförderte Klimaschutzprojekt KLIMAready8. In dem Projekt arbeitet EEHH mit 

sechs weiteren Hamburger Clustern (Projektpartner) und drei assoziierten Partnern zusammen (s. Ab-

bildung 5), wobei die Gesamtprojektkoordination von der Logistik-Initiative Hamburg (LIHH) übernom-

men wird. Das übergeordnete Ziel ist es, Hamburger Unternehmen bei Klimaschutzthemen, wie der 

Energietransformation, der Klimaresilienz und der Klimaanpassung, zu unterstützen und gemeinsam 

unternehmensübergreifende und innovative Maßnahmen zu entwickeln. 

 

Abbildung 5: Übersicht der im KLIMAready-Projekt beteiligten Hamburger Clusterorganisationen inklusive 
offiziellem Projektlogo (eigene Darstellung). 

 
8 www.klimaready.de 

http://www.klimaready.de/
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Das Projekt gliedert sich insgesamt in sieben Arbeitspakete (AP), wobei für jedes AP ein Cluster haupt-

verantwortlich ist und durch ein weiteres unterstützt wird (s. Anhang 4). AP0 und AP6 sind nicht in-

haltlicher Natur und beziehen sich auf das Projektmanagement (AP0), beziehungsweise die Projekt-

kommunikation (AP6). AP1 (IST-Analyse) zielt auf die Analyse des IST-Zustandes und der 

Bedarfsermittlung bei den Mitgliedern aller Cluster ab. Daneben soll im AP4 (Regulierung & Rahmen-

bedingungen) eine strukturierte Übersicht aller relevanter gesetzlicher und regulatorischer Rahmen-

bedingungen im Bereich des unternehmerischen Klimaschutzes in Hamburg erstellt werden. Zusätzlich 

sollen durch AP5 (Kompetenzaufbau in den Clusterorganisationen) die Kompetenzen der Mitarbeiten-

den innerhalb der Clusterorganisationen gestärkt werden, um zukünftig Unternehmen bei Transfor-

mationsprozessen begleiten zu können. Zentraler Baustein des KLIMAready-Projekts sind AP2 (Maß-

nahmenentwicklung) und AP3 (Maßnahmenumsetzung). Für ersteres ist das EEHH und zweiteres die 

LIHH hauptverantwortlich. Es werden insgesamt vier Klimaschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit 

und für Unternehmen verschiedener Branchen entwickelt. Diese Maßnahmen werden im Projekt als 

„Clusterbrücken“ bezeichnet, da jede der vier Maßnahmen mindestens zwei Cluster und Unternehmen 

aus diesen einbindet und somit übergreifende Lösungen angestrebt werden (LIHH, 2024). 

Die erste Clusterbrücke des Projekts zielt auf die Energietransformation des Gewerbegebiets Aller-

möhe ab. Es wurde sich für dieses Gebiet entschieden, da das Gebiet durch die Ansammlung verschie-

dener Logistikfirmen geprägt ist und daher eine erste Clusterbrücke, zwischen der EE- und der Logistik-

branche, bietet. Zudem bestand unter anderem ein etablierter Zugang zu den Unternehmen vor Ort, 

da die LIHH im Lenkungskreis des ansässigen Unternehmensnetzwerks ist. Die vorliegende Masterar-

beit ist hier über EEHH bei der Maßnahmenentwicklung für die Clusterbrücke I im Gewerbegebiet Al-

lermöhe angesiedelt (AP2). Die grundlegenden vier Arbeitsschritte für die Maßnahmenentwicklung in-

nerhalb einer Clusterbrücke in AP2 sind: I. Handlungsfelder identifizieren, II. Vernetzung/Einbinden 

relevanter Akteur:innen, III. Methodische Erarbeitung und Bewertung von übergreifenden Projek-

tideen und IV. Transfer, wobei der Ablauf nicht linear und iterativer Natur ist (s. Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung der vier Schritte der Maßnahmenentwicklung innerhalb einer 
Clusterbrücke im KLIMAready-Projekt (eigene Darstellung). 

Zum Start der Clusterbrücke I fanden zunächst verschiedene Gespräche mit relevanten Stakeholdern 

vor Ort statt und der weitere Ablauf wurde, insbesondere mit Vertreter:innen des ansässigen Unter-

nehmensnetzwerks, besprochen (s. Abschnitt 5.1.1). Am 27. Februar 2025 wurde eine Informations-

veranstaltung vor Ort in den Räumlichkeiten eines Unternehmens durchgeführt und hierzu die am 

Standort Allermöhe ansässigen Unternehmen eingeladen. Im April und Mai fanden anschließend acht 

Ganztagesworkshops zur Entwicklung konkreter Maßnahmenideen unter der Anwendung von Design-
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Thinking-Ansätzen (s. bspw. Buhl et al., 2019) statt, die von der Hamburg Kreativ Gesellschaft durch-

geführt wurden. An den Workshops nahmen drei Unternehmen sowie Vertreter:innen aus den Pro-

jektclustern und Kreativschaffende teil. Weitere Expert:innen wurden anlassbezogen eingebunden, 

unter anderem zu Themen wie Finanzierung, Netzanschluss und Feedback zu Maßnahmenideen aus 

KMU-Sicht. Ebenso wurden vorläufige Ergebnisse zum Gewerbegebiet aus der vorliegenden Masterar-

beit präsentiert. Die Ergebnisse der Workshopphase wurden am 03. Juni 2025 im Rahmen einer Ab-

schlussveranstaltung öffentlich präsentiert (Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH, 2025). 

Im Rahmen der Clusterbrücke I fand in der Funktion als Werkstudierender eine enge Begleitung sowie 

umfassende Mitarbeit in der Ausgestaltung der verschiedenen Arbeitsschritte statt (s. Kapitel 4). Auf-

grund der zeitlichen Begrenzung bezieht die Masterarbeit vor allem die ersten drei Schritte der Maß-

nahmenentwicklung mit in die Betrachtung ein. Die konkrete Umsetzung in AP3 und der Transfer auf 

andere Projekte sowie die Ausarbeitung weiterer Clusterbrücken wurde nicht mehr im Rahmen der 

Masterarbeit begleitet. 

Das Gewerbegebiet Allermöhe 

Das Gewerbegebiet Allermöhe ist gelegen in den Marschlanden an der Autobahn 25 im Hamburger 

Bezirk Bergedorf (53°29'44.8"N 10°06'38.2"E; s. Abbildung 7). Das Gebiet umfasst eine Fläche von ins-

gesamt 173 Hektar und gilt damit als eines der größten Gewerbegebiete Hamburgs und stellt mit rund 

8000 Angestellten den wichtigsten Beschäftigungsstandort im Bezirk Bergedorf dar. Das Gewerbege-

biet gilt mittlerweile als verdichtet, sodass kaum noch Flächen zur weiteren Entwicklung zur Verfügung 

stehen (Bezirksamt Bergedorf, 2018, S. 26ff.; Hamburg Invest, o. J.). Mit dem Unternehmensnetzwerk 

Allermöhe (UNA) ist vor Ort außerdem eine Vernetzungsplattform für die ansässigen Unternehmen 

gegeben. In Abschnitt 5.1.1 folgt neben der sich hier befindenden Kurzbeschreibung eine tiefgründige 

und umfassende Stakeholder- und Gebietsanalyse zum Gewerbegebiet Allermöhe. 

 

Abbildung 7: Luftbild des Gewerbegebiets Allermöhe mit der Autobahn 25 im Vordergrund  
(Quelle: ©Mediaserver Hamburg/Martin Elsen). 

https://maps.app.goo.gl/SWHCZupm1EqgsCv86
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3. Theoretisches Argument und Literaturübersicht 

Das folgende Kapitel gliedert sich in zwei Teile: Zunächst wird das theoretische Argument zu Unter-

nehmensentscheidungen hinsichtlich der Installation von Aufdach-PV im Zusammenhang mit ES dar-

gestellt. Ergänzend bietet eine Literaturübersicht eine Einordnung des Themas der Masterarbeit in ak-

tuelle Forschungsdiskurse. 

3.1 Theoretisches Argument und Herleitung der übergeordneten Forschungsfragen 

Für die Masterarbeit werden Unternehmen als zentrale Betrachtungseinheit herangezogen. Zum einen 

folgt der Fokus damit dem Ziel des KLIMAready-Projekts, Lösungen für unternehmerischen Klimaschutz 

zu entwickeln. Zum anderen müssen sich in einer Marktwirtschaft Privatpersonen oder Unternehmen 

für oder gegen die Installation einer PV-Anlage entscheiden, wobei der Staat grundsätzlich lediglich 

lenkend tätig sein kann (durch bspw. Förderungen), sofern Unternehmen nicht gezwungen werden 

sollen (Schlösser, 2007). Somit hängt die Nutzung der Dachflächen in Gewerbegebieten für PV maß-

geblich mit dem Verhalten der einzelnen Unternehmen zusammen. Daher wird in diesem Unterkapitel 

mit Hilfe der Behavioral Theory of the Firm (Cyert & March, 1963) und dem Konzept der Industriellen 

Symbiose (s. u. a. Chertow, 2000) ein theoretisches Argument zum Verhalten von Unternehmen be-

züglich Entscheidungen rund um Aufdach-PV und ES konzeptualisiert. Aus diesen Überlegungen wer-

den die FF begründet abgeleitet. Im Folgenden werden die beiden theoretischen Konzepte zunächst 

einzeln dargestellt und anschließend miteinander in Verbindung gebracht sowie auf den Themenbe-

reich angewendet. 

3.1.1 Die Behavioral Theory of the Firm zur Erklärung von Unternehmensverhalten 

Die Behavioral Theory of the Firm (BTF) geht auf das fast gleichnamige Buch „A Behavioral Theory of 

the Firm“ von Cyert und March aus dem Jahr 1963 zurück. Das Ziel der Autoren war es hierbei, eine 

neue Unternehmenstheorie zu kreieren, welche auf empirischen Beobachtungen basiert und nicht rein 

durch theoretische Annahmen begründet ist. Die Theorie legt einen Fokus auf die tatsächlichen öko-

nomischen Entscheidungen von Unternehmen und bedient sich an Konzepten aus unterschiedlichen 

Fachbereichen (Cyert & March, 1992, S. 2f.; Augier & March, 2008, S. 2). Eine zusammenfassende Be-

schreibung der zentralen Bestandteile liefern Dew et al. (2008, S. 39): 

“The Behavioral Theory of the Firm is at heart a theory that is built around a political conception of organ-

izational goals, a bounded rationality conception of expectations, an adaptive conception of rules and 

aspirations, and a set of ideas about how the interactions among these factors affect decisions in a firm.” 

Zusammen mit zwei weiteren Veröffentlichungen (Simon, 1947; March & Simon, 1958) wird die BTF 

als Grundlage der Carnegie-School verstanden, welche sich durch ihren Forschungsfokus auf Entschei-

dungen in Organisationen und die Betrachtung von Unternehmensverhalten auszeichnet (Hagen et al., 

2023, S. 3). Das Werk von Cyert und March gilt heutzutage als eines der einflussreichsten im Manage-

mentbereich und wurde über die Wirtschaftswissenschaft hinaus breit in anderen Disziplinen zur Ana-

lyse von Organisationen rezipiert (Argote & Greve, 2007, S. 337). 
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Die Grundlagen der BTF ergeben sich zunächst aus der Kritik von Cyert und March (1992) an der ne-

oklassischen Theory of the Firm. Dabei werden vor allem die Annahmen der Gewinnmaximierung und 

des „perfekten Wissens“, die vollständige Verfügbarkeit alles relevanten Wissens, in Frage gestellt 

(Cyert & March, 1992, S. 7f.). Entgegen dem alleinigen Ziel der Gewinnmaximierung wird angebracht, 

dass das Erreichen eines gewissen, zufriedenstellenden Gewinnniveaus und nicht die Maximierung um 

jeden Preis, den Handlungsmaßstab für ein Unternehmen realistisch definieren würde (Cyert & March, 

1992, S. 9f.). Zudem würde sich ein Unternehmen aus verschiedenen Individuen und Gruppen zusam-

mensetzen, welche aufgrund ihrer spezifischen Aufgaben eigene Ziele im Rahmen des Unternehmens 

verfolgen (Hagen et al., 2023, S. 3). Demnach wäre die Gewinnmaximierung nur ein Ziel neben vielen 

weiteren im Unternehmen. Nach dieser Logik werden Unternehmensentscheidungen in der BTF grund-

legend betrachtet: Das Ziel für Unternehmen ist es nicht, die bestmögliche, sondern eine für das Un-

ternehmen zufriedenstellende Alternative zu erreichen (Dew et al., 2008, S. 38). Die Kritik am perfek-

ten Wissen bezieht sich darauf, dass Unternehmen nicht einfach Wissen und Informationen zur 

Verfügung steht. Vielmehr müssten sie dieses aktiv sammeln und danach suchen. Demnach würden 

Unternehmen niemals über alles relevante Wissen für eine Entscheidung verfügen. Somit werden ihre 

Entscheidungen dadurch beeinflusst sein, wie und wo nach Informationen gesucht wurde und welches 

Wissen in den Entscheidungsprozess eingeflossen ist (Cyert & March, 1992, S. 10). 

Die BTF wurde daher entwickelt, um konkrete Entscheidungen und die damit verbundenen Prozesse 

innerhalb von Unternehmen analysieren zu können. In der BTF wird dazu das Verhalten von Unterneh-

men in Bezug auf die Bereiche Produktion, Preise, Investitionen und der internen Verteilung von Res-

sourcen analysiert (Cyert & March, 1992, S. 22). In dem Ansatz werden „modern "representative 

firm[s]" - … large, multiproduct firm[s] operating under uncertainty in an imperfect market” (Cyert & 

March, 1992, S. 162) betrachtet. Zusätzlich wird der Aufbau der Unternehmen als „a coalition of indi-

viduals, some of them organized into subcoalitions“ (Cyert & March, 1992, S. 31) charakterisiert. Un-

ternehmensentscheidungen werden als “the execution of a choice made in terms of objectives from 

among a set of alternatives on the basis of available information” (Cyert & March, 1992, S. 19) defin-

iert. Um diese vorhersagen und analysieren zu können, sind in der BTF diejenigen Variablen von zent-

raler Bedeutung, welche die unternehmerischen Ziele, Erwartungen und Auswahlmöglichkeiten beein-

flussen (Cyert & March, 1992, S. 162). 

Konkret wird in der BTF auf drei grundlegende, theoretische Ansätze aus verschiedenen wissenschaft-

lichen Bereichen zurückgegriffen, um vier miteinander in Verbindung stehende Konzepte abzuleiten. 

Die drei Ansätze sind die 1) bounded rationality, das 2) imperfect environmental matching sowie der 

3) unresolved conflict. Die daraus abgeleiteten Konzepte, welche die Basis der BTF bilden, sind das i) 

problemistic search, die ii) uncertainty avoidance, das iii) organizational learning und die iv) quasi re-

solution of conflict (s. Abbildung 8). Die drei theoretischen Ansätze werden in der Abbildung 8 kurz 
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beschrieben, im Folgenden aber nicht weiter vertieft, da sie für die Masterarbeit nicht von entschei-

dender Relevanz sind. 

 

Abbildung 8: Vereinfachte Darstellung der Beziehung zwischen den grundlegenden, theoretischen Ansätzen und 
der daraus abgeleiteten zentralen Konzepte der Behavioral Theory of the Firm, inklusive 
Kurzerklärungen (eigene Darstellung nach Hagen et al., 2023, S. 4 basierend auf Cyert & March, 
1992, S. 166ff., 214ff.). 

i) Problemistic search. Das erste Konzept der BTF, problemistic search, erklärt, wie Unternehmen nach 

Alternativen und Informationen suchen, die helfen, ihre selbst definierten Ziele zufriedenstellend zu 

erfüllen. Dabei charakterisiert sich der Suchprozess durch drei Eigenschaften. Bei der ersten Eigen-

schaft wird davon ausgegangen, dass die Motivation für die Suchaktivität maßgeblich von der Lösung 

eines Problems im Zusammenhang mit den selbst definierten Zielen abhängt (motivated search). Wird 

eine zufriedenstellende Problemlösung ermittelt, endet die Suche nach weiteren Informationen und 

möglichen Alternativen. Kommt es zu dem Fall, dass keine passende Alternative ermittelt werden 

kann, ist es möglich, die eigenen Ziele so abzuändern, dass diese erreicht werden können. Die Motiva-

tion und das Ausmaß der problemistic search hängt also maßgeblich von der Relevanz eines Problems 

für die Erfüllung der eigenen Ziele ab (Cyert & March, 1992, S. 169f.). Bei der zweiten Eigenschaft ba-

siert die Suche nach Informationen und Alternativen auf einfachen und standarisierten Vorgängen 

(simple-minded search). So wird angenommen, dass zunächst Lösungen im Umfeld des eigentlichen 

Problems sowie im Bereich bereits bestehender Alternativen gesucht werden. Nur wenn die vermeint-

lich einfachen Lösungen nicht zu einer zufriedenstellenden Problemlösung führen, wird begonnen 

nach komplexeren Möglichkeiten zu suchen (Cyert & March, 1992, S. 170f.). Als dritte Eigenschaft 
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beeinflussen auch die individuellen Akteur:innen innerhalb des Unternehmens, samt ihrer Erfahrun-

gen und Fähigkeiten, den Suchprozess (bias in search). Dabei kann der Bereich innerhalb des Unter-

nehmens, die Erwartungshaltung einzelner Akteur:innen sowie die Kommunikation untereinander Ein-

fluss auf den Suchprozess haben (Cyert & March, 1992, S. 171). 

ii) Uncertainty avoidance. Nach dem Konzept der uncertainty avoidance sind Unsicherheiten bei Ent-

scheidungen aufgrund von fehlendem Wissen omnipräsent, sodass Unternehmen danach bestrebt 

sind, diese möglichst gering zu halten. Dabei steigen die Unsicherheiten, je weiter ein Thema in der 

Zukunft liegt. Daraus folgt, dass Unternehmen es möglichst vermeiden, Entscheidungen zu treffen, die 

auf Vorhersagen basieren und langfristige Auswirkung haben. Sie richten ihre Entscheidungen an den 

aufkommenden Problemen aus, handeln diese nacheinander ab und passen sich damit vorwiegend an 

einen kurzen Zeithorizont an (Cyert & March, 1992, S. 166ff.). Cyert und March (1992, S. 167) beschrei-

ben Unternehmen daher bildlich als „“fire department“ organization“. 

iii) Organizational learning. Das dritte Konzept der BTF, das organizational learning, beinhaltet eine 

Beschreibung, wie sich ein Unternehmen im Verlauf der Zeit beständig anpasst. Dabei werden drei 

verschiedene Bereiche unterschieden. Zunächst verändern sich die unternehmenseignen Ziele über 

die Zeit hinweg in Abhängigkeit von vorherigen Zielen, den Erfahrungen und Ergebnissen im Umgang 

mit den vorherigen Zielen sowie in Abgrenzung zu den vorherigen Zielen vergleichbarer Unternehmen 

(adaption of goals). Daneben passen Unternehmen die Art und Weise an, welche Faktoren sie wie bei 

Entscheidungen berücksichtigen. Über die Zeit lernen sie, bestimmten Bereichen ihres direkten Um-

feldes mehr Aufmerksamkeit als anderen zu widmen und verändern damit auch ihr Verhalten (adap-

tion of attention goals). Im dritten Bereich passen Unternehmen ihr Vorgehen bei der Suche von Infor-

mationen und Alternativen an. Stellt sich der Suchprozess als erfolgreich für die Lösung eines Problems 

heraus, ist davon auszugehen, dass das Unternehmen auch zukünftig auf diese Weise vorgehen wird. 

Scheitert das Vorgehen jedoch, wird das Unternehmen bei einem ähnlichen Problem in der Zukunft 

auf andere Suchprozesse vertrauen und sich anpassen (adaption in search rules; Cyert & March, 1992, 

S. 172ff.). 

iv) Quasi resolution of conflict. Die quasi resolution of conflict beschreibt, dass interne Zielkonflikte 

nicht gänzlich ausgeräumt werden können und es damit keine vollständige Einheitlichkeit im Handeln 

eines Unternehmens geben kann. Innerhalb von Unternehmen gibt es nach Cyert und March (1992) 

drei Strategien, wie mit Zielkonflikten umgegangen wird. Die local rationality beschreibt, dass Unter-

nehmensentscheidungen auf verschiedene Ebenen verteilt und dort von Subgruppen behandelt und 

getroffen werden. Dies reduziere die Komplexität der zu lösende Probleme, sodass besser mit einzel-

nen Themen umgegangen werden kann. Durch die Aufteilung eines Problems ist jedoch von einer er-

höhten Wahrscheinlichkeit für sich widersprechende Entscheidungen auszugehen. Die Strategie ac-

ceptable-level decision rules beschreibt daher, dass eine mögliche, fehlende Einheitlichkeit bei den 

dezentralen Entscheidungen zwar nicht zu den bestmöglichen Ergebnissen führt, damit aber besser 
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mit Zielkonflikten umgegangen werden kann und das Unternehmen handlungsfähig bleibt. Zuletzt wid-

men sich Unternehmen, wie bereits beschrieben, Problemen und Zielen nacheinander und nicht simul-

tan (sequential attention of goals). Damit ergeben sich auch für gegensätzliche Ziele vermehrt Spiel-

räume, da zunächst das eine und anschließend ein anderes Problem angegangen werden kann und 

somit verschiedene Entscheidungen umgesetzt werden können (Cyert & March, 1992, S. 164ff.). 

Insgesamt bietet sich die BTF an, das Verhalten von Unternehmen im Bereich PV und ES zu analysieren. 

Durch die verschiedenen Konzepte ermöglicht die BTF die komplexen Mechanismen hinter den Ent-

scheidungen von Unternehmen auf multikausale Weise zu betrachten. Darüber hinaus wurde die The-

orie aufgrund ihres Facettenreichtums bereits in der Vergangenheit als Ausgangspunkt für ver-

schiedenste Anwendungsfälle genutzt (Argote & Greve, 2007, S. 337ff.; Hagen et al., 2023). So wurde 

die BTF unter anderem auf die Themen organisatorischer Wandel und Anpassung, Investitionen und 

die Verteilung interner Ressourcen sowie organisatorische Netzwerkentscheidungen angewandt (Ha-

gen et al., 2023, S. 9, 12, 13), welche ebenfalls relevant für die Themen Aufdach-PV und ES sind. Dane-

ben zeigt sich, dass andere Ansätze der Unternehmensbetrachtung nur bedingt anwendbar wären. 

Beispielsweise werden Unternehmen in der Theory of the Firm zwar als zentrale Akteur:innen verstan-

den, dessen innere Funktionsweisen jedoch nicht betrachtet (Jensen & Meckling, 1979, S. 165). 

Zusammenfassend kann die BTF durch ihren interdisziplinären Charakter und den Fokus auf innere 

Entscheidungsprozesse von Unternehmen Einsichten liefern, um das Verhalten von Unternehmen im 

Bereich von Aufdach-PV und ES theoretisch zu erklären und Erwartungen abzuleiten 

3.1.2 Das Konzept der Industriellen Symbiose als Ansatz für überbetrieblichen Energieaus-

tausch 

Während die BTF eine klassische Theorie im Sinne der Erklärung eines spezifischen Phänomens (Un-

ternehmensentscheidungen) darstellt, ist die Industrielle Symbiose (IS) als ein techno-sozioökonomi-

sches Konzept zu verstehen, welches eine bestimmte Art des Wirtschaftens zwischen Unternehmen 

beschreibt. Dabei wird die IS als ein Teil der interdisziplinären Disziplin der Industrial Ecology einge-

ordnet und wird als Übertragung des biologischen Konzepts symbiotischer Beziehungen auf Unterneh-

men beschrieben (Yeo et al., 2019, S. 2; Chertow, 2000, S. 314). Aufmerksamkeit erlangte das Konzept 

erstmals durch Frosch und Gallopoulos (1989), welche aufzeigten wie Abfallstoffe aus Produktionspro-

zessen als Rohstoffe für wiederum andere Industrieprozesse genutzt werden können (Yeo et al., 2019, 

S. 1087). Die erste umfassende wissenschaftliche Beschreibung der IS ist in Chertow (2000) zu finden. 

Hier wird IS wie folgt definiert:  

„industrial symbiosis engages traditionally separate entities in a collective approach to competitive ad-

vantage involving physical exchange of materials, energy, water, and by-products. The keys to industrial 

symbiosis are collaboration and the synergistic possibilities offered by geographic proximity” (Chertow, 

2000, S. 314). 

Die Definition gilt als weitverbreitetste in der Literatur und Chertow (2000) wird als Grundlagenwerk 

der IS angesehen, wobei der Begriff bereits zuvor von anderen diskutiert wurde (s. u. a. Lowe & Evans, 
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1995; Lombardi & Laybourn, 2012, S. 28). Als allgemeines Ziel des Konzepts wird die Ausweitung der 

Produktion und Reduktion von Kosten durch die Nutzbarmachung von bereits bestehenden Ressour-

cen verstanden (Neves et al., 2020, S. 2). Dabei bezieht sich das Konzept lediglich auf den symbioti-

schen Austausch zwischen verschiedenen Unternehmen und nicht auf Prozesse innerhalb eines einzel-

nen Unternehmens an sich. Durch die interdisziplinäre Ausrichtung der Industrial Ecology finden sich 

in der IS Betrachtungsweisen verschiedener Disziplinen wieder. Relevant hervorzuheben ist an dieser 

Stelle der Bereich der Environmental Economics, der Sustainability Science und der Literatur rund um 

Industrial Districts (Chertow, 2000, S. 314, 317). 

Als praktische Anwendungsfälle der IS gelten die sogenannten eco-industrial parks, welche eine räum-

liche Ansammlung von Unternehmen darstellen, die untereinander Ressourcen teilen und damit so-

wohl sozioökonomische als auch ökologische Vorteile generieren (Neves et al., 2020, S. 2). Das wohl 

bekannteste und meistzitierte Beispiel ist der eco-industrial park in Kalundborg, Dänemark. Dieser 

wurde von Ehrenfeld und Gertler (1997) erstmalig ausführlich analysiert und gilt seit je her als eine 

Blaupause für die Umsetzung des IS-Konzepts (Angstmann et al., 2023, S. 2; Chertow, 2000, S. 315; Yeo 

et al., 2019, S. 1087). Im Kalundborg Gewerbegebiet waren zu der Zeit vier große Unternehmen (Koh-

lekraftwerk, Ölraffinerie, Medikamentenherstellung, Gipsplattenherstellung) ansässig. Zwischen die-

sen hatten sich über die Zeit elf verschiedene Stoffströme etabliert, wodurch Neben- und Abfallpro-

dukte verwertet und ausgetauscht wurden (Ehrenfeld & Gertler, 1997, S. 69). 

Seit der „Entdeckung“ des Kalundborg Gewerbegebiets und der Veröffentlichung von Chertow (2000) 

hat sich das Feld der IS beständig weiterentwickelt und ein Facettenreichtum an Literatur hervorge-

bracht. Neves et al. (2020) zeigen, dass ein exponentielles Wachstum bei der Anzahl der veröffentlich-

ten Paper über die letzten beiden Jahrzehnte zu beobachten war und daraus geschlossen werden kann, 

dass das Interesse an dem Konzept beständig zugenommen hat. Zudem wurden über die Zeit vermehrt 

Projekte und staatliche Initiativen zur Förderung der Verbreitung von eco-industrial parks angestoßen 

und umgesetzt (Fraccascia et al., 2021, S. 4793). 

Was sind also die konkreten Vorteile und mögliche Hindernisse bei der Etablierung von IS-Mechanis-

men und eco-industrial parks? Bei den Vorteilen, beziehungsweise der Motivation, weshalb Unterneh-

men eine IS eingehen, gilt als wichtigster Grund die Aussicht auf eine verbesserte Wettbewerbsfähig-

keit (Fraccascia et al., 2021, S. 4793). Dies ist vor allem auf die Reduzierung von Kosten zurückzuführen. 

Zum einen können Unternehmen günstiger Ressourcen von benachbarten Unternehmen beziehen, für 

welche diese überschüssig sind. Zum anderen können Unternehmen ihre überschüssig anfallenden 

Ressourcen weitervermitteln und damit Einkünfte generieren oder Kosten durch die Vermeidung von 

beispielsweise Abfallgebühren sparen (Chertow, 2007, S. 13). Ergänzend kann das Teilen vorhandener 

Infrastruktur oder die gemeinsame Beauftragung von Fachfirmen Effizienzgewinne hervorbringen und 

damit wiederum Kosten für die beteiligten Unternehmen mindern (Butturi et al., 2019, S. 10). Ein wei-

terer möglicher Vorteil ist außerdem die Sicherung der Verfügbarkeit wichtiger Ressourcen. So kann 
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die IS beispielsweise zu einer größeren Autarkie vom Energiemarkt führen und damit ein Schutz gegen 

volatile Preise oder Verknappungen darstellen (Chertow, 2007, S. 13). Schließlich kann die Etablierung 

symbiotischer Beziehungen zwischen Unternehmen dazu beitragen, staatliche Umweltvorgaben und 

Regulierungen einzuhalten. Durch Unternehmenskooperationen können beispielsweise Emissionen 

gemindert und Müll sowie Verschmutzungen vermieden und damit Grenzwerte eingehalten werden 

(Chertow, 2007, S. 15). Zusammenfassend kann die IS ökonomische, ökologische, als auch soziale Vor-

teile liefern und daher grundlegend von Interesse für Unternehmen als auch staatliche Institutionen 

sein, um verschiedene Ziele zu erfüllen (Neves et al., 2020, S. 21, s. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Übersicht förderlicher und hinderlicher Faktoren für die Etablierung Industrieller Symbiosen. 

Förderliche Faktoren Hinderliche Faktoren 

Wirtschaftlichkeit Fehlendes Vertrauen 

Autarkie Abhängigkeiten 

Rechtliche Pflichten/Einhaltung von Vorgaben Zeitliche & finanzielle Ressourcen 

 Fehlendes (Erfahrungs-)Wissen 

 Geringe Motivation 

Neben den Vorteilen bestehen Hindernisse und Barrieren, welche die Umsetzung von IS zwischen Un-

ternehmen erschweren (s. Tabelle 2). Grundlegend bedarf es einer Vertrauensebene zwischen den 

Unternehmen, damit Kooperationen entstehen können. Erweisen sich diese als erfolgreich, werden 

vertiefte Kooperationen wahrscheinlicher, doch zuvor benötigt es viel Aufwand, um diese Vertrauens-

ebenen erstmalig zu schaffen (Neves et al., 2020, S. 21; Chertow, 2007, S. 21). Darüber hinaus wird die 

Koordination der IS zwischen Unternehmen umso komplexer, je mehr gemeinschaftliche Infrastruktu-

ren geteilt werden und verschiedene Akteur:innen involviert sind. Während beispielsweise die Nut-

zung von Abfallstoffen zwischen zwei Unternehmen relativ einfach umgesetzt werden kann, ist es bei 

einer gemeinsamen Energieversorgung mit zentralen Steuerungseinheiten zwischen einer Vielzahl an 

Unternehmen aufwendiger, diese Symbiose zu entwickeln und zu betreiben (Neves et al., 2020, S. 21). 

Ebenso kann ein tiefgreifendes IS-System zwar größere Mehrwerte bieten, erhöht aber auch die Ab-

hängigkeiten von den anderen Unternehmen und ist im Falle von Ausfällen oder Störungen vergleichs-

weise vulnerabel (Neves et al., 2020, S. 21). Beides führt schließlich dazu, dass die Anfangskosten und 

der Aufwand für tiefgreifende Symbiosen deutlich höher als bei simplen Kooperationen sind und als 

Hindernis wirken können. Weitere Hürden sind bei den Unternehmen selbst zu finden. So haben vor 

allem kleine Betriebe oftmals nicht die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen, um 

proaktiv umfangreiche Unternehmenskooperationen auszuarbeiten und sind dazu gezwungen, sich 

auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Zudem fehlen oftmals Erfahrungen zur Umsetzung von Unter-

nehmenskooperationen sowie spezifisches Wissen zur Durchführung konkreter Ideen. Hinzu kommt, 

dass sich viele Unternehmen eher nach der Prämisse „business-as-usual" verhalten und sich damit eine 
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fehlende Motivation zur Umsetzung innovativer Konzepte einstellen kann (Angstmann et al., 2023, S. 

5; Chertow, 2000, S. 332). 

In der Praxis zeigt sich, dass zwischen zwei verschiedenen Arten bei der Etablierung von IS unterschie-

den werden kann (Angstmann et al., 2023, S. 3). Das bottom-up-Vorgehen beschreibt die eigenständige 

Etablierung von symbiotischen Unternehmenskooperationen auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-

Abwägungen der Unternehmen. Hier muss das IS-Konzept als solches gar nicht bekannt oder konkret 

verfolgt werden, sondern entsteht vielmehr nebenbei im Prozess. Stellen sich die Kooperationsformen 

als erfolgreich heraus, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Unternehmen aus Eigeninteresse ver-

suchen werden weitere Synergien nutzbar zu machen und damit die Zusammenarbeit zu vertiefen 

(Chertow, 2007, S. 21). Beim top-down-Vorgehen wird auf die Etablierung von IS im Vorhinein abgezielt 

und notwendige Schritte, beispielsweise durch Institutionen, auf den Weg gebracht. In diesem Fall 

wird aktiv versucht IS-Prozesse zu etablieren (Chertow, 2007, S. 21). Es zeigt sich, dass das bottom-up-

Vorgehen meist durch die Gewinnorientierung der Unternehmen getrieben wird und quasi von selbst 

entsteht, während beim top-down-Vorgehen sozioökologische Gründe im Vordergrund stehen, welche 

zumeist durch staatliche Institutionen verfolgt werden (Neves et al., 2020, S. 21). 

Neben der Art, wie IS entsteht (bottom-up oder top-down), gibt es förderliche Bedingungen und spe-

zifische Schritte, welche die erfolgreiche Implementierung von IS-Prozessen unterstützen können. So 

ist die verstärkte Vernetzung zwischen den Unternehmen ein notwendiger erster Schritt, um Koope-

rationen realisieren zu können. Daher ist einer der wichtigsten Bestandteile die Etablierung von Netz-

werkprozessen, welche die unternehmensübergreifende Kommunikation fördern und beispielsweise 

durch Gebietsmanager oder Netzwerktreffen angestoßen werden können (Angstmann et al., 2023, S. 

5; Yeo et al., 2019, S. 1093). Daneben gibt es eine Reihe konkreter Werkzeuge, die IS zwischen Unter-

nehmen unterstützen kann, wie beispielsweise Input-Output- und Stoffstromanalysen (s. u. a. 

Chertow, 2000, S. 327ff.; Yeo et al., 2019). Eine schematische Darstellung des Entstehungsprozesses 

der IS liefern Yeo et al. (2019; s. Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Schematische Darstellung der Schritte zur Etablierung einer Industriellen Symbiose zwischen 
Unternehmen (eigene Darstellung angelehnt an Yeo et al., 2019). 

Thematisch wurde das Konzept der IS in der Vergangenheit vor allem im Bereich von Materialströmen, 

also zum Beispiel der Wiederverwertung von Abfallstoffen, genutzt und untersucht. Erst in den letzten 

Jahren ist ein verstärkter Fokus auf Energiesymbiosen gelegt und die Bedeutung für den Ausbau und 

die Nutzung EE herausgestellt worden (Fraccascia et al., 2021, S. 4793). Da die Ansammlung von 



3. Theoretisches Argument und Literaturübersicht 29 

 

Unternehmen in Gewerbegebieten oftmals mit hohen Energie- und Ressourcenverbräuchen einher-

geht, weisen diese ein hohes Potenzial an Emissionsreduktionsmöglichkeiten durch EE auf (Angstmann 

et al., 2023, S. 2). Verschiedene Fallstudien konnten bereits belegen, dass Energiesymbiosen zu einer 

Reduktion der gesamten Emissionen der beteiligten Unternehmen führen können (Butturi et al., 2019, 

S. 7). Grundlegend könnten durch die gemeinsame Nutzung von Energieinfrastrukturen Kosten redu-

ziert und für die Unternehmen eine größere Unabhängigkeit vom Strommarkt erreicht werden (Butturi 

et al., 2019, S. 11). Zudem könnten vor allem KMU von einer gebündelten und gemeinsamen Planung 

profitieren, indem finanzielle und zeitliche Ressourcen geteilt und mögliche infrastrukturelle Grenzen 

überwunden werden (Butturi et al., 2019, S. 2). Des Weiteren werden für produzierende Unternehmen 

von EE Anreize geschaffen, über die eigenen Bedarfe hinaus Strom zur Verfügung zu stellen und bei-

spielsweise größere PV-Anlagen zu installieren (Butturi et al., 2020, S. 13140f.). 

Zusammenfassend zeigt sich, dass das Konzept der IS viele Überschneidungen mit dem Gegenstand 

des ES aufweist. Das Konzept beschreibt, welche Anreize es für Unternehmen gibt, in Kooperation mit-

einander zu treten. Insbesondere die Energiesymbiosen weisen theoretische Potenziale für die ge-

meinsame Nutzung von EE auf. ES lässt sich daher als eine spezifische Form einer Energiesymbiose 

betrachten. Hinzu kommt, dass Bestandsgewerbegebiete bereits anhand der IS analysiert wurden (s. 

Angstmann et al., 2023). Durch das KLIMAready-Projektziel, Unternehmenskooperationen in der Form 

von IS zu fördern, ergeben sich zudem Überschneidungen zwischen dem theoretischen Konzept und 

dem hier betrachteten Praxisfall. Schließlich weist das IS-Konzept Schnittmengen zu den Disziplinen 

der Nachhaltigkeitswissenschaft und Ökonomie auf, welche ebenfalls zentral für die vorliegende Mas-

terarbeit sind. Die Verbindung der IS zur Ökonomie wird durch Chertow (2007, S. 25) mit folgendem 

Zitat verdeutlicht: „The development and implementation of [IS] policy … needs to be informed by a 

sophisticated understanding of market function and firm behavior”. Aufgrund der zentralen Rolle von 

Unternehmen in der IS, stehen Unternehmensverhalten und IS demnach in einem engen Verhältnis. 

Im folgenden Kapitel werden daher die Konzepte der BTF und der IS miteinander in Verbindung ge-

bracht und auf den Themenbereich der PV und des ES angewendet. 

3.1.3 Theoretische Erwartung und Forschungsfragen zum Verhalten von Unternehmen be-

züglich Aufdach-Photovoltaik und Energy Sharing 

Wie im Vorherigen dargestellt, können die Themen PV und ES durch die BTF und die IS betrachtet und 

analysiert werden. Die BTF hilft dabei zu überlegen, welche Faktoren bei der Installation von Aufdach-

PV-Anlagen Einfluss nehmen, während die IS aufzeigt, weshalb überbetriebliche Kooperationen in 

Form von ES vorteilhaft für die beteiligten Unternehmen sein könnten. In Kombination kann die Ver-

bindung hergestellt werden, wie ES das Verhalten von Unternehmen in Bezug auf PV beeinflussen 

kann. Folgend werden die theoretischen Konzepte in Bezug zu den Themen gesetzt und hieraus die FF 

abgeleitet und begründet. 
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Werden Unternehmen als rational und gewinnmaximierend betrachtet, so würde davon ausgegangen 

werden, dass aufgrund vergleichsweise kurzer Amortisationszeiten nahezu alle Unternehmen eine 

Aufdach-PV-Anlage installieren müssten (s. Unterkapitel 2.1). In der Realität zeigt sich jedoch, dass ein 

Großteil der Unternehmen keine PV auf ihren Firmendächern installiert hat (Honsel, 2023). An dieser 

Stelle hilft die BTF, die Unternehmensentscheidungen in dem Bereich besser zu verstehen und mögli-

che Gründe zu betrachten. 

Wird der Einfachheit halber angenommen, Unternehmen würden der Aufdach-PV generell positiv, 

oder im schlechtesten Fall neutral, gegenüberstehen, können nach den vier zentralen Konzepten der 

BTF (s. Abbildung 8) verschiedene Erkenntnisse abgeleitet werden. 

i) Nach dem Konzept der problemistic search können Unternehmen verschiedene Ziele definieren, die 

für sie zufriedenstellend sind. Wird beispielsweise auf Kosteneffizienz abgezielt, so ist es wahrschein-

lich, dass sich für die Installation einer PV-Anlage, optimiert nach dem Eigenstrombedarf, entschieden 

würde (motivated search; s. Unterkapitel 2.1). Zudem kann davon ausgegangen werden, dass Unter-

nehmen oftmals auf etablierte Lösungen zurückgreifen und nur innerhalb des konkreten Problembe-

reichs bleiben. So würde beispielsweise nur die Deckung des aktuellen Stromverbrauchs, ohne eine 

mögliche zukünftige Elektrifizierung anderer Energiebereiche, berücksichtigt (simple-minded-search). 

Ergänzend könnten einzelne Personen einen Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen im Bereich 

der PV nehmen. Fördert ein:e Geschäftsführer:in beispielsweise innovative Konzepte, wäre die Chance 

höher, dass umfassende PV-Alternativen betrachtet werden, als wenn dies nicht der Fall ist (biased 

search). 

ii) Das Unternehmensverhalten in Bezug auf PV könnte ebenfalls durch die uncertainty avoidance ge-

prägt sein: Zwar versprechen PV-Anlagen langfristig Gewinne, dennoch würden sich Unternehmen zu-

meist an den aufkommenden, drängenden Problemen orientieren („fire department organization“).  

iii) Auch das organizational learning kann bei Unternehmensentscheidungen bezüglich PV relevant 

sein. Sieht ein Unternehmen zum Beispiel, dass benachbarte Unternehmen in der gleichen Branche 

PV-Lösungen erfolgreich umsetzen, könnte das dazu führen, dass dies auch ein interessantes Ziel für 

das eigene Unternehmen wird (adaption of goals). Ebenso könnte es zu einer Veränderung der zu be-

rücksichtigen Faktoren kommen. Hatte die Energieversorgung zuvor beispielsweise keine Relevanz, 

könnten nach der Installation einer PV-Anlage auch weitere Energiebereiche (Wärme, Mobilität, …) an 

Wichtigkeit gewinnen (adaption of attention goals). Zuletzt passen Unternehmen an, wie nach Lösun-

gen gesucht wird. Stößt der Informationsaustausch mit anderen Unternehmen zum Beispiel ein erfolg-

reiches PV-Projekt an, würde ein Unternehmen auch zukünftig den unternehmensübergreifenden Aus-

tausch suchen (adaption in search rules). 

iv) Aus der quasi-resolution of conflict können ebenfalls Erwartungen abgeleitet werden. Beispiels-

weise könnte das Gebäudemanagement eines Unternehmens die Energiekosten reduzieren und opti-

mieren wollen, während der Vertrieb an Investitionen interessiert ist, die den Umsatz erhöhen. Durch 
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geteilte Verantwortungen könnten die verantwortlichen Personen in ihrem Bereich Lösungen erarbei-

ten (local rationality). Kommt es zu einem Konflikt der Bereiche, da beispielsweise zur gleichen Zeit 

nicht genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, könnten die Probleme dennoch nachei-

nander angegangen werden (sequential attention of goals). Zwar käme es so in einem Bereich zu Ver-

zögerungen, dennoch könnten schließlich alle ihre Ziele erreichen (acceptable-level decision rules). Hat 

ein Unternehmen allerdings nur begrenzte Ressourcen, wie es bei KMU oft der Fall ist, könnte es sein, 

dass grundlegend keine personellen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung einer PV-Anlage 

zur Verfügung gestellt werden können. 

Durch die Anwendung der BTF auf Unternehmensentscheidungen im Bereich der PV wird also deutlich, 

dass weit mehr Faktoren eine Rolle spielen können, als es eine Betrachtung nach der Gewinnmaximie-

rung erwarten lassen würde. Es stellt sich jedoch ebenso heraus, dass die Relevanz von Fall zu Fall 

unterschiedlich ist. So kann die quasi-resolution of conflict in einem großen Konzern mit verschiedenen 

Abteilungen relevanter sein als in einem kleinen Unternehmen9. Vice versa, kann ein einzelnes Indivi-

duum in einem kleinen, familiengeführten Unternehmen eine entscheidendere Position als in einem 

Konzern einnehmen (biased search). Aufgrund einer Vielzahl an Möglichkeiten stellt sich die Frage, 

welche Gründe zurzeit maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass viele Dachflächen in Gewerbege-

bieten für PV ungenutzt bleiben. Hieraus leitet sich die FF1 ab:  

FF1: Weshalb bleiben viele Dachflächen in Gewerbegebieten für Aufdach-Photovoltaik unge-
nutzt? 

Das IS-Konzept liefert einen Rahmen, der theoretisch aufzeigt, warum Unternehmen an ES-Mechanis-

men in Kombination mit Aufdach-PV interessiert sein könnten (Tabelle 2). Insgesamt teilen IS und ES 

grundlegend die Gemeinsamkeit, dass Unternehmenskooperationen zentral für deren Umsetzung 

sind. ES kann hier als Form einer Energiesymbiose definiert werden (Butturi et al., 2019, S. 6ff.). Bei 

den Anreizen von ES für Unternehmen könnten zum einen wirtschaftliche Aspekte, als auch Image-

gründe und eine intrinsische Motivation, relevant sein. So könnte ein Unternehmen, welches PV-Strom 

produziert (Erzeuger), Stromüberschüsse anstelle von einer Einspeisung ins Netz direkt an Nachbarun-

ternehmen (Verbraucher) veräußern und damit höhere Preise für eine kWh Strom als durch die EEG-

Förderungen erzielen. Andersherum könnte der Verbraucher profitieren, da dieser den Strom günsti-

ger als über einen herkömmlicher Stromlieferanten beziehen kann (s. Unterkapitel 2.1; s. Tabelle 1). 

Zusätzlich könnte ein höherer Autarkiegrad durch größere Anlagen wirtschaftlicher erreicht werden. 

Ist das Verhältnis zwischen Erzeugern und Verbrauchern zeitlich flexibel gestaltet, würde sich für den 

Erzeuger außerdem der Vorteil ergeben, dass bei einer zukünftigen Elektrifizierung weiterer 

 
9 Nach Cyert und March (1992) betrachtet die BTF ursprünglich „large, multiproduct firm[s]“ (S. 162). Im Falle 

des Gewerbegebiets Allermöhe sind jedoch von KMUs bis hin zu Konzernen verschiedenste Unternehmen ver-
treten, sodass die Definition für die Masterarbeit erweitert wird. Damit haben die verschiedenen Bestandteile 
der BTF je nach Unternehmensgröße unterschiedliche Relevanz. 
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Energiebereiche (Wärme, Mobilität, …) bereits eine größere Anlage vorhanden ist. Diese würde dann 

in der Lage sein, den gestiegenen Eigenverbrauch abzudecken, ohne dass eine Nachrüstung der PV-

Anlage notwendig wäre und somit weitere Installationskosten anfallen. Daneben könnte sich der Ver-

braucher zu einem gewissen Teil vor Preisschwankungen am Markt absichern und damit an Resilienz 

gewinnen. Zusätzlich könnte begrenzten Netzkapazitäten, die den Anschluss weiterer PV-Anlagen oder 

beispielsweise von Ladestationen verhindern, durch eine gemeinsame Bilanzierung entgegengewirkt 

werden. Durch eine Etablierung von Energiesymbiosen in Form von ES könnten außerdem besonders 

kleinere Unternehmen profitieren, da diese bereits bestehende Infrastruktur nutzen können und nicht 

durch eigene, fehlende Ressourcen begrenzt sind. Ist die Installation einer PV-Anlage für ein Unterneh-

men nicht möglich, so könnte es als Verbraucher dennoch von günstigem, erneuerbarem Strom profi-

tieren (vergleichbar mit dem Contracting-Modell). Auch könnten sich mehrere Unternehmen zusam-

menschließen und gemeinsam PV-Anlagen finanzieren, betreiben und den erzeugten Strom nutzen. 

Zusätzlich könnten sich bereits bestehende Erzeuger zusammenschließen und beispielsweise gemein-

sam in Großbatteriespeicher investieren. Damit könnte günstiger Solarstrom auch verfügbar gemacht 

werden, wenn die Sonne nicht scheint und somit wiederum Kosten reduziert werden. Ebenso wäre es 

theoretisch möglich, dass Ladeinfrastrukturen gemeinsam aufgebaut und durch den gemeinsam ge-

teilten Strom günstig betrieben werden. Auch im Wärmebereich könnten Großwärmepumpen ge-

meinsam umgesetzt werden. Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität könnte auch der produzierte 

Strom als ein Mitarbeitendenbenefit angeboten werden. Ebenso eine intrinsische Motivation zu inno-

vativem Handeln innerhalb des Unternehmens könnte die Umsetzung von ES anregen. 

Bei der Umsetzung von ES spielen auch Hindernisse eine Rolle, die aus der IS bekannt sind. Zumeist 

sind enge Kooperationen zwischen Unternehmen eher unüblich und die Akteur:innen verfolgen eigene 

Ziele. Damit wäre es schwierig, das „business-as-usual“-Verhalten zu durchbrechen und Kooperatio-

nen erstmalig anzuschieben. Zudem könnte es an konkretem Wissen mangeln, wie solche Prozesse 

angegangen werden können. Je mehr Vorteile durch einen ES-Mechanismus genutzt werden sollen, 

desto komplexer würde das System ausfallen und mit einem erhöhten Kooperationsaufwand einher-

gehen. Hinzu kommt, dass es zu Schwankungen in der Verfügbarkeit des überschüssigen Stroms kom-

men würde. Die Verbraucher müssten daher eine Reststrombelieferung organisieren, was den Auf-

wand wiederum erhöht. 

Die Schnittstelle zwischen Aufdach-PV und ES ergibt sich also durch die Art und Weise, wie Unterneh-

mensentscheidungen (BTF) in Kombination mit den möglichen Anreizen ES einzugehen (IS) getroffen 

werden. Grundlegend kann die Möglichkeit ES zu betreiben die verschiedenen Abwägungsprozesse 

innerhalb eines Unternehmens ändern, da neue Anreize, aber auch Herausforderungen zu erwarten 

sind. Daraus lässt sich folglich die FF2 ableiten: 

FF2: Kann Energy Sharing das Verhalten von Unternehmen so beeinflussen, dass vermehrt  
Photovoltaikmodule installiert und damit mehr Dachflächen genutzt werden? 
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Aus den oben genannten Gründen könnte es sich für Unternehmen lohnen, PV-Anlagen größer zu ska-

lieren, womit vermehrt Dachflächen genutzt würden. Damit geht einher, dass, je größer eine PV-An-

lage geplant wird, die Kosten pro kWp installierter Leistung sinken, was wiederum einen Kostenvorteil 

verspricht.  

Da das KLIMAready-Projekt zum Ziel hat, unternehmensübergreifende Kooperationen zur Förderung 

der Energietransformation anzuregen, könnte das Projekt im Sinne eines top-down-Vorgehens positiv 

auf die Etablierung von ES einwirken. Dabei gibt es inhaltliche Überschneidungen der Schritte der Maß-

nahmenentwicklung (s. Abbildung 6) mit den typischen Schritten der Etablierung von IS (s. Abbildung 

9). Insbesondere durch die Vernetzung von Akteur:innen vor Ort könnte eine Grundlage für Koopera-

tionen sowie Vertrauen geschaffen werden. Die Unternehmen vor Ort könnten auf mögliche Synergien 

aufmerksam gemacht und initiale zusammengebracht werden. Werden aufkommende Themen als 

vielversprechend bewertet und liefern Aussicht auf konkrete wirtschaftliche Vorteile, dann kann davon 

ausgegangen werden, dass die Unternehmen einen Prozess selbst weitertragen werden und sich so 

eine Mischung aus top-down- und bottom-up-Vorgehen ergibt. Daher wird eine kritische Betrachtung 

des KLIMAready-Vorgehens in der Clusterbrücke I anhand folgender, dritter FF einbezogen: 

FF3: Wie können Institutionen positiv auf die Bildung von Unternehmenskooperationen einwir-
ken und damit die Umsetzung von Energy Sharing begünstigen? 

Zusammenfassend verfolgt die Masterarbeit drei Forschungsinteressen: Um das Entscheidungsverhal-

ten der Unternehmen in Bezug auf Aufdach-PV besser zu verstehen, ist es zunächst von Interesse ab-

zugleichen, welche Gründe maßgeblich für die geringe Dachflächennutzung verantwortlich sind (FF1). 

Darauf aufbauend wird analysiert, ob ES weitgehende Anreize für Unternehmen bieten könnte, sodass 

diese vermehrt PV-Module auf ihren Dächern installieren (FF2). Schließlich wird durch die Betrachtung 

des KLIMAready-Vorgehens in der Clusterbrücke I der mögliche Einfluss von Institutionen auf die Bil-

dung von Unternehmenskooperationen bewertet (FF3). Im Rahmen des methodischen Vorgehens 

wurden außerdem zusätzliche FF definiert (s. Unterkapitel 4.1). 

 

Abbildung 10: Schematische Darstellung der theoretischen Erwartungen und der Relation zu den 
Forschungsfragen (eigene Darstellung) 
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Die zugrundeliegenden theoretischen Erwartungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Unterneh-

men entscheiden sich aufgrund verschiedenster Gründe für oder gegen die Installation einer PV-An-

lage. Wenn Anlagen installiert werden, dann entscheiden sich Unternehmen oftmals für eine Anlagen-

größe, welche nach dem Eigenbedarf optimiert ist, sodass die vorhandenen Dachflächen zumeist nur 

geringfügig genutzt werden. ES könnte hier Anreize bieten, dass mehr und größere PV-Anlagen instal-

liert und damit Dachflächen verstärkt genutzt. Der Prozess könnte außerdem positiv durch Institutio-

nen beeinflusst werden (s. Abbildung 10). 

3.2 Literaturübersicht 

Wie im Vorherigen bereits aufgezeigt, schließt das Thema PV und ES in Gewerbegebieten an verschie-

dene Themenbereiche an. In diesem Unterkapitel wird daher eine überblicksartige Darstellung der Li-

teratur in den Bereichen eco-industrial parks/Nachhaltige Gewerbegebiete, PV sowie ES dargestellt, 

um die Masterarbeit und das Forschungsinteresse einzuordnen (Maragkou, 2021, S. 379). 

Eco-Industrial-Parks/Nachhaltige Gewerbegebiete 

Der Bereich der eco-industrial parks, beziehungsweise nachhaltigen Gewerbegebieten, entspringt den 

Ursprüngen der Industrial Ecology in den 1990er Jahren (s. Abschnitt 3.1.2). Infolgedessen gab es be-

reits früh Ideen und Konzepte, wie eco-industrial parks im Sinne der nachhaltigen Entwicklung prak-

tisch umgesetzt werden können (s. bspw. Lowe, 1997). Ebenso wurde das Konzept in seiner theoreti-

schen Natur beständig diskutiert und theoretisch beleuchtet (s. bspw. Gibbs & Deutz, 2007). 

Beispielsweise wurde charakterisiert, welche verschiedenen Organisationsformen bestehende eco-in-

dustrial parks aufweisen (Bellantuono et al., 2017) oder die Relevanz von Netzwerkstrukturen für die 

Umsetzung nachhaltiger Gewerbegebiete hervorgehoben (Heimann, 2018). Über die Zeit wurde das 

grundlegende Verständnis der eco-industrial parks außerdem durch weitere Spezifizierungen erwei-

tert. Ein weiterer Akzent wurde durch die Integration von EE in eco-industrial parks und den Fokus auf 

Energiesymbiosen gesetzt (Butturi et al., 2019; Fraccascia et al., 2021). In diesem Bereich diskutiert 

Anastasovski (2023) die Frage, ob eco-industrial parks auch als Positive Energy Industrial Park gestaltet 

werden können. 

Speziell im deutschsprachigen Diskurs wurden in dem Bereich der nachhaltigen Gewerbegebiete in 

den vergangenen Jahren verschiedenste Forschungsprojekte angestoßen. Angstmann et al. (2023) zei-

gen beispielsweise auf, wie Bestandsgewerbegebiete nachhaltig ausgerichtet werden können und wel-

che Hindernisse und Erfolgsfaktoren dabei relevant sind. Bei weiteren Projekten steht vor allem die 

Klimawandelanpassung von Gewerbegebieten im Vordergrund (Abromeit et al., 2022; Bücken & Kan-

ning, 2021; Verbücheln et al., 2022; Schack et al., 2024).  

Photovoltaik 

Ein weiterer wichtiger Forschungsbereich ist bei der PV zu finden. Zunächst lässt sich die vorhandene 

Literatur nach der Art der PV aufteilen: So gibt es spezifische und umfassende Veröffentlichungen zur 
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Aufdach-PV (s. bspw. Yao & Zhou, 2023), aber auch zu Integrierter PV (s. bspw. Biyik et al., 2017), 

Freiflächen-PV (s. bspw. Barbón et al., 2022), Floating-PV (s. bspw. Niccolai et al., 2024) und weiteren 

Anwendungsformen (s. bspw. Zhang et al., 2015). 

Weitere Forschungsbereiche können durch ihren Blickwinkel auf die PV unterschieden werden. Zum 

einen wird die PV aus technologischer Sicht erforscht. Darunter fällt unter anderem die Weiterent-

wicklung von Herstellungsprozessen (s. bspw. Li et al., 2020), die Steigerung der Effizienz im Betrieb (s. 

bspw. Bevilacqua et al., 2021), der Einfluss von Umweltfaktoren auf die Leistungsfähigkeit der Module 

(s. bspw. Mustafa et al., 2020), die Einbindung von Batteriespeichern und der Sektorenkopplung (s. 

bspw. von Appen & Braun, 2019) sowie die Entwicklung alternativer Funktionsweisen, wie bei der or-

ganischen PV (s. bspw. Distler et al., 2021). Daneben gibt es Veröffentlichungen, die sich den ökologi-

schen Auswirkungen der Herstellung, des Betriebs und der Wiederverwertung von PV-Anlagen wid-

men (s. bspw. Hengstler et al., 2021; Martinopoulos, 2020; Tawalbeh et al., 2021). Zusätzlich wird die 

PV aus sozioökonomischer Sichtweise betrachtet. Hierunter fällt unter anderem die Analyse der Fak-

toren, welche eine Rolle bei Investitionsentscheidungen spielen (s. bspw. De Oliveira Azevêdo et al., 

2020), die ökonomische Modellierung der Installation von PV (s. bspw. Rodríguez-Martinez & Ro-

dríguez-Monroy, 2021) oder auch die Betrachtung der Relevanz für die gesamtgesellschaftliche Ent-

wicklung (s. bspw. Apeh et al., 2022). Auch methodische Analysen, beispielsweise zur Berechnung von 

PV-Potenzialen, wurden durchgeführt (s. bspw. Fakhraian et al., 2021). 

Bei der Anwendung auf Gewerbegebiete lassen sich nur wenige Veröffentlichungen finden, welche 

einen alleinigen Fokus auf PV legen. Die vorhandenen Paper weisen vor allem einen ökonomischen 

Schwerpunkt auf und analysieren mit Hilfe mathematischer Verfahren die Umsetzungsmöglichkeiten 

von PV (s. bspw. Cucchiella et al., 2015; Hong et al., 2024; Pedrero et al., 2021). Zudem wird die PV in 

Gewerbegebieten oftmals in Zusammenhang mit weiteren Technologien oder in Bezug auf quartiers-

weite Konzepte betrachtet (s. bspw. Wei et al., 2022; Yan et al., 2023). Im wissenschaftsjournalisti-

schen Bereich wurden im deutschsprachigen Diskurs bereits Artikel veröffentlicht, welche das PV-Po-

tenzial von Gewerbedächern herausstellen und der Frage nachgehen, weshalb Dächer von 

Gewerbeimmobilien oftmals ungenutzt für PV bleiben (Fischer, 2023; GARBE, 2023; Honsel, 2023; s. 

Abschnitt 5.2.1). Zusätzlich gibt es von verschiedenen Institutionen Leitfäden und Informationsange-

bote zur Umsetzung von PV-Projekten auf Gewerbeimmobilien (s. bspw. EEHH, 2024; KEAN, o. J.; 

NRW.Energy4Climate, o. J.). Im deutschsprachigen Kontext haben außerdem Bergner et al. (2022) für 

das Land Berlin eine umfassende Übersicht zu Hemmnissen und Hürden für die PV zusammengestellt 

(s. Abschnitt 5.2.1). Ergänzend dazu finden sich in der Literatur verschiedenste Publikationen zu den 

Beweggründen, PV-Anlagen zu installieren, wobei sich diese grundlegend auf Haushalte beziehen (s. 

bspw. Jager, 2006; Palm, 2018; Alipour et al., 2022). 
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Energy Sharing 

Auch bei dem ES lassen sich verschiedene Analyseschwerpunkte in der Literatur unterscheiden. Im 

technologischen Bereich spielen vor allem Themen rund um die effiziente Ausgestaltung von ES Me-

chanismen eine Rolle. Dazu werden Smart Grids und intelligente Messsysteme zur effizienten Steue-

rung (s. bspw. Zafar et al., 2018), digitale Plattformen zur Vernetzung von Erzeugern und Verbrauchern 

(s. bspw. Kloppenburg & Boekelo, 2019), Blockchainanwendungen (s. bspw. Petri et al., 2020), künstli-

che Intelligenz (s. bspw. Conte et al., 2022) sowie die Verbindung von ES und Sektorenkopplung, durch 

beispielsweise die Einbindung von Elektrofahrzeugen (s. bspw. Tao et al., 2021), betrachtet und analy-

siert. Neben der technologischen Betrachtung werden in der Literatur ebenso ökonomische Perspek-

tiven diskutiert. Hier sind zunächst neu entstehende Marktmechanismen und Geschäftsmodelle von 

Relevanz (s. bspw. Iazzolino et al., 2022). Zudem werden die Preisgestaltung innerhalb von ES Syste-

men (s. bspw. Hadiya et al., 2020), als auch die Kostenverteilung für die teilnehmenden Akteur:innen 

(s. bspw. Li et al., 2022) und die gesellschaftlichen Wohlfahrtseffekte betrachtet (s. bspw. Vögele et 

al., 2023). Auch in Bezug auf Gewerbegebiete gibt es Veröffentlichungen mit einem techno-ökonomi-

schen Fokus (s. bspw. Berg et al., 2024; Caballero et al., 2023; Gribiss et al., 2022). Ein weiterer For-

schungsbereich sind die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen. Hier werden einerseits die 

bestehenden rechtlichen Strukturen analysiert (s. bspw. Frieden et al., 2019) sowie mögliche förderli-

che Rahmenbedingungen diskutiert (s. bspw. Hoicka et al., 2021). Ebenso gibt es politische Analysen 

über die Implementation von europäischem in nationales Recht (s. bspw. Krug et al., 2023).  

Auf den deutschen Diskurs bezogen finden sich Studien, die das grundlegende Potenzial von ES in 

Deutschland herausstellen (Wiesenthal et al., 2022). Ritter et al. (2023) liefern außerdem eine Über-

sicht zum Stand der Debatte in Deutschland, wobei in den vergangenen zwei Jahren viele Änderungen 

hinzugekommen sind (s. Unterkapitel 2.2). Auch werden die konkreten Effekte einer Umsetzung von 

weitreichenden ES-Rahmenbedingungen auf die Energiewende und den Strommarkt analysiert (dena, 

2022; FfE, 2024). Aufgrund der Aktualität von ES im deutschen Gesetzgebungsverfahren tragen ver-

mehrt Verbandspapiere und Stellungnahmen zum Diskurs bei (BDEW, 2024; BEE, 2024). Zudem hat die 

Deutsche Energie-Agentur einen Leitfaden für die Umsetzung von Energy Sharing Communities unter 

aktuell geltendem Recht herausgebracht (dena, 2025). 

Zusammenfassend zeigt die kurze Literaturübersicht, dass alle drei Themenbereiche eine Vielzahl von 

verschiedenen Subthemen und Schwerpunkten in der Forschung aufweisen. Die Masterarbeit schließt 

an alle drei übergeordneten Bereiche an, konzentriert sich jedoch vor allem auf die Überschneidung 

der Bereiche durch den konkreten Fokus auf die Kombination von Aufdach-PV und ES in Gewerbege-

bieten. Hier liefert die vorliegende Masterarbeit eine praxisnahe Betrachtung und erweitert den Dis-

kurs zu eco-industrial parks/nachhaltigen Gewerbegebieten, um die konkrete Analyse der Beziehung 

zwischen der Nutzung von Aufdach-PV und ES (FF2). Zusätzlich wird die bereits bestehende Literatur 

im Bereich der Gründe für und gegen die Installation von PV aggregiert und anhand der FF1 
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wissenschaftlich untersucht und damit vertieft. Darüber hinaus wurden im ES-Bereich bisher überwie-

gend private Haushalte betrachtet (Berg et al., 2024, S. 1), sodass hier durch den Fokus auf Gewerbe-

gebiete zum Diskurs beigetragen werden kann. Schließlich liefert die praxisnahe Betrachtung ein Bei-

spiel für die mögliche Wirkung von Energiesymbiosen in Gewerbegebieten als Form von der 

Kombination aus Aufdach-PV und ES. Insgesamt bringt die Masterarbeit bestehendes Wissen neuartig 

zusammen und erweitert dieses durch eine tiefgründige methodische Analyse. 
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4. Forschungsdesign und Methodik 

Folgend wird das Vorgehen der Masterarbeit zur Beantwortung der FF aufgezeigt. Dazu wird zunächst 

das übergeordnete Forschungsdesign erläutert und anschließend die genutzten Methoden sowie de-

ren konkrete Umsetzung beschrieben. 

4.1 Forschungsdesign: Fallstudie über das Gewerbegebiet Allermöhe im Hamburger Be-

zirk Bergedorf mit begleitenden Expert:inneninterviews 

Das Forschungsdesign orientiert sich am Prinzip des Hourglass-Modells, welches klassischerweise beim 

Strukturieren von wissenschaftlichen Veröffentlichungen angewendet wird (Maragkou, 2021; s. Abbil-

dung 11). Ausgehend vom Erkenntnisinteresse zur Nutzung von Gewerbedächern für PV in Kombina-

tion mit ES wurde im vorherigen Kapitel mittels der BTF und der IS eine theoretische Erwartung hin-

sichtlich des Einflusses von ES auf Unternehmensentscheidungen bezüglich Aufdach-PV erarbeitet. Die 

daraus abgeleiteten FF werden anhand einer Fallstudie über das Gewerbegebiet Allermöhe in Kombi-

nation mit Expert:inneninterviews untersucht. Durch die Verknüpfung mit dem KLIMAready-Projekt, 

wurden zusätzliche FF definiert (s. unten). Die empirischen Ergebnisse werden in Kapitel 5 einzeln dar-

gestellt und dabei die FF teilbeantwortet. Zuletzt werden in Kapitel 6 die Ergebnisse mit dem überge-

ordneten Themenbereich der PV und des ES in Verbindung gebracht, und die übergeordneten FF dis-

kutiert. 

 

Abbildung 11: Schematische Darstellung des Aufbaus der Masterarbeit nach der Struktur des Hourglass-Models 
(eigene Darstellung). 

Begründung für die Anwendung einer Fallstudie mit begleitenden Expert:inneninterviews 

Aus verschiedenen Gründen wird auf ein Fallstudiendesign zurückgegriffen. Erstens hat sich aus der 

praxisnahen Begleitung des KLIMAready-Projekts und dessen Fokus auf die Energietransformation des 

Gewerbegebiets Allermöhe ein konkret zu betrachtender Praxisfall mit vorteilhaftem Zugang ergeben. 

Zweitens bietet sich eine Fallstudie an, da es sich bei der Betrachtung des Einflusses von ES auf die 

Entscheidung von Unternehmen zur Installation von PV um ein komplexes sozioökonomisches Phäno-

men handelt, welches bisher noch nicht umfangreich erforscht wurde (Borchardt & Göthlich, 2007, S. 
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46; Yin, 2003, S. 2, 6f.). Drittens können die bestehenden Theorien der BTF und IS in diesem Rahmen 

neuartig angewendet und erweitert werden, was ebenfalls als ein Anwendungsfall von Fallstudien gilt 

(Borchardt & Göthlich, 2007, S. 35). Zuletzt sind die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Be-

reiche PV und ES zentral (s. Unterkapitel 2.1 & 2.2) und Fallstudien im Gebiet rechtlicher Analysen 

verbreitet (Miller, 2018, S. 382). Die Fallstudienbetrachtung kann daher helfen, das in Deutschland 

noch auszugestaltende rechtliche Phänomen ES zu analysieren und Aussagen über mögliche Kausal-

mechanismen zu treffen (Miller, 2018, S. 390f., 393). 

Dabei wird eine Fallstudie nach Yin (2003, S. 13) als „an empirical inquiry that investigates a contem-

porary phenomenon within its real-life context” beschrieben. In der vorliegenden Fallstudie ist das be-

trachtete Phänomen die Nutzung von Dachflächen für PV und der Kontext die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen rund um PV und ES (Yin, 2003, S. 39ff.). Das Gewerbegebiet Allermöhe stellt trotz seiner 

Eigenheiten einen representative case dar, da in den meisten Gewerbegebieten große Dachflächenpo-

tenziale für PV vorhanden sind, welche bisher jedoch nur in geringem Maße genutzt werden (GARBE, 

2023; Honsel, 2023). Somit können grundlegende Erkenntnisse für das Zusammenspiel zwischen PV 

und ES in Gewerbegebieten erzielt werden (Yin, 2003, S. 41). Bei der methodischen Ausrichtung han-

delt es sich um eine beschreibende Einzelfallanalyse (Borchardt & Göthlich, 2007, S. 43). Nach dem 

Prinzip der Methodentriangulation werden verschiedene qualitative und quantitative Methoden in-

nerhalb der Fallstudie angewendet, um die Aussagekraft zu erhöhen (Borchardt & Göthlich, 2007, S. 

44; Schreier & Odağ, 2020, S. 159ff.; s. Unterkapitel 4.2).  

Bei den begleitenden Interviews handelt es sich um systematisierende Expert:inneninterviews, bei 

welchen vorhandenes Wissen gesammelt und vertieft wird, um daraus Zusammenhänge ableiten zu 

können (Kruse, 2015, S. 167). Expert:inneninterviews sind eine Variante von Leitfadeninterviews, bei 

welchen die Interviewfragen vorab strukturiert werden. Die Besonderheit von Expert:inneninterviews 

ergibt sich aus den Eigenschaften der Befragten: Das Label Expert:in „beschreibt die spezifische Rolle 

des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden … Sachverhalte“ (Gläser 

& Laudel, 2010, S. 12; Helfferich, 2022, S. 876f., 888). 

Im Bereich der PV bietet sich diese Methode an, um die aus der Literatur recherchierten Gründe für 

oder gegen die Installation von Aufdach-PV mit aktuellen Erfahrungen abzugleichen. Zudem können 

so Einsichten erhalten werden, an welchen Stellen es Hindernisse für den Ausbau der PV im Unterneh-

mensbereich gibt und welche Gründe maßgeblich eine Rolle spielen. Beim ES ist die Methode hilfreich, 

da das Konzept in Deutschland noch nicht verbreitet ist und daher die Expert:innen aus verschiedenen 

Fachbereichen Erfahrungswissen zu dem theoretischen Konstrukt teilen können. Insbesondere kann 

so ein tieferes Verständnis zur aktuellen Debatte rund um die Ausgestaltung von ES in Deutschland 

erlangt werden. Zudem kann durch die Expert:inneneinschätzung in den beiden Bereichen eine Ver-

knüpfung mit der Fallstudie hergestellt werden. 
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Das methodische Vorgehen charakterisiert sich zudem durch eine nachhaltigkeitswissenschaftliche 

Ausrichtung (Kates et al., 2001). Zum einen handelt es sich um ein interdisziplinäres Forschungsfeld, 

welches sich durch das komplexe Zusammenspiel von rechtlichen, technischen und sozioökonomi-

schen Faktoren auszeichnet. Zum anderen ist durch das KLIMAready-Projekt eine praxisrelevante Prob-

lemstellung mit transdisziplinärem Charakter gegeben. Aufgrund der Doppelrolle als Werkstudieren-

der wurden bei der Problembetrachtung die Sichtweisen und Bedürfnisse des Praxispartners EEHH und 

weiterer relevanter Akteur:innen aus dem KLIMAready-Projekt einbezogen. Damit wird im Sinne der 

Transdisziplinarität auch auf außerwissenschaftliche Wissensressourcen zurückgegriffen und bei der 

Ausgestaltung des Vorgehens relevante Akteur:innen berücksichtigt (Lang et al., 2012, S. 26ff.). Beim 

methodischen Vorgehen im Rahmen der Fallstudie wird sich zudem an den ersten drei Schritten der 

Maßnahmenentwicklung des KLIMAready-Projekts (I. Handlungsfelder identifizieren, II. Vernet-

zung/Einbinden relevanter Akteur:innen, III. Methodische Erarbeitung übergreifender Projektideen) 

orientiert (s. Unterkapitel 2.3; s. Abbildung 6). 

Zusätzliche Forschungsfragen 

Durch die Fallstudienbetrachtung mit begleitenden Expert:inneninterviews ergaben sich im Prozess 

über die FF aus Abschnitt 3.1.3 hinaus weitere FF. Insbesondere für den Prozess im KLIMAready-Projekt 

sind diese von Relevanz und stellen eine Verbindung zwischen dem übergeordneten Forschungsinte-

resse und der praxisorientierten Betrachtung des Gewerbegebiets Allermöhe dar. 

Für den Start des Projekts und um grundlegendes Wissen über den Betrachtungsgegenstand der Fall-

studie zu gewinnen wurde folgende, zusätzliche Fragestellung hinzugenommen: 

FF0:  Welche Stakeholderstruktur ist im Gewerbegebiet Allermöhe gegeben und welche  
Eigenschaften weist der Standort auf? 

Diese zielt darauf ab, grundlegende Informationen über das Gewerbegebiet zu erheben. Da die Frage 

gesondert zu dem Forschungsinteresse steht und dabei dennoch wichtig für den Start des Projekts und 

die Fallstudienerhebung war, wird sie vorangestellt und als FF0 bezeichnet (Franz, 2024). 

Daneben wurden im Bereich der PV und der FF1, weshalb bleiben viele Dachflächen in Gewerbegebie-

ten für Aufdach-Photovoltaik ungenutzt, folgende Fragen definiert: 

FF1a: Welche theoretischen Aufdach-Photovoltaik-Potenziale weist das Gewerbegebiet  
Allermöhe auf und was ist der aktuelle IST-Zustand? 

FF1b: Wie sind die ansässigen Unternehmen gegenüber Aufdach-Photovoltaik eingestellt und 
welche Motivation sowie Hindernisse bestehen? 

Durch FF1a wird untersucht, welche theoretischen Potenziale die Dachflächen im Gewerbegebiet lie-

fern und wie fortgeschritten der Ausbau der PV bereits ist. Damit kann die Relevanz von Dachflächen 

in Gewerbegebieten zur Nutzung von Aufdach-PV verdeutlicht und anhand eines konkreten Beispiels 

quantifiziert werden. Schließlich hilft FF1b zu verstehen, welche Gründe und Hindernisse maßgeblich 

einen Einfluss auf die Installation von PV bei den ansässigen Unternehmen haben. 
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Auch innerhalb von FF2, kann Energy Sharing das Verhalten von Unternehmen so beeinflussen, dass 

vermehrt Photovoltaikmodule installiert und damit mehr Dachflächen genutzt werden, wurden zusätz-

liche FF definiert: 

FF2a: Welche Faktoren beeinflussen das Verhalten von Unternehmen im Kontext von Energy 
Sharing und welche Implikationen ergeben sich daraus für eine mögliche Umsetzung? 

FF2b: Welche Anwendungsformen von Energy Sharing sind innerhalb des Gewerbegebiets Aller-
möhe denkbar? 

Auf Basis von FF2a werden die Anreize und Hürden von ES für Unternehmen betrachtet. Abhängig vom 

Unternehmensverhalten werden außerdem die Besonderheiten von ES bei Unternehmen herausgear-

beitet und abgeleitet, was diese für eine mögliche Umsetzung bedeuten. Durch die FF2b werden au-

ßerdem konkrete Umsetzungsmöglichkeiten betrachtet und unter anderem Aussagen zu den Implika-

tionen des § 42c auf ES in Gewerbegebieten getroffen. Aufgrund bisher fehlender rechtlicher 

Grundlagen für ES in Deutschland, ist es wichtig anzumerken, dass die Aussagen in diesem Bereich 

theoretischer Natur sind. 

Die zur Beantwortung der FF genutzten Methoden werden in den nächsten beiden Unterkapiteln kurz 

eingeführt und deren Anwendung begründet. Ebenso wird erklärt, wie die spezifischen Arbeitsschritte 

in der Datenerhebung und der Datenauswertung gestaltet wurden. Abbildung 12 zeigt auf, wo die Me-

thoden in Kombination mit den FF und den vier Schritten der Maßnahmenentwicklung aus dem KLIMA-

ready-Projekt verortet werden können. 

 

Abbildung 12: Schematische Darstellung der Forschungsfragen in Kombination mit den angewendeten 
Methoden und den vier Schritten der Maßnahmenentwicklung aus dem KLIMAready-Projekt 
(eigene Darstellung). 

4.2 Fallstudienspezifische Methoden 

Konkret auf die Fallstudie bezogen wurden eine Stakeholder- und Gebietsanalyse, eine Photovoltaika-

nalyse und zwei Umfrageformate durchgeführt. In diesem Unterkapitel werden die Methoden einzeln 

dargestellt. 



4. Forschungsdesign und Methodik 42 

 

4.2.1 Stakeholder- und Gebietsanalyse 

Um eine bessere Übersicht und einen Zugang zum Gewerbegebiet Allermöhe zu gewinnen sowie rele-

vante Akteur:innen zu identifizieren, wurde zu Beginn eine Stakeholder- und Gebietsanalyse durchge-

führt (FF0). Stakeholder bezeichnet „individuals, groups of individuals or institutions that have an in-

terest in, or are affected by, decision-making related to a specific issue or problem” (Franz, 2024). 

Ergänzend zu der Stakeholderanalyse, wurden im Rahmen der Gebietsanalyse Informationen gesam-

melt und aggregiert, die relevant für etwaige Klimaschutzmaßnahmen sein könnten. Für das KLIMA-

ready-Projekt konnte so zu den Schritten I und II der Maßnahmenentwicklung (mögliche Handlungs-

felder identifizieren und Vernetzung mit relevanten Akteur:innen) beigetragen werden. 

Stakeholderanalyse – Datenerhebung 

Zu Beginn wurden in einem Brainstormingprozess auf Basis der bereits vorhandenen Informationen 

erste Stakeholder identifiziert und gesammelt. Anschließend wurde Kontakt zu relevanten Akteur:in-

nen gesucht und damit Wissen über weitere Stakeholder gewonnen („Snowball-Sampling“; Franz, 

2024). Der Prozess hat sich somit Schritt für Schritt vertieft und wurde in der Rolle als Werkstudieren-

der über die ersten Projektmonate vorangetrieben (s. Tabelle 3). Durch die Gespräche wurden zusätz-

lich bestehende Wissensressourcen und hilfreiche Erfahrungswerte ermittelt. 

Tabelle 3: Übersicht kontaktierter Akteur:innen/Institutionen im Rahmen der Stakeholder- und Gebietsanalyse. 
Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen nicht genannt. 

Nr. Zeitpunkt Institution Begründung/Gesprächsinhalt 

1 10/2024 Competence Center für Erneuerbare 
Energien und EnergieEffizienz (CC4E) 

Fachlicher Austausch zu möglichen Themenfeldern im Bereich  
unternehmerischer Energiekooperationen. 

2 11/2024 Klimaschutzmanagement  
des Gewerbepark Hamburg-Nord 

Fachlicher Austausch zum Netzwerkaufbau und zu Erfahrungen 
mit Unternehmenskooperationen für Klimaschutzmaßnahmen. 

3 11/2024 Unternehmensnetzwerk Allermöhe,  
Lenkungskreis 

Kennenlernen und planen konkreter Schritte für das weitere  
Vorgehen im Gewerbegebiet Allermöhe. 

4 12/2024 HamburgInvest, Bereich  
Gewerbeflächen & Immobilien 

Hintergrundgespräch zu dem Gewerbegebiet Allermöhe und der 
dortigen Flächenentwicklung.  

5 01/2025 Bezirksamt Bergedorf, 
Wirtschaftsförderung 

Anfrage und kurzer Schriftwechsel zu Hintergrundinformationen 
über die Unternehmensstruktur im Gewerbegebiet Allermöhe. 

6 01/2025 Bezirksamt Bergedorf, Fachamt 
Stadt- und Landschaftsplanung 

Anfrage und kurzes Telefonat zu relevanten Entwicklungen im  
Bereich der Stadt- und Landschaftsplanung. 

7 02/2025 Hamburger Energienetze,  
Abteilung Netzanschluss 

Hintergrundgespräch zu den Stromnetzen vor Ort.  

Stakeholderanalyse – Datenauswertung 

Die ermittelten Stakeholder wurden im Laufe des Prozesses in einer Stakeholder-Liste gesammelt (s. 

Anhang 1.1.1). Dort wurde zunächst eine Einordnung vorgenommen, ob es sich bei den jeweiligen Ak-

teur:innen um einen direkten oder indirekten Stakeholder oder um lediglich eine:n relevante:n Ak-

teur:in handelt. Der Unterschied liegt hier in der aktiven Beteiligung im Projekt: Während die direkten 

Stakeholder einen direkten Zugang zum Projekt haben, sind die indirekten Stakeholder nur zweitrangig 

im Projekt beteiligt, weil sie beispielsweise übergeordnete Institutionen, wie Behörden sind. Die 
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relevanten Akteur:innen weisen keine konkrete Verbindung zu dem Projekt auf, sind jedoch im Besitz 

relevanter Wissensressourcen und weisen thematische Überschneidungen auf. Zusätzlich wurde für 

die einzelnen Stakeholder bewertet, welche Relevanz/möglichen Einfluss diese auf den Ablauf des Pro-

jekts haben und vice versa, welche Relevanz das Projekt für die Stakeholder hat. Die zentralen Stake-

holder wurden anschließend visuell in einer Übersichtsgrafik festgehalten (s. Abbildung 13). 

Gebietsanalyse – Datenerhebung 

Zunächst wurden durch eine Internetrecherche erste und leicht zugängliche Informationen über das 

Gewerbegebiet gesammelt. Anhand verschiedener fachlicher Gespräche (s. Tabelle 3) konnten außer-

dem weitere Informationen und Hinweise zu bereits bestehenden Wissensressourcen gewonnen wer-

den. Zusätzlich wurden durch eine Begehung Eindrücke über das Gebiet gesammelt und diese fotogra-

fisch festgehalten (s. Anhang 5). 

Neben dem Zusammenbringen und Auffinden vorhandener Daten wurden mittels einer quantitativen 

Erhebung außerdem Daten zu der Unternehmensstruktur vor Ort erhoben. Da die Handelskammer 

Hamburg aus Datenschutzgründen keine Daten teilen konnte und sowohl im Unternehmensregister 

des Bundesanzeiger Verlags als auch beim Gemeinsamen Registerportal der Länder kein geografischer 

Abgleich sinnvoll durchzuführen war, wurden die ansässigen Unternehmen über den Kartendienst 

GoogleMaps recherchiert und in einer Tabelle vermerkt. Über weitere Internetrecherchen, insbeson-

dere über die Unternehmenswebseiten, wurden spezifische Informationen über die einzelnen Unter-

nehmen gesammelt und festgehalten (s. Anhang 1.1.2). 

Die Kategorien für die Unternehmensgrößen wurden basierend auf der Definition der Europäischen 

Kommission zu KMUs festgelegt (Empfehlung 2003/361/EG, Art. 2). Es wurden konkrete Informationen 

zu den Mitarbeitendenzahlen der Unternehmen recherchiert. Sofern keine Informationen ausfindig 

gemacht werden konnten, wurde die Unternehmensgröße basierend auf Erfahrungswerten im Ver-

gleich zu den anderen Unternehmen geschätzt. Da es insbesondere bei den kleineren Betrieben 

schwierig war, Informationen zu finden und eine geschätzte Einteilung willkürlich erschien, wurden 

Kleinst- (1-9 Mitarbeitende) und kleine Unternehmen (10-49 Mitarbeitende) als „Klein(st)unterneh-

men“ (1-49 Mitarbeitende) zusammengefasst. Die Branchen wurden unter der Zuhilfenahme der Bran-

chenkategorien aus dem Gewerbeflächenkonzept des Bezirksamts Bergedorf (2018) definiert. 

Gebietsanalyse – Datenauswertung 

Die grundlegenden Informationen zum Gewerbegebiet Allermöhe wurden in einer Übersichtsdatei 

festgehalten und aggregiert (s. Anhang 1.1.3). Bei den Unternehmensdaten wurde mittels einer statis-

tischen Analyse ermittelt, wie die Verteilung der Unternehmensgröße sowie Branchen im Gewerbege-

biet ist. Zudem wurden weitere Informationen ausgewertet, wie beispielsweise der Anteil an Unter-

nehmen im ansässigen Unternehmensnetzwerk (s. Tabelle 5). 
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4.2.2 Photovoltaikanalyse 

Zur Einschätzung der vorhandenen PV-Potenziale und der bereits installierten Leistung auf den Dach-

flächen im Gewerbegebiet wurde eine Photovoltaikanalyse unter der Nutzung von Geogprahical Infor-

mation Systems (GIS; von Wehrden & Chauhan, 2024) durchgeführt (FF1a; Schritt 1: Handlungsfelder 

identifizieren). Bei den Potenzialen wurde das theoretische Potenzial betrachtet, welches „die gesamte 

im Untersuchungsgebiet zur Verfügung stehende [Dach-]Fläche sowie das gesamte physikalische An-

gebot des Energieträgers ohne Berücksichtigung der tatsächlichen nutzungsbedingten Einschränkun-

gen“ (Rullán Lemke et al., 2023, S. 28) ist. Grundlegend kann aus dem theoretischen Potenzial das 

technische Potenzial abgeleitet werden, welches technologische Einschränkung, wie beispielsweise die 

Statik eines Daches, miteinbezieht. Hieraus kann wiederum das realisierbare Potenzial ermittelt wer-

den, welches sozio-ökonomische Faktoren und regulatorische Hürden berücksichtigt. Damit ist das re-

alisierbare Potenzial eine Teilmenge des technischen Potenzials, welches wiederum eine Teilmenge 

des gesamten theoretischen Potenzials ist (Rullán Lemke et al., 2023, S. 28ff.). Zwar haben das techni-

sche und realisierbare Potenzial eine höhere Aussagekraft zu potenziell erschließbaren PV-Flächen, 

dennoch liefert das theoretische Potenzial Näherungswerte und lässt Aussagen zu. 

Datenerhebung 

Bei der Bestimmung der PV-Potenziale wurde auf einen vorhandenen Datensatz des Landesbetriebs 

Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg (2024) zurückgegriffen, welcher unter anderem auch 

für den Hamburger Solaratlas genutzt wird. Der Datensatz basiert auf einer Laserscanbefliegung im 

Frühjahr 2022, bei der Daten zu den Eigenschaften der Dachflächen erhoben wurden. Darauf aufbau-

end wurden durch Annahmen über die Modulgröße und Modulleistung theoretische Werte zur Leis-

tung ermittelt. Die vorhandenen Daten wurden mit Hilfe der Geoinformationssystemsoftware QGIS 

eigens auf das Gewerbegebiet Allermöhe zugeschnitten und fehlende Daten sowie weitere Informati-

onen ergänzt. Hierbei wurden die Gesamtgebäudedaten für die Berechnung der theoretisch installier-

baren PV-Leistung, der theoretisch installierbaren Anzahl an PV-Modulen sowie der theoretisch nutz-

baren Dachflächen für PV genutzt. Die einzelnen Daten zu den Dachseiten wurden herangezogen, um 

den theoretischen Stromertrag pro Jahr in kWh zu berechnen (s. Anhang 1.2.1).10 Zusätzlich wurden 

Gebäude, die zur Zeit der Datensatzerstellung noch nicht bestanden haben, ergänzt und soweit eine 

PV-Anlage installiert war, diese Daten zum theoretischen Potenzial hinzugerechnet (s. Anhang 1.2.2)  

Bei der Erhebung des IST-Zustandes wurde das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetza-

gentur genutzt. Hier findet sich unter anderem eine Auflistung aller ans Stromnetz angeschlossener 

Erzeugungsanlagen, wodurch umfassende Daten zu installierten und geplanten PV-Anlagen abgerufen 

werden können (Bundesnetzagentur, 2025b). Die Daten zu PV-Anlagen im Gewerbegebiet Allermöhe 

 
10 Zusätzlich wurden zugeschnittene Daten aus der Solarpotenzialstudie von Rullán Lemke et al. (2023) zur Ver-

fügung gestellt. Aufgrund eines besser zu verarbeitenden Datenformats wurde sich jedoch ausschließlich auf 
den Datensatz vom Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg (2024) gestützt. 
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wurden hierüber ermittelt und in einer Tabelle zusammengetragen (s. Anhang 1.2.3). Da die Auswer-

tung der Daten zeitintensiv war und im Forschungsprozess weitere Erhebungen stattfanden, ist der 

Stand der Daten aus dem Erhebungszeitraum vom 28. Februar 2025. 

Datenauswertung 

Die Datenauswertung wurde auf zweierlei Weise durchgeführt. Zum einen wurden die vorhandenen 

Daten mittels QGIS grafisch dargestellt. Es wurde eine Karte zu der Eignung der Dachflächen sowie 

zwei weitere zu den bereits installierten und geplanten Anlagen erstellt (s. Abbildung 14Abbildung 15; 

s. Anhang 6). Zum anderen wurden die Daten statistisch ausgewertet, sodass Aussagen zu dem theo-

retischem Gesamtpotenzial und der installierten Leistung der PV im Gewerbegebiet Allermöhe getrof-

fen werden konnten (s. Anhang 1.2.2). 

4.2.3 Umfrageformate 

Im Rahmen vom KLIMAready-Projekt wurden in der Rolle als Werkstudierender zwei Umfrageformate 

ausgearbeitet, wobei relevante Themen für das vorliegende Forschungsinteresse berücksichtigt wur-

den. Im Sinne explorativer Umfrageforschung war es hier das Ziel, ein besseres Verständnis für die 

Unternehmen vor Ort und ihre Interessen rund um das Thema der Energietransformation zu gewinnen 

(Böttner, 2024; FF1b, FF2a). Da die Umfrageergebnisse der weiteren Planung von Kreativworkshops 

zur Entwicklung konkreter Ideen für die Energietransformation dienten, wurde sich im Rahmen des 

Projekts vor allem auf die am Projekt interessierten Unternehmen konzentriert (3. Methodische Erar-

beitung und Bewertung von übergreifenden Projektideen). Bei der Auftaktveranstaltung zum Projekt 

im Gewerbegebiet Allermöhe am 27. Februar 2025 wurde ein Dot-Voting durchgeführt und anschlie-

ßend eine Online-Befragung umgesetzt. 

Dot-Voting – Datenerhebung 

Für das Dot-Voting (Horster, 2023, S. 300ff.) wurden im Vorhinein von der Auftaktveranstaltung drei 

Planwände erstellt (s. Anhang 7). Über ein Koordinatensystem wurde bei der ersten und zweiten Wand 

die Einschätzung der anwesenden Unternehmen zum Klimaschutz und zu unternehmensübergreifen-

den Kooperationen abgefragt. Im dritten Fall wurde das Interesse an verschiedenen Themenbereichen 

der Energietransformation ermittelt. Während bei den ersten beiden für jedes Unternehmen nur ein 

Klebepunkt verwendet werden durfte, konnten bei den Themenfeldern bis zu drei Punkte beliebig ver-

teilt werden. Insgesamt haben sich acht Unternehmen an dem Dot-Voting beteiligt. 

Dot-Voting – Datenauswertung 

Bei der Datenauswertung wurden die Ergebnisse fotografisch festgehalten und inhaltlich analysiert. 

Online-Befragung – Datenerhebung 

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung vom 03. bis zum 10. März 2025 wurde eine Online-Befragung 

durchgeführt. Hierzu wurde ein zweiteiliger Fragebogen angefertigt (s. Anhang 1.3.1). Der erste Teil 

zielte spezifisch auf die grundlegende Einstellung und Situation der Unternehmen im Bereich der 
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Energietransformation für die weitere Maßnahmenentwicklung im KLIMAready-Projekt ab. Der zweite 

Teil hingegen wurde konkret für die hier vorliegende Masterarbeit konzipiert und enthält Fragen rund 

um PV und ES. 

Zur Auswahl und konkreten Ausgestaltung des Fragebogens wurde sich am SPSS-Verfahren nach Helf-

ferich zur Gestaltung von Leitfadeninterviews orientiert (2011, S. 182ff.). Der Fragebogen wurde an-

schließend in die Software Microsoft Forms überführt und durch Pretests auf Unstimmigkeiten über-

prüft (Methodenportal der Uni Leipzig, o. J.). Schließlich wurde der Fragebogen über einen 

Mailverteiler an die ansässigen Unternehmen im Gewerbegebiet versendet. Der Rücklauf betrug ins-

gesamt acht Antworten von ansässigen Unternehmen, wobei lediglich zwei davon auch den zweiten, 

masterarbeitsspezifischen Teil ausgefüllt haben. 

Online-Befragung – Datenauswertung 

Für die Datenauswertung wurden die Ergebnisse zunächst in einer Tabelle aggregiert und statistisch 

analysiert (s. Anhang 1.3.2). Zudem wurden die Daten über Microsoft Forms visualisiert (s. Anhang 

1.3.3). Zusätzlich wurden die nicht numerischen Antworten inhaltlich analysiert und zentrale Ergeb-

nisse festgehalten. Aufgrund der geringen Rücklaufquote war es nicht möglich, tiefgründige statisti-

sche Verfahren, wie beispielsweise Korrelationen, zu berechnen. Da jedoch fünf Unternehmen ihre 

Kontakt- und Firmendaten angegeben haben, konnten für die weitere Maßnahmenentwicklung im 

KLIMAready-Projekt unternehmensspezifische Daten herausgearbeitet und diese zur Vorbereitung der 

Kreativworkshops genutzt werden. 

4.3 Expert:inneninterviews 

Die Begründung für Expert:inneninterviews und dessen Erklärung wurde bereits in Unterkapitel 4.1 

dargestellt, sodass diese hier nicht noch einmal wiederholt wird. Eine Übersicht der durchgeführten 

Interviews samt Begründung für die Expert:innenauswahl ist in Tabelle 4 zu finden. 

Datenerhebung 

Insgesamt wurden acht Expert:inneninterviews mit einer Länge zwischen 51 und 66 Minuten über das 

Programm Microsoft Teams geführt und aufgezeichnet. Drei davon hatten einen Fokus auf PV und 

fanden im November und Dezember 2024 statt (Interview Nr. 1-3). Die anderen fünf bezogen sich vor 

allem auf den Bereich ES und wurden im April 2025 absolviert (Interview Nr. 4-8). Die Interviews wur-

den mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz transkribiert und dabei pseudonymisiert. Die Rohfassungen 

wurden anschließend manuell überarbeitet und anhand von inhaltlich-semantischen Transkriptionsre-

geln vereinheitlicht (Dresing & Pehl, 2018, S. 16ff.; s. Anhang 1.4.1.1, Anhang 1.4.2.1). 
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Tabelle 4: Übersicht der durchgeführten Expert:inneninterviews, samt anonymisierter Informationen zur 
Funktion und Institution sowie einer Begründung für die Auswahl. 

Nr. 
Pseu-

donym 
Funktion & Institution Begründung 

1 E1.01 Referentin für Erneuerbare Energien bei einer 
Landesbehörde 

Als Referentin für Erneuerbare Energien mit Praxiserfahrung 
in der Photovoltaikbranche ist spezifisches Fach- und Erfah-
rungswissen vorhanden. 

2 E1.02 Projektingenieur bei einem Ingenieursbüro für 
Erneuerbare Energien, insbesondere  
Photovoltaik 

Erfahrungen als Projektleitung im Rahmen von Beratungs-
kampagnen zu Photovoltaik auf Gewerbedächern. 

3 E1.03 Referentin Photovoltaik bei einer  
Landesgesellschaft für Energie und  
Klimaschutz 

Die Landesgesellschaft ist bei Photovoltaik auf Gewerbedä-
chern beratend tätig und die Expertin hier mit eingebunden. 

4 E2.01 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an  
einem Forschungsinstitut für Wirtschafts- und 
Nachhaltigkeitsthemen 

Forschung und Dissertation sowie Veröffentlichungen zu 
Energy Sharing im deutschen Kontext. 

5 E2.02 Rechtsanwalt und Referent mit Schwerpunkt 
Energierecht 

Fokus auf der Rechtsberatung zur dezentralen Energiever-
sorgung sowie Veröffentlichungen und Referententätigkeit 
zu energierechtlichen Entwicklungen. 

6 E2.03 Referent für die Netznutzung bei einem  
Stromnetzbetreiber 

Erhalt von Informationen zu Energy Sharing aus Sicht eines 
Verteilnetzbetreibers und Auseinandersetzung des Experten 
mit Energy Sharing im Rahmen der Referententätigkeit. 

7 E2.04 Referentin für Energiegemeinschaften bei  
einer nationalen Institution in Österreich 

Als Referentin für Energiegemeinschaften aus Österreich im 
Besitz von Praxiserfahrungen und Wissen zu Energy Sharing. 

8 E2.05 Expertin für Stromerzeugung bei einer  
nationalen Energieagentur 

Beteiligung an einem Pilotprojekt zur Umsetzung von 
Energy Sharing sowie Veröffentlichungen im  
Themenbereich. 

Bei der Erstellung der Interviewleitfäden wurde sich ebenfalls am SPSS-Verfahren nach Helfferich zur 

Gestaltung von Leitfadeninterviews orientiert (2011, S. 182ff.). Zudem gab es eine Rücksprache mit 

Fachexpert:innen vom EEHH. Da der Fokus auf dem fachlichen Wissen lag, wurden die Leitfäden den 

Interviewteilnehmenden im Vorhinein zur Vorbereitung zugesendet. 

Für die Interviews mit Schwerpunkt PV (Nr. 1-3) wurde der gleiche Leitfaden mit drei thematischen 

Blöcken zu den Besonderheiten von Gewerbegebieten/Logistik, den Gründen für und gegen die Instal-

lation einer PV-Anlage bei Unternehmen sowie zu möglichen Lösungsansätzen/Energy Sharing verwen-

det (s. Anhang 1.4.1.2). Da sich Interview 1 kurzfristig innerhalb eines fachlichen Austauschs ergeben 

hatte, lag zu diesem Zeitpunkt noch kein Interviewleitfaden vor. Dennoch wurden auch hier auf Grund-

lage der recherchierten Literatur die gleichen Themen adressiert. 

Bei den Interviews mit dem Fokus auf ES (Nr. 4-8) ergaben sich ebenfalls drei inhaltliche Blöcke für die 

Interviewleitfäden: 1. Allgemeines zum Thema ES, 2. Spezifische Fachfragen zum Thema ES, 3. Fragen 

zum Gewerbegebiet Allermöhe (s. Anhang 1.4.2.2). Da Wissen zu ES aus möglichst unterschiedlichen 

Perspektiven gewonnen werden sollte, wurden Expert:innen mit verschiedenen Hintergründen ausge-

wählt: E2.01 aus der Wissenschaft, E2.02 aus dem Rechtsbereich, E2.03 aus der energiewirtschaftli-

chen Praxis, E2.04 aus der konkreten Umsetzung von ES und E2.05 aus der praxisnahen Politikbera-

tung. Der zweite Fragenblock eines jeden Leitfadens wurde daher je nach Interviewpartner:in 

angepasst und die anderen Frageblöcke darauf inhaltlich abgestimmt. Der dritte Block zielte darauf ab, 
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eine Expert:inneneinschätzung zu den Rahmenbedingungen und möglichen Umsetzungsideen für ES 

im Gewerbegebiet Allermöhe zu erhalten. Zur Vorbereitung wurde den Interviewteilnehmenden im 

Vorhinein ein Factsheet über das Geberwerbegebiet übersendet (s. Anhang 1.4.2.3). 

Datenauswertung 

Zur Analyse der Interviews wurde eine strukturierende Inhaltsanalyse mit deduktiver Kategorienan-

wendung nach Mayring und Fenzl (2019, S. 633ff.) angewendet und hierzu die Software MAXQDA ge-

nutzt (s. Anhang 1.4.3). Da das Forschungsinteresse informationsbezogen ist, standen hierbei nicht die 

Expert:innen mit ihrer persönlichen Perspektive im Vordergrund, sondern fungierten lediglich als Me-

dium von Fachwissen. Die Analyse zielte daher auf die inhaltlichen Aussagen ab, aus denen faktisches 

Wissen zu den Themenfeldern herausgearbeitet wurde (Helfferich, 2022, S. 887; Meuser & Nagel, 

1991, S. 458). In diesem Rahmen stellten die Interviews Nummer 1 bis 3 mit ihrem Schwerpunkt auf 

PV die erste Auswertungseinheit dar, während die Interviews Nummer 4 bis 8 mit dem Fokus auf ES 

die zweite Auswertungseinheit bildeten. Für beide Auswertungseinheiten sind die Kontexteinheit die 

einzelnen Interviews und die Kordiereinheit mindestens ein einzelnes, sinntragendes Wort. 

Je Auswertungseinheit wurde ein Codierleitfaden erstellt (s. Anhang 1.4.1.3, Anhang 1.4.2.4). Zunächst 

wurden aus den Interviewleitfäden und der Literatur in Bezug auf die FF relevante Kategorien deduktiv 

abgeleitet und systematisch durch (Sub-)Codes ergänzt. Hierbei handelte es sich um einfache Katego-

rienlisten mit einem nominalen Skalenniveau. Anhand des Kategoriensystems wurde dann zunächst 

ein einzelnes Interview codiert und induktiv Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen. Anschlie-

ßend wurde der Codierleitfaden festgelegt und die weiteren Interviews anhand diesem codiert. Der 

Codierleitfaden umfasst zu einer jeweiligen Kategorie, beziehungsweise einem (Sub-)Code, eine Defi-

nition, ein Ankerbeispiel sowie eine Codierregel. 

Im Anschluss an die Codierung wurden die Erkenntnisse der jeweiligen Auswertungseinheit pro Kate-

gorie und (Sub-)Code festgehalten und aussagekräftige Zitate herausgearbeitet. Basierend auf diesen 

Zusammenfassungen wurde die Deskription der Ergebnisse gegliedert und angefertigt. 
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5. Darstellung und Interpretation der Einzelergebnisse 

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der angewendeten Methoden einzeln aufgezeigt. 

Je Methode werden die Einzelergebnisse zuerst deskriptiv dargestellt und in einem zweiten Schritt 

interpretiert. 

5.1 Fallstudienspezifische Methoden 

Die Ergebnisse der fallstudienspezifischen Methoden werden in diesem Unterkapitel dargestellt. Da-

rauf folgen gesondert die Ergebnisse der Expert:inneninterviews. 

5.1.1 Stakeholder- und Gebietsanalyse 

Deskription 

Im Rahmen der Gebietsanalyse wurden strukturelle Informationen über den Standort Allermöhe ge-

sammelt (s. Anhang 1.1.3). Das Gewerbegebiet liegt an der A25 in den Marschlanden bei der Dove-

Elbe im Bezirk Bergedorf. Insgesamt verfügt das Areal über eine Fläche von 173 ha und gilt damit als 

eines der größten Gewerbegebiete Hamburgs. Es wird zudem als „Logistikstandort von europäischer 

Bedeutung“ bezeichnet und ist der größte Beschäftigungsstandort in Bergedorf. Das Gewerbegebiet 

gilt schon seit längerem als „verdichtet“, was bedeutet, dass kaum noch Entwicklungsflächen vorhan-

den sind. Der Standort ist überwiegend durch große Logistikhallen und Flurstücke geprägt, die im Be-

sitz großer Unternehmen sind. Daneben gibt es im östlichen Bereich auch kleinere Gebäudeeinheiten 

und zugehörige Betriebe (s. Anhang 8). Die Wahrnehmung vor Ort ist definiert durch die großen Hallen 

und den LKW-Verkehr. Trotz der funktionalen Prägung weist das Gewerbegebiet einige Naturflächen 

in Form von kleinen Kanälen oder Baumreihen auf (s. Anhang 5). 

In der Nähe zum Gebiet besteht mit der S-Bahnstation „Mittlerer Landweg“ eine Verbindung zum 

ÖPNV, die durch stark frequentierte Buslinien ergänzt wird. Beim Verkehr kommen drei öffentliche E-

Ladestrukturen hinzu. Eine Besonderheit ist zudem die WABE-Kindertagesstätte „Wirbelwind“, dessen 

Betrieb eingangs durch das lokale Unternehmensnetzwerk angestoßen wurde. Für das Stromnetz sind 

die Hamburger Energienetze verantwortlich und das Gebiet ist am Umspannwerk „Allermöhe“ ange-

schlossen, wobei dieses nicht alleinig das Gewerbegebiet versorgt. Laut Aussagen der Hamburger Ener-

gienetze bestehe hier zurzeit keine drängende Netzüberbelastung. Der Netzanschluss für die Installa-

tion weiterer PV-Anlagen muss jedoch von Fall zu Fall geprüft werden und kann mit Zusatzkosten 

einhergehen. Innerhalb der nächsten zehn Jahre ist im Netzausbauplan außerdem eine Erweiterung, 

beziehungsweise Teilerneuerung, des Umspannwerks geplant (s. Anhang 1.1.3). 

Bei der Stakeholderanalyse wurden verschiedenste Akteur:innen ermittelt (s. Abbildung 13; s. Anhang 

1.1.1). Bei den direkten Stakeholdern sind zunächst EEHH und die LIHH als zentrale KLIMAready-Pro-

jektpartner zu nennen. Die LIHH ist, neben dem Wirtschafts- und Stadtmarketing Bergedorf e.V. und 

der Wirtschaftsförderung Bergedorf, ein Teil vom Lenkungskreis des Unternehmensnetzwerks Aller-

möhe (UNA). Als lokales Unternehmensnetzwerk kommt diesem eine zentrale Rolle in dem Projekt zu, 
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da es einen Zugang zu den Unternehmen ermöglicht und mit dem Lenkungskreis die Interessen dreier 

direkter Stakeholder bündelt. Auf Seiten des Bezirksamtes Bergedorf sind zusätzlich das Klimaschutz-

team sowie die Landschafts- und Stadtplanung direkte Stakeholder. Mit der ZEBAU und Averdung In-

genieure & Berater GmbH sind hier außerdem zwei relevante Akteurinnen nachgelagert, welche im 

Auftrag des Bezirksamtes bereits eine Solarberatungskampagne für Unternehmen in Bergedorf durch-

geführt haben. Auf Seiten des KLIMAready-Projekts ist neben den weiteren Projektpartnern auch die 

Hamburgische Investitions- und Förderbank direkt im Projekt involviert, da diese die Fördermittel an 

das KLIMAready-Konsortium verteilt. Im technischen Bereich treten die Hamburger Energienetze als 

direkter Stakeholder auf, da diese bei der Umsetzung verschiedenster Projekte eingebunden werden 

müssten. 

Neben den direkten und indirekten Stakeholdern wurden weitere Akteur:innen aus dem Hamburger 

Umfeld identifiziert, die aufgrund von thematischen oder institutionellen Überschneidungen eine Re-

levanz für das KLIMAready-Projekt und das Gewerbegebiet Allermöhe haben können. Ein ermittelter 

relevanter Akteur ist der Gewerbepark Hamburg-Nord. Hier besteht, ähnlich zum KLIMAready-Vorge-

hen in Allermöhe, seit 2021 ein Projekt zur klimaneutralen Ausrichtung des Gewerbegebiets. Weitere 

Akteur:innen sind die Handelskammer, Handwerkskammer, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und 

Agrarwirtschaft (BUKEA), deren Verbundprojekt UmweltPartnerschaft sowie die Hamburg Invest Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft mbh. 

 

Abbildung 13: Darstellung der Beziehung aller wichtiger Stakeholder und Akteur:innen, die im Rahmen vom 
KLIMAready-Projekt im Gewerbegebiet Allermöhe eine Relevanz haben (eigene Darstellung). 
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Zentrale und somit direkte Stakeholder sind neben den bereits genannten die ansässigen Unterneh-

men, die im Fokus des KLIMAready-Projekts stehen. Während die Unternehmensanzahl am Standort 

offiziell auf 162 beziffert wird (HamburgInvest, o. J.-a), konnten durch die eigenständige Recherche 

lediglich 103 Unternehmen identifiziert werden. Vermutlich hängt dies damit zusammen, dass einzelne 

Unternehmen mehrere Tochterfirmen am Standort gemeldet haben, die beispielsweise für die Immo-

bilienverwaltung zuständig sind, aber in dem Sinne keinen eigenen Standort „betreiben“. Dennoch 

konnten aus der Recherche näherungsweise Erkenntnisse über die Unternehmensstruktur gewonnen 

werden (s. Tabelle 5; s. Anhang 1.1.2). Am Standort sind mit einem Anteil von 51,5 % mehrheitlich 

Klein(st)unternehmen ansässig. Daneben entfallen 28,2 % auf Großunternehmen und 17,5 % auf mitt-

lere Unternehmen. Bei den Branchen zeigt sich die logistische Prägung des Gewerbegebiets. Über 58,3 

% sind in der Logistik oder im Großhandel tätig, gefolgt von 15,5 % im Dienstleistungssektor. Weitere 

vertretene Branchen sind absteigend nach dem Gesamtanteil das Handwerk, produzierendes Ge-

werbe, Sonstiges und das KfZ-Gewerbe. Von den ermittelten Unternehmen haben 58,3 % ihren Haupt-

sitz in Allermöhe. Sechs Unternehmen sind Teil der UmweltPartnerschaft. 30,1 % aller Unternehmen 

sind außerdem im Unternehmensnetzwerk Allermöhe vertreten. Hier sind allerdings die größeren Un-

ternehmen (45,2 % der UNA-Unternehmen), ebenfalls wie die Branchen Logistik und Großhandel (61,3 

% der UNA-Unternehmen) im Vergleich zu der Gesamtverteilung überrepräsentiert. Das UNA fungiert 

dabei als ein loses Netzwerk, welches im Jahr zwei bis drei Netzwerktreffen zu verschiedensten The-

men durchführt und bereits vereinzelte Projekte, wie die Errichtung einer Kindertagesstätte, angesto-

ßen hat. 

Tabelle 5: Übersicht der Daten zur Unternehmensstruktur im Gewerbegebiet Allermöhe. 

Unternehmensgröße Anteil in % Branchen Anteil in % 

Klein(st)unternehmen 51,5 Logistik 34,0 

Mittlere Unternehmen 17,5 Großhandel 24,3 

Großunternehmen 28,2 Dienstleistung 15,5 

NA 2,9 Handwerk 8,7 

Teil vom UNA Anteil in % Produzierendes Gewerbe 6,8 

Ja 30,1 Sonstiges 5,8 

Nein 69,9 KfZ-Gewerbe 3,9 

Hauptstandort in Allermöhe Anteil in % NA 1,0 

Ja 58,3   

Nein 36,9   

NA 4,9   

Interpretation 

Für die Beantwortung der FF0, welche Stakeholderstruktur ist im Gewerbegebiet Allermöhe gegeben 

und welche Eigenschaften weist der Standort auf, sind verschiedene Erkenntnisse festzuhalten. Grund-

legend ist der Logistikschwerpunkt des Gewerbegebiets in Form der vertretenen Unternehmen, als 
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auch bei der Gebäude- und Flächenstruktur wiederzuerkennen und es kann als Gewerbegebiet mit 

großflächiger Nutzung beschrieben werden (Freudenau et al., 2014, S. 106). Mit 173 ha gleicht das 

Gewerbegebiet ungefähr der Fläche der Außen- und Binnenalster zusammen und ist im Hamburger 

Vergleich eines der größten. Der Anteil von 28,2 % an Großunternehmen erscheint überdurchschnitt-

lich hoch. Ein Indiz dafür sind die anderen Hamburger Gewerbegebiete, in welchen oftmals auf weniger 

Fläche mehr Unternehmen angesiedelt sind (HamburgInvest, o. J.-b). Auch, dass über ein Drittel der 

Unternehmen nicht ihren Hauptsitz vor Ort haben, zeigt die Prägung des Gebiets durch große, überre-

gional und international tätige Unternehmen auf. Durch den Branchenschwerpunkt auf Logistik und 

Großhandel werden spezifische Anforderungen an die Unternehmen gestellt, wie beispielsweise ein 

starker Fokus auf die kurze Frist und ein hoher Preiswettbewerb (Zanker, 2018, S. 50ff., 150). Im Be-

reich der Energietransformation können in Kombination mit der PV vor allem die E-Mobilität bei der 

Umstellung der Fahrzeugflotten, aber auch Wärme- und Kühlungskonzepte für Lagerhallen relevante 

Anwendungsfälle sein. Fragwürdig bleibt, wie sich die Netzauslastung vor Ort mit einer zunehmenden 

Elektrifizierung des Wärme- und Mobilitätsbereichs entwickeln wird. Zwar gilt das Netz bisher nicht als 

überlastet, aber insbesondere für den Netzanschluss weiterer möglicher PV-Anlagen könnte es Hürden 

geben. 

Bei den Stakeholdern ist zunächst festzuhalten, dass insbesondere durch die Einbettung in die Struk-

turen des Bezirks, aber auch durch das städtische Hamburger Umfeld, viele verschiedene Akteur:innen 

zu berücksichtigen sind. Hierbei hat sich herausgestellt, dass ein Austausch zwischen den Akteur:innen 

teilweise nicht vorhanden ist und überall einzelne, relevante Wissenbestände vorhanden sind. In die-

sem Sinne hat sich das Unternehmensnetzwerk Allermöhe als ein hilfreicher Zugang erwiesen, da hier 

bereits etablierte Strukturen vorlagen. Vor allem die LIHH und das Wirtschafts- und Stadtmarketing 

Bergedorf haben sich als wertvolle Gatekeeper herausgestellt, die durch ihr Erfahrungswissen helfen 

konnten, den Prozess an die Bedürfnisse und Sprache der ansässigen Unternehmen anzupassen 

(Tushman & Katz, 1980, S. 1072ff.). Diese Erkenntnisse decken sich mit bekanntem Wissen, dass Netz-

werkstrukturen und der gemeinsame Austausch zwischen den Stakeholdern zentral für die nachhaltige 

Entwicklung von Gewerbegebieten sind (Heimann, 2018). 

Allerdings ist nur knapp ein Drittel der Unternehmen aktiv im UNA vertreten und hier vor allem große 

und durch Logistik geprägte Unternehmen. Es zeigt sich zusätzlich, dass fünf der sechs ansässigen Un-

ternehmen aus der UmweltPartnerschaft und fast alle Unternehmen mit PV-Anlage Teil des Netzwerks 

sind. Demnach scheinen sich vor allem die Unternehmen im UNA zu beteiligen, die grundlegend schon 

sehr aktiv in der Vernetzung und bei der Energietransformation sind. Insbesondere solche Unterneh-

men haben auch an den KLIMAready-Veranstaltungen und der Online-Befragung teilgenommen. Dies 

wirft die Frage auf, ob KMUs sich weniger bei unternehmensübergreifenden Angeboten einbringen, 

da ihnen zeitliche Ressourcen fehlen (Schlepphorst et al., 2023, S. 6). Daran schließt die Folgefrage an, 

wie mehr Unternehmen erreicht und eingebunden werden könnten. 
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5.1.2 Photovoltaikanalyse 

Deskription 

Bei den theoretischen PV-Potenzialen ist die grundlegende Struktur des Gewerbegebiets wiederzuer-

kennen: überwiegend sind sehr große Dachflächen vorhanden. Im östlichen Bereich wiederum gibt es 

auch mehrere kleine und gestückelte Dachflächen (s. Abbildung 14). Insgesamt gibt es eine für PV nutz-

bare Dachfläche von 468.489 m2. Davon sind aufgrund kaum vorhandener Verschattung und fast aus-

schließlich vorhandener Flachdächer 94,8 % sehr gut für PV geeignet. Insgesamt ist eine theoretisch 

installierbare Leistung von 38.646 kWp auf den Dächern des Gewerbegebiets gegeben (s. Tabelle 6). 

Näherungsweise könnten damit 36.332 MWh Strom pro Jahr produziert werden. 

Beim IST-Zustand konnten 17 PV-Anlagen über das MaStR ermittelt werden, wovon 15 bereits in Be-

trieb und zwei weitere geplant sind (s. Abbildung 15). Über eine GIS-Analyse wurden die hierzu genutz-

ten Dachflächen geschätzt, die mit 46.229,19 m2 etwa 9,9 % der Gesamtdachfläche ausmachen. Die 

installierten und geplanten Anlagen vereinen zusammen eine Leistung von circa 4.047 kWp, was 10,5 

% des theoretischen Potenzials entspricht (s. Tabelle 6). Von den Anlagen sind insgesamt fünf als Voll- 

und zwölf als Teileinspeiser gelistet. Sieben PV-Anlagen weisen eine Ost-West-Ausrichtung auf. In den 

letzten zwei Jahren sind insgesamt elf der 17 Anlagen hinzugekommen (s. Anhang 9, Anhang 1.2.3). 

Tabelle 6: Ermittelte Photovoltaik-Potenziale und IST-Werte für das Gewerbegebiet Allermöhe basierend auf 
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg (2024; Stand: Frühjahr 2022) und 
dem Markstammdatenregister (Stand: 28. Februar 2025) 

 Potenzial genutzt Quote in % 

Dachflächen in m2 468.489* 46.299 9,9 

Leistung in kWp 38.646 4.047 10,5 

Anzahl Module 120.404 18.162 15,1 

*davon mit bester Eignung: 444.319 m2 = 94,8 % der potenziell nutzbaren Dachflächen 

Interpretation 

Anhand der Ergebnisse aus der Photovoltaikanalyse kann die FF1a, welche theoretischen Aufdach-Pho-

tovoltaik-Potenziale weist das Gewerbegebiet Allermöhe auf und was ist der aktuelle IST-Zustand, be-

antwortet werden. Als erstes wird deutlich, dass mit 38.646 kWp ein großes theoretisches Potenzial 

vorhanden ist. Aufgrund der großen Flachdächer und geringer Verschattung sind diese durchschnittlich 

sehr gut für die Installation von PV geeignet. Mit einem theoretischen Jahresertrag von 36.332 MWh 

Strom könnte eine Kleinstadt ein Jahr lang bilanziell versorgt werden (DESTATIS, 2023). Die Werte ver-

deutlichen damit das Potenzial von Gewerbedächern für PV am konkreten Beispiel des Gewerbege-

biets Allermöhe. 

Der Vergleich mit dem IST-Zustand stellt allerdings heraus, dass noch Potenziale ungenutzt bleiben. 

Aufgrund der verschiedenen Werte bei den Quoten (10,5 % Leistung, 9,9 % Dachflächennutzung, 

15,1 % Anzahl Module) wird allerdings deutlich, dass es sich bei den Werten nur um Annäherungen 

handelt, die auf Annahmen basieren. Da das technische und realisierbare Potenzial Teilmengen des 
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theoretischen Potenzials sind (s. Abschnitt 4.2.2), würde die Quote des genutzten realisierbaren Po-

tenzials höher ausfallen. So würden beispielsweise Dachflächen, dessen Statik unzureichend ist, aus 

dem theoretischen Potenzial herausfallen. Zwar sind somit noch große, ungenutzte Potenziale vorhan-

den (s. Abbildung 15), dennoch werden die Dachflächen im Vergleich zu bestehenden Auswertungen 

leicht überdurchschnittlich genutzt (GARBE, 2023). 

Mit Blick auf die installierten und geplanten Anlagen ergeben sich weitere Erkenntnisse. Da in den 

letzten zwei Jahren elf der insgesamt 17 Anlagen neu hinzugekommen sind, scheint die Thematik eine 

hohe Aktualität zu haben. Einerseits könnte dies auf die Strompreiskrise zurückzuführen sein, welche 

eine unabhängigere Stromversorgung bei den Unternehmen relevant gemacht haben könnte. Ande-

rerseits könnte hier auch die Solarberatungskampagne des Bezirks Bergedorf Aufmerksamkeit für das 

Thema geschaffen und die Unternehmen bei der Umsetzung unterstützt haben. Darüber hinaus wur-

den die gesetzlichen Bestimmungen für die PV in den vergangenen Jahren förderlicher ausgestaltet, 

sodass auch dies zur Installation von PV-Anlagen in den letzten Jahren beigetragen haben könnte. Ge-

gensätzlich zeigt sich, dass vier der fünf Volleinspeiseanlagen um das Jahr 2010 in Betrieb genommen 

wurden, als die Vergütungssätze für PV noch deutlich höher waren und der Eigenverbrauch eine ge-

ringe Relevanz hatte (s. Unterkapitel 2.1). 

Interessant ist ebenso, dass nur vier Anlagen eine reine Südausrichtung aufweisen, welche grundle-

gend die höchsten Erträge liefert. Daraus lässt sich schließen, dass die anderen Anlagen mit Teilein-

speisung nach dem Eigenverbrauch optimiert sind und durch die Ausrichtung der Module die Verfüg-

barkeit des Stroms vermehrt in die Morgen- oder Abendstunden gelagert wird. Bei den besonders 

großen Dachflächen ist zudem erkennbar, dass nur eine Teilbelegung umgesetzt wurde. Das kann zum 

einen technische Gründe haben, da das Dach möglicherweise einer höheren Belastung nicht standhal-

ten könnte. Zum anderen kann dieser Umstand aber auch mit regulatorischen und finanziellen Grün-

den zusammenhängen. Da die Wirtschaftlichkeit heutzutage maßgeblich durch den Eigenverbrauch 

beeinflusst ist, bedarf es je nach Verbrauch nicht der gesamten Dachfläche für die eigene Stromerzeu-

gung. Zudem würde die Vollbelegung bei sehr großen Dachflächen dafür sorgen, dass die PV-Anlagen 

über die Ausschreibungsgrenze von 750 kW kommen könnten und damit ein Mehraufwand sowie grö-

ßere Unsicherheiten bei der Vergütung einhergehen würden. 
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Abbildung 14: Potenziell nutzbare Dachflächen für Photovoltaik im Gewerbegebiet Allermöhe, dargestellt nach 
deren Eignungsklasse (eigene Darstellung basierend auf Landesbetrieb Geoinformation und 
Vermessung (LGV) Hamburg (2024) aus Februar 2022). 

 

Abbildung 15: Vorhandene und geplante Aufdach-Photovoltaikanlagen im Gewerbegebiet Allermöhe 
(eigene Darstellung basierend auf dem Marktstammdatenregister, Stand Februar 2025). 
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Dennoch handelt es sich vor Ort überwiegend um sehr große Anlagen. Während nur sechs Anlagen 

kleiner als 100 kWp ausfallen, weisen sechs andere Anlagen eine Bruttoleistung von mehr als 300 kWp 

auf. Eine Anlage dieser Größe könnte bilanziell rund 50 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen 

(DESTATIS, 2023; EEHH, 2024, S. 5). Die Größe der Anlagen hängt dabei vermutlich mit den im Gebäude 

ansässigen Unternehmen zusammen, welches überwiegend Großunternehmen mit einem hohen 

Stromverbrauch sind. Dieser Umstand wirft die Frage auf, weshalb viele KMUs keine PV installiert ha-

ben, und legt wiederum die Vermutung nahe, dass dies aufgrund fehlender zeitlicher und finanzieller 

Ressourcen der Fall ist (Schlepphorst et al., 2023, S. 6). 

5.1.3 Umfrageformate 

Deskription  

Bei dem Dot-Voting zeigt sich, dass alle teilgenommenen Unternehmen das Thema Klimaschutz als 

relevant einschätzen und dieses eher als Chance, denn als Belastung wahrnehmen. Im Feld der Unter-

nehmenskooperationen haben die Unternehmen angegeben, zwar ein Interesse an übergreifenden 

Maßnahmen zu haben, grundlegend aber bisher eher weniger Erfahrungen damit zu besitzen. In bei-

den Themenbereichen gibt es darüber hinaus Ausreißer, die beispielsweise dem Klimaschutz eine sehr 

hohe Relevanz zuschreiben und diesen als große Chance sehen oder auch schon konkrete Erfahrungen 

zu Unternehmenskooperationen vorzuweisen haben. Die Themen, die von den Unternehmen als be-

sonders interessant eingeschätzt wurden, sind zuallererst Energiespeicher gefolgt von ES, Wärme und 

Mobilität sowie zuletzt PV und Sektorenkopplung (s. Anhang 7). 

Aufgrund der geringen Rücklaufquote bei der Online-Befragung von nur acht teilgenommenen Unter-

nehmen, wird sich bei der Beschreibung der Ergebnisse auf die zentralen Aussagen beschränkt. Die 

Ergebnisse finden sich gebündelt in Anhang 1.3.2 und Anhang 1.3.3. Im ersten Fragebogenteil ist zu 

erkennen, dass das Thema Klimaschutz für die befragten Unternehmen wichtig ist. Mit einer durch-

schnittlichen Bewertung von 3,88 von 511 hat die Energieversorgung eine hohe Relevanz für die Unter-

nehmen, wobei der Energiebereich Strom am wichtigsten ist. Hier sind die Themen PV, Wärme und 

Energieeffizienz von größtem Interesse. Der durchschnittliche Umsetzungsstand von Maßnahmen ist 

in den Bereichen E-Mobilität, Energieeffizienz und PV am weitesten fortgeschritten. Die Herausforde-

rungen, die von den Unternehmen am häufigsten angegeben wurden, sind die Regulatorik, die Daten-

erhebung und Finanzierungsthemen. Mit einem Durchschnitt von 3,63 von 5 schätzen die befragten 

Unternehmen den Unterstützungsbedarf bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen außerdem 

erhöht ein. Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ist bisher kaum verbreitet (durchschnitt-

liche Bewertung von 1,38 von 5). In diesem Zusammenhang besteht vor allem ein Interesse an Wissen-

stransfers und konkreten Projektideen. Unternehmen, die angaben, an einer aktiven Teilnahme am 

 
11 Im Fragebogen gab es mehrere Bewertungsskalen mit fünf Abstufungen (1-5), wobei jeweils 1 die Bewertung 

wenig/niedrig und 5 viel/hoch darstellte. 
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KLIMAready-Projekt interessiert zu sein, beschäftigen sich bereits seit Längerem mit der Energietrans-

formation. Drei dieser vier Unternehmen haben bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt. 

Da nur zwei Unternehmen den zweiten, masterarbeitsspezifischen Fragebogenteil ausgefüllt haben, 

sind hier kaum sinnvolle Aussagen möglich. Anekdotisch ist festzuhalten, dass Aufdach-PV eine hohe 

Relevanz für die beiden Unternehmen hat (durchschnittliche Bewertung von 4,5 von 5). Zudem besteht 

ein Interesse an dem Thema ES, wobei kaum Wissen vorhanden ist (durchschnittliche Bewertung von 

4,0 bzw. 1,5 von 5). 

Interpretation  

Zur Beantwortung der FF1b, wie sind die ansässigen Unternehmen gegenüber Aufdach-Photovoltaik 

eingestellt und welche Motivation sowie Hindernisse bestehen, sowie der Teilbeantwortung der FF2a, 

welche Faktoren beeinflussen das Verhalten von Unternehmen im Kontext von Energy Sharing und wel-

che Implikationen ergeben sich daraus für eine mögliche Umsetzung, sollten die Umfrageformate und 

insbesondere die Online-Befragung Erkenntnisse liefern. Wie bereits erwähnt, ist es aufgrund der ge-

ringen Rücklaufquote allerdings nur bedingt möglich, konkrete Aussagen zu treffen. Daher können die 

FF nicht umfassend beantwortet werden. Es lassen sich dennoch einzelne Erkenntnisse betrachten. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die teilgenommenen Unternehmen ein Interesse an den Themen rund 

um die Energietransformation haben und Klimaschutzthemen eher positiv gegenüberstehen. Hier ist 

allerdings zu vermuten, dass ein „self-selection bias“ (Olsen, 2008, S. 809) besteht, da vorrangig die 

Unternehmen teilgenommen haben, die sich interessiert an dem Projektprozess gezeigt haben. Auf-

fällig ist, dass die Unternehmen angaben, wenig Erfahrung im Bereich der Unternehmenskooperatio-

nen zu haben, grundlegend aber an solchen interessiert wären. 

Themenspezifisch lässt sich erkennen, dass Maßnahmen rund um PV, Energieeffizienz und Elektromo-

bilität teilweise schon umgesetzt und von Interesse sind. Andere Felder der Kopplung von erneuerba-

rem Strom mit Wärmelösungen oder Batteriespeichern sind dagegen weniger verbreitet. Interessant 

ist hier jedoch, dass diese Themen beim Dot-Voting hoch abgeschnitten haben und ebenfalls ES dort 

als interessant bewertet wurde. Demnach scheint es, als würden die „einfachen“ etablierten Lösungen 

von den Unternehmen bereits forciert (bspw. PV oder E-Mobilität), aber umfassende Energietransfor-

mationskonzepte noch weniger beachtet werden. Da dennoch ein Interesse an diesen besteht, könnte 

das ein Indiz dafür sein, dass aufgrund der höheren Komplexität und einem erhöhtem Ressourcenauf-

wand die Unternehmen hier vermehrt auf Unterstützung angewiesen sind. Dies würde sich auch mit 

dem angegebenen erhöhten Unterstützungsbedarf decken. 

5.2 Expert:inneninterviews 

Die Ergebnisse aus den Expert:inneninterviews werden in diesem Unterkapitel getrennt nach den The-

menschwerpunkten PV und ES betrachtet. Wie bei den anderen Methoden werden die Ergebnisse zu-

nächst beschrieben und anschließend interpretiert. 
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5.2.1 Themenschwerpunkt Photovoltaik (Nr. 1-3) 

Deskription  

Grundlegend fällt auf, dass alle Expert:innen ähnliche Sichtweisen zu dem Themenfeld geteilt haben 

und es keine widersprüchlichen Meinungen gab. Dennoch wurden in den Interviews einzelne Schwer-

punkte hervorgehoben. Insgesamt ergänzen sich die Aussagen der Befragten jedoch gut und liefern 

umfassende Einsichten im Bereich der PV im Gewerbe. Bei der Analyse haben sich sechs Kategorien 

(K) mit (Sub-)Codes ergeben, die folgend beschrieben werden. 

(K1.1): Eigenschaften von Photovoltaik bei Unternehmen. Bei der ersten Kategorie ist zu erkennen, dass 

PV aktuell eine hohe Relevanz für Unternehmen hat, was unter anderem auf die Energiepreiskrise und 

Gesetzgebungen zur PV-Pflicht zurückgeführt wird. Grundlegend unterscheidet sich PV im Gewerbe 

von privaten Anlagen dadurch, dass es sich zumeist um deutlich größere Anlagen handelt und damit 

komplexere rechtliche Bestimmungen einhergehen. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit zentral bei der 

Umsetzung von PV-Projekten. Spezifisch zum Unternehmensverhalten wurde genannt, dass sich diese 

eher risikoavers verhalten und dass eine Anlage, nachdem sie gebaut ist, nur selten noch einmal er-

weitert wird. Ein klarer Unterschied zwischen KMUs und Großunternehmen wurde außerdem heraus-

gestellt: So fehlen KMUs oftmals zeitliche und personelle Ressourcen, um PV-Projekte anzustoßen. 

Allerdings würden inhaber:innengeführte Unternehmen auch oft in längeren Zeithorizonten planen, 

was PV-Investitionen wiederum begünstigt. Zudem herrsche in KMUs eher eine „Macher[:in]mentali-

tät“ (E1.02, 00:20:47), was sich bei Entscheidungen für PV positiv auswirken kann. Großunternehmen 

wiederum würden teilweise durch ihre Strukturen gebremst, da viele verschiedene Personen involviert 

und Ansprechpartner:innen teilweise nicht entscheidungsbefugt sind. Dennoch sind Großunterneh-

men personell oftmals sehr gut aufgestellt und 

„haben auch häufig, … ganze Abteilungen, die sich mit solchen Themen beschäftigen … oder wir haben es 

auch schon erlebt, dass es dann so, also so Beauftragte gibt für eben Energieeffizienz und sowas, das ha-

ben die schon erkannt und das ist natürlich in kleinen und mittelständischen Unternehmen jetzt sicherlich 

weniger der Fall“ (E1.02, 00:06:50). 

Zudem gibt es bei Großunternehmen oftmals strategische Richtlinien, welche die Installation von PV 

für einen Standort vorschreiben. Dagegen haben energieintensive Unternehmen zumeist günstige 

Konditionen für den Strombezug, wodurch der wirtschaftliche Anreiz sich mit PV auseinanderzusetzen 

geringer ausfällt. 

(K1.2): Förderliche Faktoren für die Installation von PV bei Unternehmen. Kategorie 1.2 zeigt zunächst 

auf, dass die Wirtschaftlichkeit bei den Unternehmen im Vordergrund steht: 

„Von daher ist es nur logischer Schluss, dass die Unternehmen ja immer aufmerksamer werden. Und dass 

sich das langsam herumgesprochen hat, oder, dass das ja einfach nicht der Gedanke der Ökologie ist. Klar, 

das ist sicherlich auch bei einigen Unternehmen weiterhin wichtig, aber die wirtschaftliche Seite führt dazu, 

dass Photovoltaik ganz klar an Bedeutung gewonnen hat, an Attraktivität“ (E1.03, 00:08:58). 
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Wie aus dem Zitat ersichtlich wird, spielen aber auch andere Faktoren, wie die intrinsische Motivation 

etwas zur Energiewende beizutragen, eine Rolle bei der Installation von PV. In Verbindung zu der Wirt-

schaftlichkeit steht auch der Gedanke der Autarkie, dass sich Unternehmen unabhängiger vom Strom-

markt und damit von Preisschocks, wie beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, machen wollen. 

Zudem wurde genannt, dass Gesetze zur PV-Pflicht die Unternehmen dazu drängen, sich mit dem 

Thema auseinanderzusetzen und folglich mehr PV installiert wird. Die positive Beeinflussung des 

Images oder die Erfüllung von ESG-Kriterien wurde in den Interviews hingegen nur von einem Exper-

ten, in Bezug auf Großunternehmen und konzernweite Richtlinien, als förderlicher Faktor für die In-

stallation von PV genannt. 

(K1.3): Hinderliche Faktoren für die Installation von Photovoltaik bei Unternehmen. Bei Kategorie 1.3 

wird erneut der Unterschied zwischen KMUs und Großunternehmen deutlich. Da PV-Projekte „nicht 

deren Kerngeschäft“ (E1.01, 00:37:17) sind, wirken insbesondere bei KMUs oftmals fehlende zeitliche 

und finanzielle Ressourcen hinderlich. Zudem bestehen teilweise Fehlinformationen und Vorurteile 

gegenüber der PV. Bei den finanziellen Faktoren ist außerdem zu beobachten, dass viele Unternehmen 

aufgrund der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Lage nicht die finanziellen Mittel haben oder Investi-

tionen aus Risikoaversion erst einmal zurückstellen. Grundlegend sind manchen Unternehmen außer-

dem die Amortisationszeiten zu lang, sodass von PV abgesehen wird. Auf der technischen Seite wird 

von den Expert:innen die Problematik des Netzausbaus und -anschlusses deutlich hervorgehoben. Ent-

weder führe 

„tatsächlich das Thema Netzanschluss am meisten zu Verzögerungen … oder [könnte] überhaupt vielleicht 

ein Hindernis sein“ (E1.03, 00:26:06) 

und Anlagen müssten daher teilweise gänzlich kleiner geplant werden. Ergänzend dazu gab es in den 

letzten Jahren Lieferschwierigkeiten bei Systemkomponenten, die ebenfalls hinderlich wirkten. Ein 

weiteres technisches Hindernis ist im Bereich der Dachstatik und Dachsanierung zu finden. Im ersten 

Fall sind manche Dächer entweder nicht geeignet, oder die Prüfung der Statik könne bereits Unterneh-

men überfordern. Im zweiten Fall warten Unternehmen mit der Installation einer PV-Anlage, bis das 

Dach ohnehin saniert werden muss. Daneben können geteilte Besitzstrukturen der Immobilie dazu 

führen, dass ein Unternehmen als Mieterin beispielsweise nicht alleinig über die Dachfläche verfügen 

kann und damit die Nutzung von PV erschwert wird. Von besonderer Relevanz erscheint aktuell zudem 

das Thema Versicherungsauflagen und Brandschutz, wodurch die Umsetzung von Aufdach-PV verkom-

pliziert und teilweise sogar wirtschaftlich unrentabel wird. 

Zusammenfassend gilt jedoch sowohl für die förderlichen als auch die hinderlichen Faktoren (s. Tabelle 

7), dass  

„die Gründe … häufig divers [sind], ob jetzt die Gründe für eine PV-Anlage oder auch die Gründe für Hin-

dernisse oder so und das ist immer eine Einzelfallbetrachtung, … weil die Unternehmen dafür dann doch 

zu unterschiedliche Portfolien haben, was ihre Voraussetzungen angeht“ (E1.02, 00:48:02). 
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Tabelle 7: Übersicht in den Expert:inneninterviews genannter förderlicher und hinderlicher Faktoren für die 
Installation von Photovoltaik bei Unternehmen. 

Förderliche Faktoren Hinderliche Faktoren 

Wirtschaftlichkeit Technische Beschränkungen 

Autarkie Versicherungsauflagen 

Intrinsische Motivation Zeitliche Ressourcen 

Rechtliche Pflichten Finanzielle Ressourcen 

Image & ESG Rechtliche Anforderungen 

Unternehmensspezifische Faktoren Unternehmensspezifische Faktoren 

 Fehlinformationen & Vorurteile 

(K1.4): Dimensionierung und Planung von Photovoltaik-Anlagen. Ähnlich zu den förderlichen und hin-

derlichen Faktoren wurden bei Kategorie 1.4 verschiedene Aspekte genannt. Zunächst wirken im 

rechtlichen Bereich die gesetzlich vorgegebenen Grenzen für Direktvermarktungs- und Zertifizierungs-

pflichten negativ auf die Größe der Anlagen. Allerdings wurde betont, dass hier durch das Solarpaket I 

bereits umfassende Verbesserungen eingetreten und größere Anlagen in der kommenden Zeit zu er-

warten sind. Zentrale Größe für die Planung einer PV-Anlage ist zudem der Eigenverbrauch der Unter-

nehmen in Kombination mit dem Autarkiegrad, da diese die Wirtschaftlichkeit maßgeblich beeinflus-

sen. Die Unternehmen planen so, 

„dass sie bezogen auf den Eigenstromanteil, beziehungsweise auf den größtmöglichen Autarkiegrad, die 

Anlagen dimensionieren und nicht so groß planen, dass das ganze Dach belegt wird, sondern, bezogen auf 

das, was sie derzeit an Strombedarf haben“ (E1.01, 00:27:43). 

Um den Eigenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit zu steigern, sind außerdem Sektorenkopp-

lungs- und Speichermöglichkeiten zu berücksichtigen. Hier sollte die zukünftige Elektrifizierung weite-

rer Energiebereiche bereits heute bei der Dimensionierung eingeplant werden. Bei der grundlegenden 

Planung einer PV-Anlage ist wiederum der Netzanschluss zu berücksichtigen und muss von Beginn an 

mitgedacht werden, damit ein Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann. 

(K1.5): Lösungsansätze für die vermehrte Installation von Photovoltaik. In der Kategorie 1.5 wurden 

Aussagen zu Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen, konkreten Anreizen und förderlichen 

Rahmenbedingungen getroffen. Bei den Unterstützungsmöglichkeiten sehen die Expert:innen vor al-

lem Informations- und Beratungsangebote als effizientes Mittel an. Damit können Vorurteile und Fehl-

informationen gezielt ausgeräumt und Unternehmen bei PV-Projekten bestärkt werden, 

„weil manche entscheiden sich eher gar nicht, statt irgendwie eine vermeintlich falsche Entscheidung zu 

treffen. Aber sich nicht für die Photovoltaikanlage zu entscheiden, das ist ja die eigentlich falsche Entschei-

dung“ (E1.01, 00:34:35). 

Bei konkreten Anreizen wurde angemerkt, dass Unternehmen oftmals Förderungen einfordern. Da PV 

allerdings bereits wirtschaftlich umzusetzen ist, seien diese nicht notwendig. Eine Anreizwirkung 
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könnte ansonsten durch die Anhebung von Einspeisevergütungen entstehen. Zu förderlichen Rahmen-

bedingungen wird gesagt, dass hier Unternehmensnetzwerke eine zentrale Rolle spielen können: 

„ich finde so Unternehmensnetzwerke tatsächlich sehr, sehr wichtig und das … sehen wir in vielen Kam-

pagnen, … dass das tatsächlich etwas ist, was auch diesen ganzen Ausbau vorantreiben kann“ (E1.02, 

00:13:21). 

Über Netzwerke können Informationen und Erfahrungen geteilt werden und diese damit eine „Multi-

plikatorenfunktion“ (E1.01, 00:19:26) einnehmen. So sind beispielsweise oft Nachahmeeffekte festzu-

stellen, wenn einzelne Unternehmen als Vorreiter fungieren und ihre Erfahrungen teilen. 

(K1.6): Energy Sharing und Ausbau von Photovoltaik. Als letztes wurden über die Kategorie 6, alle in-

haltlichen Aussagen zum Thema ES festgehalten. Hier haben sich alle Expert:innen positiv geäußert 

und bewerten ES als ein wichtiges Konzept für die zukünftige Energieversorgung. Zudem beinhalte ES 

das Potenzial, den Ausbau der PV bei Unternehmen voranzubringen, insbesondere da hierdurch zu-

sätzliche wirtschaftliche Anreize für den Betrieb von PV-Anlagen zu erwarten sind. Allerdings müsse ES 

regulatorisch so gestaltet sein, dass es mit wenig Aufwand möglich ist, Strom zu teilen. Grundlegend 

ist außerdem ein Interesse von Unternehmen an dem Thema festzustellen: 

„Ich glaube, dass es eine große Rolle spielen wird, ehrlich gesagt, weil das genau das Thema ist, was mich 

jeder in so einem Beratungsgespräch eigentlich fragt: Hey, warum kann ich denn nicht meinen Strom ein-

fach meinem Nachbarn zur Verfügung stellen, wenn ich genug davon habe?“ (E1.02, 00:34:53). 

Interpretation 

Die Expert:inneninterviews mit dem Themenschwerpunkt PV zahlen vor allem auf die Beantwortung 

der FF1, weshalb bleiben viele Dachflächen in Gewerbegebieten für Aufdach-Photovoltaik ungenutzt, 

ein. Daneben sind im geringen Maße Erkenntnisse für die FF2a, welche Faktoren beeinflussen das Ver-

halten von Unternehmen im Kontext von Energy Sharing und welche Implikationen ergeben sich daraus 

für eine mögliche Umsetzung und die FF3, wie können Institutionen auf die Bildung von Unternehmens-

kooperationen einwirken und damit die Umsetzung von Energy Sharing begünstigen abzuleiten. 

Die Gründe für gering genutzte Dachflächen für PV lassen sich in zwei Bereiche einteilen: (I) Zum einen 

gibt es konkrete Hindernisse, welche die Installation von PV erschweren und damit teilweise gänzlich 

verhindern. (II) Zum anderen nehmen verschiedene Faktoren Einfluss auf die Dimensionierung der PV-

Anlagen, welches in den meisten Fällen nur zu einer Teilbelegung führt. 

(I). Im ersten Bereich lassen sich aus den Interviews in Übereinstimmung mit Bergner et al. (2022) 

verschiedene rechtliche, technische und sozioökonomische Hindernisse festhalten (s. Tabelle 7). Ne-

ben zu erwartenden Hindernissen, wie einer unzureichenden Dachstatik oder fehlenden finanziellen 

Ressourcen, scheinen sich zurzeit besonders Versicherungsauflagen negativ auf die Installation von 

Aufdach-PV-Anlagen auszuwirken. Dieser Umstand wurde ebenfalls anekdotisch in Gesprächen mit 

Unternehmen geteilt. Auch Bergner et al. (2022, S. 70) benennen Brandschutzvorgaben als mögliches 

Hemmnis, sehen in diesen aber nur ein geringes Problem. Dieser Umstand deutet darauf hin, dass die 

Anforderungen in den letzten Jahren komplexer geworden sind. 
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Daneben tritt die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation als Hindernis für den Ausbau der PV auf. 

Durch die bestehende Unsicherheit in der Wirtschaft halten viele Unternehmen (Zusatz-)Investitionen 

eher zurück und konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft, was damit auch die Installation von PV be-

trifft. Parallel dazu haben sich die Industriestrompreise nach der Gaskrise aus den Jahren 2022 und 

2023 erholt und sind mittlerweile sogar unter das Vorkrisenniveau gefallen (BDEW, 2025b). Daher kann 

davon ausgegangen werden, dass die Stromversorgung für Unternehmen als drängendes Problem an 

Relevanz verloren hat und sich wiederum negativ auf die Installation von PV auswirkt. Werden die 

Stromkosten, wie im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung angekündigt (CDU & SPD, 2025, S. 

30), in naher Zukunft noch einmal durch regulatorische Änderungen gesenkt, dann wird der rein wirt-

schaftliche Anreiz ebenfalls weiter gemindert werden und das Interesse an PV könnte sinken. 

Ein deutlicher Unterschied besteht zudem zwischen KMUs und Großunternehmen. Vor allem aufgrund 

geringer finanzieller und zeitlicher Ressourcen ist die Auseinandersetzung mit PV neben dem eigentli-

chen Kerngeschäft herausfordernd für KMUs. Großunternehmen sind hier personell deutlich besser 

aufgestellt und auch finanzielle Beschränkungen sind weniger relevant. Dennoch kann die Umsetzung 

bei KMUs auch reibungsloser gelingen, da Entscheidungsbefugnisse zentralisierter bei einzelnen Per-

sonen liegen und nicht mehrere Organisationsebenen durchlaufen werden müssen. 

(II). Wenn PV auf Gewerbedächern installiert wird, dann entscheidet die Dimensionierung der Anlagen 

über die Nutzung der verfügbaren Flächen. Auch hier ist aus den Interviews ersichtlich geworden, dass 

eine Vielzahl an Faktoren die Belegung der Dachflächen beeinflusst. Wie bereits in Unterkapitel 2.1 

deutlich wird, ist der Eigenverbrauch für die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen heutzutage zentral bei 

der Dimensionierung der Anlagen. Auch in den Interviews wird ersichtlich, dass das Ausmaß der Dach-

flächennutzung vorrangig abhängig vom Eigenverbrauch ist. Problematisch ist hier, dass oftmals nur 

auf die derzeitigen Verbräuche geschaut und die zukünftige Elektrifizierung anderen Bereiche nicht 

von vorneherein mitgedacht wird. Da Anlagen, wenn sie einmal installiert sind, nur selten wieder mo-

difiziert werden, bleiben so auf die lange Frist selbst für eigenverbrauchsoptimierte Anlagen Potenziale 

ungenutzt. 

Ein weiterer Grund, der die Vollbelegung von Dachflächen verhindert, sind rechtlich festgelegte Anfor-

derungen und Grenzwerte. Würden die Dachflächen in Allermöhe beispielsweise vollbelegt, dann wür-

den einige Anlagen wahrscheinlich über die 750 kW-Schwelle kommen. Damit müsste folglich in die 

Ausschreibung gegangen werden, was mit einem erhöhten Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun-

den ist. Darüber hinaus wirkt sich auch der Netzanschluss hinderlich auf die Dimensionierung aus. So 

fallen Anlagen teilweise kleiner aus, da vor Ort nicht genügend Netzkapazitäten für die erzeugte Menge 

Strom vorhanden sind und eigens errichtete Netzanschlüsse mit langen Verzögerungen und hohen 

Kosten einhergehen können. Teilweise kann die Problematik des Netzanschlusses sogar dazu führen, 

dass Unternehmen aufgrund der gesteigerten Komplexität gänzlich von der Installation absehen (Knorr 

et al., 2024, S. 9). 
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Neben den Gründen für die geringe Nutzung der Dachflächen für PV bei Unternehmen, sind weitere 

Erkenntnisse hervorzuheben. Bei den Lösungsansätzen zeigt sich, dass verschiedene Möglichkeiten be-

stehen, die Installation anzuregen. Es wird allerdings deutlich, dass vor allem die Verbreitung von Wis-

sen und Informationen vielversprechend ist. Dies könne einerseits durch Informations- und Beratungs-

angebote, welche Unternehmen bei dem Prozess begleiten können, erreicht werden. Andererseits 

wurde in den Interviews deutlich, dass Netzwerkstrukturen hilfreich sind, um Wissen zu teilen und als 

Multiplikator genutzt werden können. Zuletzt gehen die Expert:innen davon aus, dass ES zukünftig die 

Nutzung von Dachflächen für PV positiv beeinflussen kann. Das Interesse von Unternehmen an ES wird 

zudem deutlich. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich die in den Interviews genannten Gründe zur geringen Nutzung 

von Dachflächen im Gewerbe mit dem bereits bestehenden Wissen decken (Bergner et al., 2022; Fi-

scher, 2023; GARBE, 2023; Honsel, 2023). Allerdings liefern die Interviews eine differenziertere Be-

trachtung und können gegenwärtige Trends herausstellen. Zudem erweitern die Erkenntnisse zu den 

Unterschieden zwischen KMUs und Großunternehmen, die Bedeutung von Informationen und Unter-

nehmensnetzwerken sowie der möglichen Relevanz von ES den vorhandenen Diskurs. 

5.2.2 Themenschwerpunkt Energy Sharing (Nr. 4-8) 

Deskription 

Im Vergleich zu den Interviews mit dem Schwerpunkt auf PV basieren die Aussagen der Expert:innen 

im Bereich ES mehr auf Erwartungen und Einschätzungen als auf Erfahrungswerten, da ES in Deutsch-

land noch nicht verbreitet ist. E2.04 konnte jedoch auch konkrete Praxiserfahrungen aus Österreich 

teilen. In den Interviews haben sich außerdem verschiedene Fokusse ergeben, was unter anderem auf 

die verschiedenen Hintergründe der Expert:innen zurückzuführen ist. Grundlegend haben sich aber 

auch hier ähnliche Sichtweisen auf das Thema gezeigt und sich die Informationen ergänzt. Insgesamt 

haben sich fünf Kategorien für die Inhaltsanalyse herausgebildet. 

(K2.1): Aktueller Diskurs zu Energy Sharing in Deutschland. Bei Kategorie 2.1 ist zunächst ersichtlich, 

dass ES in Deutschland eine Aktualität hat, welche allerdings durch den aufgeschobenen Gesetzesent-

wurf etwas vermindert wurde. Zudem findet die Debatte um ES eher innerhalb einer bestimmten in-

teressierten Gruppe aus Verbänden, Bürgerenergiezusammenschlüssen und Energieakteur:innen 

statt, als dass diese durch die grundlegende Allgemeinheit geprägt wäre: 

„Es gibt, ich sage mal, die Bürgerenergie-Szene, also die relevanten Akteure aus dem Bereich der Bürger-

energie, die da lange drauf warten, lange drauf hoffen und ansonsten gibt es, glaube ich, sehr viele, die da 

noch nie von gehört haben“ (E2.02, 00:03:11). 

Aufgrund der EU-Vorgaben ergibt sich aber auch eine politische Relevanz, da bis Mitte 2026 eine Um-

setzung stattfinden muss. Wie es konkret mit der Umsetzung in Deutschland weitergehen wird, konnte 

von den Expert:innen nur grob eingeschätzt werden. Es wird vermutet, dass ES für die neue Bundesre-

gierung eine geringe Priorität haben wird. 
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Bei den grundlegenden Potenzialen wurde genannt, dass ES Akzeptanz und Teilhabe an der Energie-

wende ermöglichen und damit Energiearmut mindern kann. In Bezug auf die Netzdienlichkeit kann ES 

außerdem relevant sein, wobei es hier sehr auf die Ausgestaltung und den lokal begrenzten Verbrauch 

der geteilten Strommengen ankommt. Es wäre auch denkbar, dass über ES mit gemeinsamen Flexibi-

litätskapazitäten am Markt teilgenommen werden kann. Da Smart Meter für ES notwendig sind, könn-

ten für den Rollout positive Nachfrageeffekte entstehen und dieser angetrieben werden. Ebenso sehen 

die Expert:innen, dass ES grundlegend wirtschaftliche Anreize für den Ausbau der PV und die ver-

mehrte Nutzung von Dachflächen liefern kann. Insgesamt wird ES als ein wichtiger Baustein im zukünf-

tigen Energiesystem eingeschätzt, welcher vor allem die Teilhabemöglichkeiten an der Energiewende 

verbessern kann. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass es sich nicht um ein Massenphänomen 

handeln wird, sondern eher in bestimmten Anwendungsfällen zum Tragen kommt:  

„Also insofern, ich glaube, es ist ein wichtiger Baustein. Das ist deswegen auch wichtig, dass da weiterge-

macht wird. Wird auch jetzt nicht unwichtige Beiträge von der Kapazität her leisten, aber eben im Vergleich 

zu anderen dann doch immer noch einen kleineren und dafür aber noch einen viel wichtigeren Beitrag 

leisten dazu, dass die Akzeptanz geschaffen ist und [eine] Teilhabemöglichkeit da ist für Bürger:innen“ 

(E2.01, 00:50:22). 

(K2.2): Energy Sharing bei Unternehmen. In Kategorie 2.2 wird die Bedeutung der Wirtschaftlichkeit, 

als Faktor zur Teilnahme an ES für Unternehmen, deutlich. So werden Unternehmen entweder durch 

die Aussicht auf günstigere Stromkosten oder durch mögliche Zusatzeinnahmen motiviert, sich mit ES 

auseinanderzusetzen:  

„Also Unternehmen haben ja wahrscheinlich vor allem wirtschaftliche Interessen dahinter nochmal mehr 

als irgendwie ideelle … Und deswegen würde ich sagen, also Unternehmen werden vermutlich als höchste 

Priorität irgendwie einfach [eine] günstige Stromversorgung haben“ (E2.05, 00:11:59). 

Zudem sind Unternehmen im Vergleich zu privaten Haushalten besser mit technischer Expertise aus-

gestattet und könnten damit ES einfacher initiieren. Allerdings wird davon ausgegangen, dass Unter-

nehmen ein Interesse haben, die Strukturen und Komplexität gering zu halten und sich nicht zu lange 

zu verpflichten. Auf die Etablierung von ES bei Unternehmen könnten sich daher komplexe Verfahren 

und Anforderungen hinderlich auswirken. Ergänzend könnte es die Gesetzgebung Großunternehmen 

gänzlich untersagen, an vereinfachten ES-Modellen teilzunehmen, was ebenfalls hinderlich für viele 

Unternehmen wäre. Auf die wirtschaftlichen Anreize könnten sich außerdem die von der neuen Bun-

desregierung angekündigten Strompreissenkungen negativ auswirken, da der rentable Spielraum für 

ES damit sinken würde. 

Bei den Anwendungsfällen von ES im Unternehmenskontext sind verschiedene Möglichkeiten vorstell-

bar: Zunächst könnte Überschussstrom an Nachbarunternehmen gewinnbringender veräußert wer-

den, als es durch die EEG-Vergütungen oder am Strommarkt möglich wäre. Das verbrauchende Unter-

nehmen könnte ebenso weniger pro kWh Strom bezahlen als es mit einer herkömmlichen 

Stromversorgung der Fall wäre. Insbesondere könnte dieser Umstand attraktiv für ausgeförderte 
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Anlagen sein. Unternehmen könnten außerdem ihre Eigenversorgung über Grundstücksgrenzen hin-

aus erweitern, wenn sie beispielsweise mehrere Liegenschaften besitzen. Ähnliche Anwendungsfälle 

sind in der Wohnungswirtschaft denkbar, wo ganze Genossenschaften ES betreiben könnten. Eine wei-

tere Möglichkeit ES anzuwenden sind Mitarbeitendenbenefits, bei welchen Strom günstig an Mitarbei-

tende in der Umgebung abgegeben wird.  

(K2.3): Ausgestaltung von Energy Sharing. Bei der Kategorie 2.3 teilten die Expert:innen verschiedene 

Vorschläge und Sichtweisen, die bei der Umsetzung beachtet werden sollten. Hervorzuheben sind hier 

zum einen die Regelungen rund um die Lokalitätserfordernis von ES. Vor allem von Netzbetreiberseite 

(E2.03) wurde deutlich gemacht, dass ES möglichst nah beieinander betrieben und in der gleichen 

Netzebene geschehen sollte, da ansonsten ein hoher Mehraufwand im Netzbetrieb entstehen würde. 

Auch von anderen Expert:innen wurde angebracht, dass eine Netzdienlichkeit von ES nur gegeben sein 

kann, wenn ein möglichst hoher Verbrauch des geteilten Stroms in unmittelbarer Nähe stattfindet. 

Beispielsweise,  

„wenn man eben in einer niedrigeren Netzebene denkt und da dann sich vorstellt, okay, zur Mittagszeit 

wird … vielleicht, wie bei euch in diesem Cluster [gemeint: Gewerbegebiet Allermöhe] … viel PV-Strom er-

zeugt und das ist ja dann im Prinzip alles eine Netzebene. Und wenn dann eben ein Anreiz besteht, dass 

dieser Strom dann auch verbraucht wird, dann glaube ich schon, dass das auch zur Netzdienlichkeit bei-

tragen kann“ (E2.05, 00:23:36).  

Zum anderen wurde benannt, dass es klare und einheitliche Regelungen für die konkreten Umset-

zungsprozesse geben muss, damit ES Anklang in der Praxis finden kann. Hier wurde die Möglichkeit 

einer digitalen Plattform genannt, die idealerweise einen einfachen Zugang zu ES durch beispielsweise 

nur „drei Klicks“ (E2.05, 00:15:13) ermöglichen müsste. 

Ein weiterer zentraler Punkt für die Umsetzung von ES in Deutschland ist die Wirtschaftlichkeit. Hier 

besteht die Ansicht, dass es stark von der Regulatorik abhängt, ob ES wirtschaftlich umsetzbar sein 

wird, was wiederum Einfluss auf dessen Verbreitung hätte. Dabei herrscht die Einschätzung, dass bei 

der Umsetzung in Deutschland keine aktive Förderung oder Privilegierung bei den Netzentgelten ver-

ankert werden wird 

„und wenn es weder eine Förderung gibt, noch ein Netzentgeltprivileg, ist das Ganze zumindest mal mit 

einem dicken Fragezeichen zu versehen, ob das wirtschaftlich ist, oder nicht nur ein Liebhaberei-Modell“ 

(E2.03, 00:24:00). 

Unter anderem gehen mit der Abwicklung nämlich Zusatzkosten, für beispielsweise Dienstleister oder 

technische Anpassungen, einher. Da in den meisten Fällen außerdem nicht der gesamte Strombezug 

von teilnehmenden Unternehmen über ES abgedeckt werden kann, ist zudem die Frage, inwiefern 

Reststromlieferverträge ausgestaltet werden dürfen. So könnte es dazu kommen, dass eine Teilbelie-

ferung mit Strom höher bepreist wird als eine Vollversorgung, was wiederum Auswirkungen auf die 

Wirtschaftlichkeit hätte. 
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Konkret zum Gesetzesentwurf § 42c EnWG-Novelle 2024/11 gab es verschiedene Einschätzungen dar-

über, inwieweit dieser weiterverfolgt werden wird. Grundlegend wird davon ausgegangen, dass dieser 

zumindest die Basis für das weitere Gesetzgebungsverfahren darstellen wird. Würde der Entwurf in 

seiner ursprünglichen Verfassung verabschiedet, ist die Tendenz, dass ES lediglich eine „Nischenrolle“ 

(E2.02, 00:41:49) einnehmen würde. Zudem wird die Lokalitätserfordernis in Form der Bilanzierungs-

gebiete, wie oben beschrieben, weiterhin kritisch betrachtet. Offene Fragen würden außerdem noch 

bei der detaillierten Abwicklung der Prozesse, insbesondere der Abrechnung der Netzentgelte und 

Kommunikation mit den Netzbetreibern bestehen. Es brauche  

„einen einheitlichen Prozess, über den es irgendwie läuft. Und das sehe ich jetzt ehrlich gesagt mit diesem 

Gesetzesentwurf noch nicht, sondern ich fürchte ehrlich gesagt eher, dass so viele [Netzbetreiber] … ein-

fach sagen werden, sie können das nicht“ (E2.05, 00:30:09). 

Dass Großunternehmen grundlegend von der Gesetzgebung zu ES außenvorgelassen werden sollen, 

läge daran, dass diesen der Mehraufwand für die Abwicklung zuzutrauen ist und keine Privilegierung 

notwendig sei. Zudem würde ES eher auf die Teilhabe von den Bürger:innen und nicht direkt auf Un-

ternehmen abzielen. Ob ein dezentrales oder zentralisiertes ES zu bevorzugen wäre, ist nicht klar zu 

sagen. Beide Arten hätten, je nach Anwendungsfall und bestehenden Strukturen, Vor- und Nachteile, 

sodass beide Möglichkeiten eine Daseinsberechtigung haben. 

Neben der grundlegenden Hürde, dass es noch keine ES-spezifischen Regelungen in Deutschland gibt, 

wird die Digitalisierung der Netze und insbesondere der Smart Meter Rollout als Hindernis für die flä-

chendeckende Anwendung von ES-Konzepten in Deutschland gesehen. Es braucht „diesen digitalen 

Prozess einfach“ (E2.04, 00:33:36) damit ES funktionieren kann. 

(K2.4): Energy Sharing in der Praxis. Kategorie 2.4 basiert auf den Erfahrungen aus Österreich und dem 

Interview mit E2.04. In Österreich12 besteht ein ausgeprägtes Interesse an ES. Die Zahl der Erneuerba-

ren-Energie-Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften ist in den letzten Jahren deutlich ge-

stiegen. Hier ist gleichermaßen ein Interesse bei privaten Haushalten sowie Unternehmen festzustel-

len. ES wird zunehmend auch im öffentlichen Diskurs thematisiert:  

 
12 In Österreich wird ES unter Nutzung des öffentlichen Netzes über die §§ 79, 80 EAG und §§ 16c, 16d, 16e 

ElWOG geregelt. ES ist hier seit 2021 im Rahmen der sogenannten Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften und 
Bürgerenergiegemeinschaften möglich. Der Unterschied zwischen den beiden Arten besteht darin, dass sich 
erstere nur auf EE bezieht, auf den „Nahebereich“ beschränkt ist und Großunternehmen hier ausgeschlossen 
sind. Zweitere kann dagegen landesweit agieren, ist nicht auf EE beschränkt und Großunternehmen können 
teilnehmen. Je nach Nutzung der Netzebenen gibt es bei den Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften außer-
dem reduzierte Netzentgelte. Zudem entfallen Elektrizitätsabgaben und der Erneuerbaren-Förderbeitrag. Bür-
gerenergiegemeinschaften erhalten dagegen keine Vergünstigungen. Für beide Arten müssen mindestens zwei 
Akteur:innen Teil der Gemeinschaft sein. Die Marktkommunikation wird in Österreich über die einheitliche 
Energiewirtschaftliche Datenaustausch (EDA) Infrastruktur abgewickelt und mittels Smart Metern umgesetzt. 
Zudem wurde mit der Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften ein zentraler Anlauf-
punkt geschaffen. Mittlerweile sind in Österreich über 3000 Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und über 
500 Bürgerenergiegemeinschaften gegründet worden (Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemein-
schaften, o. J., 2025). 
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„Ich denke, das Interesse ist schon sehr stark angestiegen. … Also es ist jedenfalls viel … mehr geworden, 

dadurch, dass mit diesem Jahr, mit Jänner, die Netznutzungsgebühren erhöht worden sind in Österreich, 

um 20 Prozent circa. Das hat schon dazu geführt, dass viele sich um Alternativen umgesehen haben und 

da sind eben dann Energiegemeinschaften vermehrt in den Blickpunkt gerückt“ (E2.04, 00:04:00). 

Dennoch handele es sich im Gesamtvergleich weiterhin nicht um ein Massenphänomen, was den 

Strommarkt umfassend beeinflusst und verändert. 

Zur Bildung von Energiegemeinschaften werden meistens Vereine oder Genossenschaften als Träger-

organisationen gegründet, die sich als Marktpartner registrieren lassen müssen. Anschließend ist es 

möglich, einen Netzzugangsvertrag mit den Netzbetreibern zu schließen und sich bei der EDA-Platt-

form anzumelden, die als digitale Schnittstelle zu den Netzbetreibern fungiert. Die gesamte Registrie-

rungsdauer, nach der Gründung einer Trägerorganisation, beläuft sich oftmals nur auf ein bis drei Mo-

nate. Im Bereich der Umsetzung von ES hat sich außerdem ein Markt für Dienstleistungsanbieter 

gebildet, die den Prozess begleiten. 

In den vergangenen Jahren traten vereinzelt kleinere Umsetzungsprobleme auf, die jedoch weitge-

hend behoben wurden und nicht „ganz so drastisch“ (E2.04, 00:22:43) waren. Unter anderem führten 

fehlende Messwerte eine Zeit lang dazu, dass Abrechnungen nicht erstellt werden konnten. Daneben 

versuchen Stromlieferanten teilweise mit Vertragsklauseln die Teilnahme an Energiegemeinschaften 

für ihre Kund:innen auszuschließen, was wiederum die Reststromlieferung erschweren kann. 

Belastbare Aussagen zu systemischen Effekten von ES in Österreich, wie beispielsweise ein positiver 

Einfluss auf den Zubau von EE-Anlagen oder die Entlastung von Netzen, können bisher noch nicht ge-

troffen werden. 

Während ES zurzeit nur zentralisiert möglich ist, wird es im Rahmen der EMD III Richtlinie ebenfalls in 

Österreich Anpassungen geben, sodass dezentrales ES möglich werden wird. Es wird davon ausgegan-

gen, dass es zu deutlichen Veränderungen in der ES-Landschaft und zu neuen Umsetzungsmodellen 

kommen wird. So können Unternehmen aktuell beispielsweise nicht Strom mit sich selbst über Grund-

stücksgrenzen hinweg teilen. Da die Reduktion der Netzentgelte in Österreich zunehmend kritisch be-

trachtet wird, könnte es außerdem auch hier zukünftig zu Veränderungen kommen. 

(K2.5): Energy Sharing in Allermöhe. Zu Kategorie 2.5 wurden verschiedene Ideen von den Expert:innen 

geteilt, wie ES vor Ort ausgestaltet werden könnte. Zunächst könnten einzelne Betriebe untereinander 

Strom teilen und damit die Nutzung der Dachflächen beispielsweise für kleine Unternehmen ermögli-

chen. Dazu wäre es zunächst wichtig, die Lastprofile und den Stromverbrauch der Unternehmen zu 

kennen, um den Verbrauch an die Erzeugung anpassen zu können. Ist der Verbrauch beispielsweise zu 

gering oder zwischen den Unternehmen sehr ähnlich, könnte der Radius über das Gewerbegebiet er-

weitert und weitere Unternehmen hinzugenommen werden. Da für die Wirtschaftlichkeit vor allem 

die Erhöhung des (Eigen-)Verbrauchs vor Ort wichtig ist, sollten Themen der Sektorenkopplung mitge-

dacht werden. Vorstellbar wäre hier die Errichtung von gemeinschaftlich betriebenen E-Ladesäulen 

oder die Umstellung und Optimierung der Wärme- beziehungsweise Kälteerzeugung. Um den PV-
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Strom in Zeiten zu verschieben, wo die Sonne wenig scheint oder ein geringer Verbrauch vorhanden 

ist, könnten außerdem Batteriespeicher eine zentrale Funktion einnehmen. Vorstellbar wäre auch, den 

gespeicherten Strom hierüber zu lukrativen Zeiten gemeinsam an der Strombörse zu veräußern. Zu 

klären wäre außerdem, in welcher Form sich organisiert würde. Zum Beispiel könnte eine formale Ge-

meinschaft gegründet werden, in die beigetreten werden kann. Ebenso ist es vorstellbar, dass man 

den Prozess gebündelt an einen Dienstleister auslagert, der auch die Abwicklung übernimmt. Für ein-

zelne Unternehmen könnte es außerdem interessant sein, Strom mit ihren Mitarbeitenden oder sich 

selbst an anderen Standorten zu teilen. 

Hinderlich auf mögliche Projekte könnte sich die Gesetzgebung auswirken,  

„weil, also, wenn es regulatorisch so bleibt, … oder so kommt, wie es jetzt im Entwurf ist, dann dürfen die 

Groß[unternehmen] das einfach nicht. Dann dürfen die Kleinen das untereinander machen“ (E2.01, 

00:41:47). 

Damit dürfte es für viele Unternehmen vor Ort schwieriger werden, ES umzusetzen und ein Großteil 

der potenziellen Dachflächen für Aufdach-PV würde herausfallen. Allerdings wurde in diesem Zusam-

menhang von E2.05 betont, dass es unter den Vollanforderungen dennoch realistisch und lukrativ sein 

könnte, ES mit der Hilfe von zentralen Lieferanten umzusetzen. 

Interpretation  

Anhand der Ergebnisse aus den Expert:inneninterviews mit dem Themenschwerpunkt ES lassen sich 

die FF2a, welche Faktoren beeinflussen das Verhalten von Unternehmen im Kontext von Energy Sharing 

und welche Implikationen ergeben sich daraus für eine mögliche Umsetzung, sowie FF2b, welche An-

wendungsformen von Energy Sharing sind innerhalb des Gewerbegebiets Allermöhe denkbar, beant-

worten. Zudem helfen die Erkenntnisse der Beantwortung der FF2, kann Energy Sharing das Verhalten 

von Unternehmen so beeinflussen, dass vermehrt Photovoltaikmodule installiert und damit mehr Dach-

flächen genutzt werden, welche jedoch erst im nächsten Kapitel ausführlich adressiert wird. 

Bei den Besonderheiten rund um ES und Unternehmen zeigt sich, dass wirtschaftliche Gründe, ähnlich 

wie bei der PV, der zentrale Treiber sind. Zwar kann auch hier eine intrinsische Motivation eine Rolle 

spielen, etwa innovative Ideen umzusetzen oder solidarische Konzepte zu unterstützen, dennoch wer-

den Unternehmen insgesamt als stark kostenorientiert eingeschätzt. In diesem Zusammenhang stellt 

sich die Frage, ob die Anreize zur Teilnahme an ES abnehmen könnten, wenn die von der neuen Bun-

desregierung angekündigten Strompreissenkungen umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass energiein-

tensive Unternehmen ohnehin oft sehr günstige Konditionen bei der Stromversorgung haben, was ihr 

Interesse zusätzlich verringern könnte. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass Unternehmen im Ver-

gleich zu Haushalten über mehr fachliche Expertise und zeitliche Ressourcen verfügen, was sich positiv 

auf die Initiierung und Umsetzung von ES-Modellen auswirken kann. Dennoch könnten komplexe Ver-

fahren und langfristige Verpflichtungen abschreckend wirken, da Unternehmen voraussichtlich ihre 

Entscheidungsfreiheit und Flexibilität bewahren möchten. Deshalb sollte der Gesetzgeber die 
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Ausgestaltung von ES möglichst praxisnah und einfach halten, um Unternehmen den Zugang nicht un-

nötig zu erschweren. 

Der Ausschluss von Großunternehmen im bisherigen Entwurf zu ES in Deutschland ist nachvollziehbar, 

da ES grundlegend für kleine Akteur:innen Beteiligungsmöglichkeiten an der Energiewende schaffen 

und diese stärken soll. Allerdings verfügen Großunternehmen über Ressourcen, die auch KMUs zu-

gutekommen könnten. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus den PV-Interviews erscheint es plau-

sibel, dass viele KMUs aufgrund fehlender Zeitressourcen auch beim ES nicht aktiv mitwirken werden. 

In solchen Fällen könnten Großunternehmen beispielsweise ein ES-Modell in einem Gewerbegebiet 

aufbauen, dem sich KMUs unkompliziert anschließen und so trotz begrenzter zeitlicher und finanzieller 

Mittel an der Energiewende teilhaben könnten. So ergibt sich die Frage, ob und wie Großunternehmen 

bei ES mitgedacht werden könnten, sodass eine Stärkung kleiner Akteur:innen daraus hervorgeht. 

Bezogen auf das Gewerbegebiet Allermöhe sind verschiedene Umsetzungsformen von ES denkbar. 

Hier ist jedoch wieder entscheidend, in welcher Weise die Großunternehmen aktiv teilnehmen dürf-

ten. Bleibt § 42c so bestehen, würden weiter hohe Hürden für die Umsetzung von Konzepten beste-

hen. Vielleicht könnten dennoch Vereinfachungen bei der Abwicklung entstehen, wenn beispielsweise 

eine digitale Plattform geschaffen wird, von der auch die Großunternehmen profitieren könnten. Zu-

dem könnte mit Dienstleistern und Stromlieferanten zusammengearbeitet und auch ohne ES-spezifi-

sche rechtliche Rahmenbedingungen Modelle umgesetzt werden (s. dena, 2025). Eine weitere Mög-

lichkeit wäre, dass die Dachflächen der Großunternehmen durch beispielsweise Verpachtungsverträge 

zur Verfügung gestellt werden und so bei ES zwischen KMUs eingebunden werden. Nichtsdestotrotz 

steigen die Hürden, Großunternehmen bei ES-Modellen im Gewerbegebiet miteinzubeziehen, wenn 

diese rechtlich ausgeschlossen werden. Damit wäre am Standort Allermöhe ein Großteil des Dachflä-

chenpotenzials und bereits installierter PV-Anlagen betroffen. 

Unabhängig von der Frage, wer zur Teilnahme berechtigt ist, müssten für die Entwicklung wirtschaftli-

cher Anwendungsfälle Daten zu Lastprofilen und Erzeugungskapazitäten im Gewerbegebiet erhoben 

werden. In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, die Sektorenkopplung zu berücksichtigen, um da-

mit den Verbrauch vor Ort zu erhöhen und so zur Wirtschaftlichkeit beizutragen. Gerade durch den 

Logistikschwerpunkt im Gewerbegebiet Allermöhe bieten sich gemeinschaftlich betriebene Ladestati-

onen für E-LKW an, aber auch gemeinsame Wärme- und Kältelösungen sind denkbar. In den Interviews 

wurde besonders das Potenzial der Integration von Speichermöglichkeiten hervorgehoben, um die 

Nutzung des erzeugten PV-Stroms flexibel gestalten zu können und damit ebenso die Wirtschaftlich-

keit zu erhöhen. Zusätzlich wäre zu klären, in welcher Organisationsform das Vorhaben vor Ort umge-

setzt werden kann (z. B. als Verein, Genossenschaft oder eigene GmbH) und wie die Aufteilung und 

Abrechnung der Strommengen konkret erfolgen soll. Da es im Gewerbegebiet zum Teil Unternehmen 

gibt, die mehrere voneinander getrennte Liegenschaften besitzen, könnte auch internes ES relevant 
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sein. Daneben ist es vorstellbar, dass Unternehmen durch Mitarbeitendenstrom die Attraktivität des 

Standorts erhöhen und damit dem Problem des Fachkräftemangels entgegenwirken könnten. 

Weiterhin hervorzuheben sind die Unklarheiten im Gesetzesentwurf für die konkrete Abwicklung ge-

paart mit der Verfügbarkeit von Smart Metern und die Erfahrungswerte aus Österreich. Es wird deut-

lich, dass es einfache und einheitliche Regelungen und Systeme braucht, damit ES flächendeckend an-

gewendet werden kann. Die fehlende Verfügbarkeit von Smart Metern in Deutschland ist hier als ein 

besonders gravierendes Problem einzustufen, da ES ohne digitale Prozesse nicht umzusetzen ist. 

Hierzu wurden durch E2.03 über aktuelle Ausbauzahlen genannt, wonach im Gebiet des Stromnetzbe-

treibers erst wenige Smart Meter installiert worden sind. Als Pilotierung wäre ES bei diesem Strom-

netzbetreiber frühestens Anfang 2026 vorstellbar. Laut E2.05 haben Smart Meter auch bei dem durch-

geführten Pilotprojekt zu deutlichen Verzögerungen geführt, obwohl es sich nur um eine Handvoll 

Messpunkte gehandelt hatte. Verkomplizierend kommt in Deutschland hinzu, dass es mit über 860 

Verteilnetzbetreibern (Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt, 2025, S. 109) eine Vielzahl unter-

schiedlicher Vorgaben und Abläufe gibt. Sollten also klare und einheitliche rechtliche Regelungen für 

die Marktkommunikation fehlen, lauern insbesondere hier weitere Hürden für die Umsetzung von ES 

in Deutschland. 

Selbst in Österreich, wo der Smart Meter Rollout bereits seit längerem abgeschlossen ist, gab es ver-

einzelt Probleme bei der Marktkommunikation zwischen ES-Akteur:innen und den Netzbetreibern. Ins-

gesamt erscheinen die Prozesse in Österreich aber sehr schlank und mit einer Anmeldezeit von Erneu-

erbaren-Energie-Gemeinschaften von ein bis drei Monaten sehr zügig. Zudem zeigt Österreich auf, 

dass ein Interesse an ES sowohl bei Haushalten als auch Unternehmen gegeben ist, welches beständig 

wächst. Spannend wären an dieser Stelle belastbare Daten und Aussagen zu der Netzdienlichkeit von 

ES in Österreich. Bisher konnten solche netzentlastende Effekt noch nicht nachgewiesen werden, was 

sich mit der steigenden Anzahl an Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften allerdings ändern könnte (E-

Control, 2024, S. 6). Wenn Netzentlastungseffekte in der Praxis nachgewiesen werden sollten, würde 

dies ein starkes Argument dafür sein, den Verbrauch in unmittelbarer räumlicher Nähe, beispielsweise 

durch Netzentgeltreduktionen, auch in Deutschland anzureizen. Ebenfalls interessant für den deut-

schen Diskurs sind die österreichischen Bürgerenergiegemeinschaften, an denen auch Großunterneh-

men teilnehmen können. In Deutschland könnte ein ähnliches Modell für die Beteiligung von Großun-

ternehmen geschaffen werden, gegebenenfalls im Rahmen der bereits bestehenden 

Bürgerenergiegesellschaften (§§ 3 Nr. 15 & 22b EEG 2023) mit gesonderten Regelungen. Anhand des 

gestiegenen Interesses an Energiegemeinschaften im Rahmen der Netzentgelterhöhungen in Öster-

reich zeigt sich erneut, dass wirtschaftliche Anreize ein relevanter Faktor für das Interesse verschiede-

ner Akteur:innen an ES sind. 



6. Diskussion der Gesamtergebnisse 71 

 

6. Diskussion der Gesamtergebnisse 

Die zuvor dargestellten und interpretierten Ergebnisse der einzelnen Methoden werden in diesem Ka-

pitel in den Gesamtkontext eingeordnet und relevante Erkenntnisse diskutiert. Ebenso werden die 

übergeordneten FF im Folgenden beantwortet. Zunächst werden die Ergebnisse in Beziehung zu der 

Behavioral Theory of the Firm (BTF) und der Industriellen Symbiose (IS) gesetzt. Anschließend folgt die 

Beantwortung der FF 1 bis 3 gefolgt von der Bedeutung der Ergebnisse für das Gewerbegebiet Aller-

möhe. Danach werden basierend auf der vorliegenden Masterarbeit systemische Perspektiven auf die 

Energiewende diskutiert. Zuletzt werden die Limitationen des Vorgehens dargestellt sowie ein Ausblick 

auf zukünftige Forschungsfelder gegeben. 

6.1 Die Ergebnisse im Rahmen der Behavioral Theory of the Firm und dem Konzept 

der Industriellen Symbiose 

Auf Grundlage der BTF und der IS wurde der Themenbereich der Aufdach-PV und des ES bei Unterneh-

men strukturiert und eine theoretische Erwartung für das Verhalten von Unternehmen abgeleitet. So-

wohl BTF als auch IS helfen dabei, zu verstehen, welche Faktoren eine Relevanz für Unternehmen im 

Bereich der Energietransformation spielen. 

Mittels der BTF kann über die bloße Idee der Gewinnmaximierung hinaus das Verhalten von Unterneh-

men nuanciert betrachtet werden. Dabei finden sich verschiedene Bestandteile der Theorie in den Er-

gebnissen wieder. Im Zuge der Gaskrise 2022/2023 ist das Interesse an PV-Anlagen aufgrund wirt-

schaftlicher Gesichtspunkte gestiegen, was sich auch im Gewerbegebiet Allermöhe zeigt, wo die 

meisten Anlagen erst in den letzten zwei Jahren in Betrieb genommen wurden („fire department orga-

nization“). Ebenso spielt die uncertainty avoidance weiterhin eine Rolle, da Unternehmen angesichts 

der unsicheren wirtschaftlichen Lage zurückhaltender darin sind, in PV-Anlagen zu investieren. Sollten 

die Strompreise durch staatliche Maßnahmen außerdem weiter sinken, ist davon auszugehen, dass 

das Thema an Dringlichkeit verliert und sich die Aufmerksamkeit anderen Problemen zuwendet. 

Da am Standort Allermöhe zumeist nur Teilbelegungen der Dachflächen zu beobachten sind, kann ver-

mutet werden, dass der Eigenverbrauch aufgrund bestehender Anreizstrukturen im Vordergrund steht 

und daher von größeren Anlagen abgesehen wird. So kann zu einem möglichen selbstgesetzten Ziel 

der Kostenreduktion beigetragen werden (motivated search). Wie in den Interviews angeklungen, wird 

die zukünftige Elektrifizierung weiterer Energiebereiche bei der Installation oft nicht mitgedacht, und 

es werden einfache Lösungen umgesetzt (simple-minded search). Zudem wurde berichtet, dass ein-

zelne Personen bei KMU den Entscheidungsprozess für oder gegen PV maßgeblich beeinflussen kön-

nen (biased search). Im Rahmen des organizational learning ist außerdem festzustellen, dass Vorreiter- 

und Nachahmungseffekte zwischen Unternehmen bestehen und der Erfahrungsaustausch einen posi-

tiven Einfluss auf die Installation von PV haben kann. Im Sinne der adaption in search rules zeigen sich 

insbesondere jene Unternehmen am KLIMAready-Projekt interessiert, die bereits im lokalen Netzwerk 

UNA sowie in den Clustern EEHH und LIHH aktiv sind. Haben sich Netzwerke in der Vergangenheit als 
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vorteilhaft erwiesen, suchen Unternehmen dort offenbar auch bei neuen Problemen nach Lösungen 

und Anregungen. Interessant ist zudem, dass die drei Unternehmen, die an der weiteren Projektarbeit 

teilgenommen haben, bereits PV installiert und weitere Maßnahmen zur Energietransformation um-

gesetzt haben (adaption of attention goals). Im Bereich der quasi-resolution of conflict konnten keine 

spezifischen Erkenntnisse gewonnen werden. Dennoch beeinflussen Konzernstrukturen die Umset-

zung von PV durch interne Richtlinien und Vorgaben, was in gewisser Weise unter dieser Kategorie 

subsumiert werden und auch für das ES relevant sein kann. 

Daneben bietet das Konzept der IS wertvolle Einsichten, wie durch gemeinschaftliche Lösungen Syner-

gien genutzt werden können. In diesem Kontext stellt das ES als Energiesymbiose eine spezifische Form 

dar. So kann ES die Anreizstrukturen für die Installation von PV bei Unternehmen verändern und the-

oretisch zu einem vermehrten Ausbau führen. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass insbeson-

dere die Aussicht auf Kosteneinsparungen ein zentrales Motiv für eine Beteiligung an ES-Initiativen 

darstellt. Dieser Umstand wird auch durch die IS als eines der Hauptmotive zur Beteiligung von Unter-

nehmen herausgestellt. Darüber hinaus könnte aktuellen Herausforderungen, wie Netzengpässen 

oder langwierigen Netzanschlussverfahren, durch beispielsweise Cable-Pooling oder Netzüberbauung 

in Verbindung mit intelligenten Verbrauchsmodellen, gemeinschaftlich entgegengewirkt werden. Auch 

die gemeinsame Nutzung und Errichtung von Großbatteriespeichern könnte hier wirtschaftliche und 

infrastrukturelle Vorteile bieten. Gleichzeitig zeigen sich jedoch beim ES bekannte Hürden: Der Mangel 

an zeitlichen Ressourcen oder fehlende Erfahrung und Bereitschaft zur langfristigen Zusammenarbeit 

kann sich hemmend auf die Etablierung von ES auswirken. Daher erscheint eine kombinierte Strategie 

aus einem top-down-Vorgehen, durch Institutionen wie etwa Bezirksämter, und bottom-up-Prozessen 

zwischen Unternehmen sinnvoll, um die zukünftige Etablierung von ES zu unterstützen. Institutionen 

könnten so Unternehmenskooperationen anstoßen und diese durch die Unternehmen weiter vertieft 

und verstetigt werden (s. Unterkapitel 6.2). 

Zusammenfassend zeigt die Anwendung der BTF und IS im Bereich PV und ES vor allem zwei Dinge: 

Zum einen wird durch die BTF deutlich, dass Unternehmen keineswegs rationale Gewinnmaximiere-

rinnen mit perfektem Wissen sind und verschiedenste Faktoren das Entscheidungsverhalten beeinflus-

sen. Daher werden auch im Energiebereich nicht die rein wirtschaftlich und technisch sinnvollsten Lö-

sungen umgesetzt, sondern Lösungen, die für die selbstdefinierten Ziele der Unternehmen unter dem 

zur Verfügung stehenden Wissen zufriedenstellend sind. Zum anderen lenkt das Konzept der IS den 

Blick auf gemeinschaftliche Lösungen, durch welche Vorteile erzielt werden können, die alleinig nicht 

zu erreichen wären. Damit kann wiederum die Denkweise verändert werden, wie und wo nach Lö-

sungsansätzen gesucht wird (organizational learning). 
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6.2 Diskussion und Beantwortung der übergeordneten Forschungsfragen 

Im Rahmen des Vorgehens wurden mehrere FF definiert, wovon vor allem die zusätzlichen Fragen im 

vorherigen Kapitel bereits beantwortet wurden. Hier werden folgend die übergeordneten FF1, 2 und 

3 der Reihenfolge nach beantwortet. 

FF1: Weshalb bleiben viele Dachflächen in Gewerbegebieten für Aufdach-Photovoltaik ungenutzt? 

Wie beispielhaft am Standort Allermöhe zu sehen ist, weisen Gewerbegebiete hohe Dachflächenpo-

tenziale für die Nutzung von PV auf, die bisher aber nur anteilig genutzt werden. In Abschnitt 5.2.1 

wurden die maßgeblichen Gründe für diesen Umstand bereits erörtert und werden an dieser Stelle 

noch einmal kurz zusammengefasst. 

Zunächst können zwei Phänomene festgestellt werden: Entweder, PV wird aufgrund verschiedener 

Hindernisse nicht installiert und Dachflächen bleiben damit gänzlich ungenutzt, oder es kommt durch 

verschiedene Gründe oftmals nur zu einer Teilbelegung der Dachflächen, womit ebenfalls Potenziale 

ungenutzt bleiben. 

Im ersten Fall sind Hindernisse unter anderem bei technischen Hürden, wie einer unzureichenden 

Dachstatik zu finden, was besonders bei Gewerbehallen in Leichtbauweise der Fall ist. Außerdem kön-

nen fehlende zeitliche und finanzielle Ressourcen, insbesondere bei KMUs, die Installation verhindern. 

Zurzeit wirkt sich außerdem die gesamtwirtschaftliche Lage negativ auf die Investitionsbereitschaft 

von Unternehmen aus, da sich diese aus Unsicherheiten auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Ebenso 

führen gegenwärtig Versicherungsauflagen, vor allem im Bereich des Brandschutzes, zu gesteigerten 

Anforderungen, die PV-Projekte teilweise unwirtschaftlich machen. In gewissem Maße kommen au-

ßerdem Fehlwissen, Vorurteile und fehlendes Interesse gegenüber der Technologie hinzu, die sich ne-

gativ auswirken. Wichtig ist zu betonen, dass es sich von Unternehmen zu Unternehmen immer um 

eine Einzelfallbetrachtung handelt. Daher sind die Gründe für oder gegen eine PV-Anlage von den ge-

gebenen Voraussetzungen abhängig und können sich unterscheiden. 

Im zweiten Fall wird ersichtlich, dass vor allem wirtschaftliche Gründe für Unternehmen im Vorder-

grund stehen. Daher wird die Dimensionierung der Anlagen zumeist an dem Eigenverbrauch ausge-

richtet, da dieser maßgeblich die Wirtschaftlichkeit bestimmt. Hinzu kommen rechtliche Leistungs-

grenzen, ab der die Installation und der Betrieb mit erhöhtem Aufwand und Kosten einhergehen. Ein 

weiterer relevanter Faktor sind die Netzauslastung und Netzanschlussmöglichkeiten vor Ort. So kann 

der Netzanschluss bei großen Anlagen mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein, sodass Anlagen 

von vorneherein teilweise kleiner ausfallen. 

Festzuhalten ist also, dass eine erhöhte Dachflächennutzung für PV in Gewerbegebieten über zwei 

Wege erzielt werden kann: Einerseits müsste eine vermehrte Installation von PV-Anlagen auf bisher 

ungenutzten Dachflächen stattfinden und andererseits müsste die Installation von insgesamt größeren 

Anlagen erreicht werden. Hierfür braucht es zusätzliche Anreize für Unternehmen, welche die Wirt-

schaftlichkeit größerer Anlagen erhöht. Beispielsweise können sich unternehmensextern höhere EEG-
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Förderungen oder höhere Leistungsgrenzen positiv auswirken. Unternehmensintern könnte die Stei-

gerung des Eigenverbrauchs durch die Sektorenkopplung und die Einbindung von Batteriespeichern 

eine Rolle spielen. Daneben könnte der (Eigen-)Verbrauch durch ES-Mechanismen erhöht werden und 

damit zusätzliche Anreize für die Unternehmen liefern, was zur FF2 führt. 

FF2: Kann Energy Sharing das Verhalten von Unternehmen so beeinflussen, dass vermehrt Photovol-
taikmodule installiert und damit mehr Dachflächen genutzt werden? 

In der Theorie bietet ES für Unternehmen Möglichkeiten, Stromkosten einzusparen oder zusätzliche 

Erlöse zu generieren. Aus diesem Umstand heraus ist es in Übereinstimmung mit einem der Hauptar-

gumente für ES, den Ausbau von EE anzuregen, plausibel anzunehmen, dass dadurch zusätzliche oder 

größere PV-Anlagen auf Dachflächen in Gewerbegebieten errichtet werden. Zudem wird ersichtlich, 

dass Unternehmen ein grundlegendes Interesse an ES aufweisen. Das zeigen zum einen die Erfahrungs-

werte aus den Expert:inneninterviews, aber beispielsweise auch die steigende Anzahl an Energiege-

meinschaften in Österreich. Auch innerhalb der KLIMAready-Workshops in der Clusterbrücke I wurde 

eine Idee für ES ausgearbeitet, die weiterverfolgt werden soll und das Unternehmensinteresse an ES 

exemplarisch verdeutlicht. 

Entscheidende Faktoren für das Interesse an ES-Modellen sind dabei wirtschaftliche Anreize für die 

Unternehmen. Diese ergeben sich vor allem aus der Differenz zwischen den Strombezugskosten auf 

der einen und den EEG-Vergütungen für PV-Strom auf der anderen Seite, wobei erstere gegenwärtig 

bei 18,31 ct/kWh und letztere für die Teileinspeisung bei 5,62 bis 8,34 ct/kWh liegen (s. Unterkapitel 

2.1; s. Tabelle 1). Wenn allerdings die Stromkosten für Unternehmen weiter sinken sollten, wird der 

Spielraum für ökonomische ES-Modelle, und damit auch die wirtschaftlichen Anreize, kleiner. Daneben 

sind nach aktuellem Stand in Deutschland keine zusätzlichen Förderungen oder Vergünstigungen für 

ES zu erwarten. Laut den Expert:innen wäre es damit allerdings fragwürdig, ob ES wirtschaftlich umge-

setzt werden könnte. Mit der Abwicklung gehen nämlich Zusatzkosten, unter anderem durch Dienst-

leister oder den frühzeitigen Einbau von Smart Metern, einher. Zusätzlich ist unklar, wie die Verträge 

für Reststromlieferungen ausgestaltet werden, was wiederum die Wirtschaftlichkeit negativ beeinflus-

sen könnte. Allerdings ist in Deutschland aufgrund der Degressionsregelung und mit steigendem Aus-

bau der PV davon auszugehen, dass die EEG-Vergütungen in den nächsten Jahren sinken und damit 

der ökonomische Gestaltungsraum für ES nach unten wieder größer werden wird.  

Konkurrierend zu den wirtschaftlichen Anreizen von ES stehen außerdem die Batteriespeicher. Mit 

sinkenden Kosten und einer zunehmenden Verbreitung sind diese für Unternehmen eine lukrative 

Möglichkeit, den Eigenverbrauch auszuweiten. Auf absehbare Zeit wird die Wirtschaftlichkeit von grö-

ßeren PV-Anlagen mit einem höheren Autarkiegrad hierdurch deutlich ausgeweitet werden können. 

Dabei hätten Unternehmen außerdem keinen zusätzlichen Koordinierungsaufwand mit anderen Ak-

teur:innen. Dennoch könnten Batteriespeicher auch mit ES zusammengedacht werden und hier wieder 

Kostenvorteile, beispielsweise in Form von Skaleneffekten entstehen. 
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Zusätzlich zur unklaren Wirtschaftlichkeit können sich verschiedene Hindernisse negativ auf die Etab-

lierung von ES auswirken. Ein fundamentales Problem ist in Deutschland gegenwärtig die fehlende Di-

gitalisierung der Stromnetze. Dementsprechend könnte es zu Verzögerungen oder weiteren Mehrkos-

ten kommen, wenn Unternehmen ES initiieren wollen. Des Weiteren könnten komplexe und 

zeitintensive Verfahren abschreckend auf Unternehmen wirken. Bereits bei der PV, wo kein zusätzli-

cher Abstimmung- und Abwicklungsaufwand mit anderen Unternehmen notwendig ist, ist zu erken-

nen, dass insbesondere kleineren Unternehmen teilweise die zeitlichen Ressourcen fehlen. Außerdem 

ergibt sich die Frage, wer die Prozesse initiiert und wie das notwendige Vertrauen für solch eine Form 

der Unternehmenskooperation aufgebaut werden kann. Darüber hinaus ist im Gewerbegebiet Aller-

möhe zu sehen, dass vor allem ansässige Großunternehmen große Dachflächenpotenziale auf sich ver-

einen, bisher PV-Anlagen installiert und sich proaktiv beim KLIMAready-Projekt eingebracht haben. 

Nach dem aktuellen Gesetzesentwurf wären diese jedoch nicht berechtigt, von gesonderten ES-Rege-

lungen zu profitieren. Damit könnten Ressourcen ungenutzt bleiben und potenzielle First-Mover zur 

Etablierung von ES herausfallen. Hier könnten zwar gesonderte Modelle Anwendung finden, um die 

bestehenden Dachflächen großer Unternehmen einzubeziehen, wie etwa eine Verpachtung an einen 

Zusammenschluss von KMUs. Allerdings würden solche Lösungen mit einem erhöhten Aufwand und 

zusätzlichen Hürden einhergehen. 

Wenn ES zukünftig umgesetzt werden sollte, bleibt es fraglich, ob dadurch die Installation neuer 

und/oder größerer Anlagen tatsächlich angereizt würde. Im Gewerbegebiet Allermöhe haben bei-

spielsweise schon einige Unternehmen mit sehr großen Dachflächen PV-Anlagen installiert und ohne 

weiteren Anlass, neben zusätzlichen Anreizen durch ES, ist nicht davon auszugehen, dass Unterneh-

men ihre Anlagen erweitern oder gänzlich neue installieren werden. Dementsprechend könnte ES vor 

allem bei Anlagen, die zukünftig noch geplant und errichtet werden, als weiterer Anreizfaktor fungie-

ren. In diesen Fällen könnte ES als eine zusätzliche Variable die Wirtschaftlichkeitsoptimierung ver-

schieben und auch größere Anlagen attraktiver machen. Allerdings könnte sich ein zeitliches Problem 

ergeben: Wenn noch viel Zeit vergeht, bis ES tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann, könnten 

in der Zwischenzeit bereits viele Anlagen hinzukommen, ohne, dass die Möglichkeit ES zu betreiben 

Einfluss auf die Dimensionierung nehmen konnte. In diesem Fall wäre es zwar positiv zu bewerten, 

wenn viele Anlagen hinzukämen, doch wenn diese kleiner als unter der Möglichkeit von ES ausfallen 

würden, blieben weiterhin Potenziale ungenutzt. 

Neben einer möglichst schnellen rechtlichen Verankerung von ES in Deutschland sind konkrete Rege-

lungen für die Umsetzung in der Praxis und einheitliche Verfahren für die Marktkommunikation ent-

scheidend. Aus den Expert:inneninterviews wird ersichtlich, dass § 42c EnWG-Novelle 2024/11 hier 

noch Unklarheiten aufweist, unter anderem wer für die Abrechnung der Netznutzung zuständig sein 

soll. Zumindest könnte der vorgeschlagene § 20b zur Schaffung einer einheitlichen Internetplattform 

Erleichterungen bewirken. Hierfür sollte nach Möglichkeit Erfahrungswissen aus Österreich und der 
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dort genutzten EDA-Plattform einbezogen werden. Auch bleibt fragwürdig, ob die Lokalitätserforder-

nis in Form der Bilanzierungsgebiete möglichen netzentlastenden Effekten entgegenwirkt, da zu viele 

Netzebenen miteinbezogen wären. Grundlegend ist davon auszugehen, dass je unklarer und kompli-

zierter ES ausgestaltet wird, weniger Unternehmen teilnehmen werden. 

Es lässt sich festhalten, dass ES durchaus das Potenzial besitzt, das Verhalten von Unternehmen in 

Richtung einer vermehrten Nutzung von Dachflächen für PV zu beeinflussen. In der Praxis dürfte dieser 

Effekt jedoch begrenzt bleiben, da verschiedene technische, wirtschaftliche und regulatorische Hemm-

nisse den Einfluss von ES mindern. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass ES als ergänzendes 

Instrument mit potenziellem Zusatznutzen, nicht jedoch als zentraler Treiber des PV-Zubaus auf Ge-

werbedächern, fungieren wird. Nichtsdestotrotz werden ES-spezifische rechtliche Rahmenbedingun-

gen neue Geschäfts- und Betriebsmodelle in Deutschland ermöglichen, die in gewissen Anwendungs-

fällen als Anreiz für die vermehrte Nutzung von Dachflächen für PV bei Unternehmen wirken können. 

FF3: Wie können Institutionen positiv auf die Bildung von Unternehmenskooperationen einwirken 
und damit die Umsetzung von Energy Sharing begünstigen? 

Wie im Abschnitt 3.1.2 dargestellt, können Unternehmenskooperationen in der Form von IS durch top-

down oder bottom-up-Vorgehen gestaltet werden. Darauf bezogen stellt die Clusterbrücke I im KLIMA-

ready-Projekt auf den ersten Blick einen top-down-Ansatz dar, bei welchem auf Klimaschutzmaßnah-

men von Unternehmen hingewirkt und damit das Ziel der Energietransformation vorangetrieben wer-

den soll. In diesem Sinne können Übereinstimmungen zwischen dem idealtypischen Ablauf der 

Etablierung von IS (s. Abbildung 9) und dem Vorgehen im Gewerbegebiet Allermöhe auf Basis der vier 

Schritte der Maßnahmenentwicklung im KLIMAready Projekt (s. Abbildung 6) ausfindig gemacht wer-

den. 

Im Vorhinein zur Clusterbrücke I fand eine vorläufige Bewertung möglicher Anwendungsfelder im Ge-

werbegebiet Allermöhe statt. Dabei wurde für die Energietransformation vor Ort bereits im Projektan-

trag ES als mögliches Handlungsfeld identifiziert („1. Vorläufige Bewertung“, s. Abbildung 9). Anschlie-

ßend wurde durch die Vernetzung mit dem UNA-Netzwerk und der Durchführung einer 

Informationsveranstaltung vor Ort versucht, die Unternehmen für die Erarbeitung konkreter Maßnah-

menideen im Rahmen des KLIMAready Projekts zu motivieren („2. Unternehmen motivieren“). Im Rah-

men der Workshops wurden dann zusammen mit drei Unternehmen mögliche Synergien und Hand-

lungsfelder identifiziert und konkrete Maßnahmenideen sowie ein Pilotprojekt zum Thema 

„Energieerzeugung und -sharing“ ausgearbeitet („3. Mögliche Synergien finden“). Im Weiteren planen 

die beteiligten Unternehmen durch eine detaillierte Analyse die Machbarkeit der entwickelten Projek-

tidee zu prüfen („4. Machbarkeit bestimmen“) und nach Möglichkeit anschließend in die Umsetzung 

zu gehen („5. Transaktionen umsetzen“). Die Erkenntnisse sollen außerdem festgehalten werden und 

nach Möglichkeit auf ein Gesamtkonzept für einen klimaneutrales Gewerbegebiet Allermöhe 2040 ein-

zahlen sowie durch Iterationsschleifen verbessert und erweitert werden („6. Dokumentation“).  
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Im Hinblick auf das konkrete Vorgehen in der Clusterbrücke I kann die dortige Entwicklung einer IS, 

beziehungsweise von Unternehmenskooperationen, als eine Mischung aus einem initialen top-down-

Ansatz, angestoßen und begleitet durch das KLIMAready-Projekt und einem bottom-up-Ansatz, getrie-

ben und zukünftig verstetigt durch das intrinsische Interesse der Unternehmen, beschrieben werden. 

Diese Kombination und unterschiedliche Relevanz der Ansätze innerhalb der Phasen des Prozesses fin-

det sich auch bei Yeo et al. (2019, S. 1090) wieder (s. Abbildung 9). 

Das KLIMAready-Projekt liefert insbesondere einen Rahmen für Unternehmen und unterstützt dabei, 

sich miteinander auszutauschen und mögliche Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Dabei besteht der 

zentrale Mehrwert darin, die Aufmerksamkeit auf ein gemeinschaftliches Vorgehen zu legen, wodurch 

andere Lösungsideen in den Mittelpunkt rücken, als würden sich die Unternehmen allein mit Themen 

auseinandersetzen (organizational learning). Vorhandene Netzwerkstrukturen, wie das Unterneh-

mensnetzwerk Allermöhe, können hier außerdem einen Zugang zu den Akteur:innen vor Ort sowie 

eine Vertrauensebene bieten und damit als Multiplikatorin wirken. Somit zeigt das KLIMAready-Pro-

jekt, dass Netzwerkstrukturen und Wissenstransfer zwischen Unternehmen relevant für die nachhal-

tige Entwicklung von Gewerbegebieten sein können (Angstmann et al., 2023, S. 5; Schack et al., 2024, 

S. 139). Anekdotisch wurde der Wirkmechanismus durch ein Unternehmen bei der Ergebnispräsenta-

tion in etwa wie folgt zusammengefasst: „Wir hätten auch selbst auf die Idee kommen können, aber 

ohne KLIMAready hätten wir wahrscheinlich nicht angefangen uns damit auseinanderzusetzen“. 

Allerdings wurde bei dem Vorgehen auch deutlich, dass es schwierig war KMUs miteinzubeziehen und 

zu erreichen. Bei den zeitintensiven Workshops handelte es sich bei den drei vollständig teilnehmen-

den Unternehmen um ansässige Großunternehmen mit großen personellen Ressourcen. Ebenso sind 

bisher im UNA-Netzwerk, sowie bei der Informationsveranstaltung übermäßig viele Großunternehmen 

vertreten gewesen. Das wirft die Frage auf, wie insbesondere KMUs besser erreicht werden können. 

Angepasste Unterstützungsangebote könnten notwendig sein, die besser auf die Bedürfnisse von Un-

ternehmen mit geringen zeitlichen Ressourcen zugeschnitten sind. Vorstellbar wäre es, dass Pilotpro-

jekte durch Unternehmen mit vielen Kapazitäten angestoßen werden und diese zusammen mit den 

gewonnenen Erfahrungen anderen Unternehmen zugutekommen. Folglich könnten „Vorreiter:innen“ 

Prozesse ebnen und diese unter geringerem Aufwand repliziert werden. 

Nichtsdestotrotz bestätigt das Vorgehen in der Clusterbrücke I, dass Institutionen positiv auf die Etab-

lierung von Unternehmenskooperationen einwirken und damit nachhaltige Entwicklungen in Gewer-

begebieten anstoßen können. Besonders interessant ist, dass die Unternehmen im Rahmen der Clus-

terbrücke I ein konkretes Projekt zur Energieerzeugung und zum Teilen von Energie verfolgen 

möchten. Damit könnte aus KLIMAready in Allermöhe tatsächlich eine IS hervorgehen. Jedoch bleibt 

hier abzuwarten, ob auch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Damit kann gegenwärtig noch 

nicht bewertet werden, wie erfolgreich der Prozess am Ende tatsächlich gewesen sein wird. 
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6.3 Was bedeuten die Ergebnisse für das Gewerbegebiet Allermöhe? 

Neben den zuvor diskutierten übergeordneten Ergebnissen stellt sich die Frage, was die Erkenntnisse 

konkret für das Gewerbegebiet Allermöhe bedeuten. Daher werden die Kernthemen an dieser Stelle 

festgehalten und eingeordnet. 

Auf technischer Ebene zeigt sich, dass der Standort Allermöhe große Dachflächenpotenziale für den 

weiteren Ausbau von PV aufweist. In diesem Zusammenhang sind weitere Entwicklungspotenziale vor-

handen, insbesondere im Bereich der Sektorenkopplung und Einbindung von Batteriespeichern. Be-

sonders relevant für die Logistikbetriebe wird in der nahen Zukunft die Elektrifizierung der Fuhrparks 

werden, was einen hohen Mehrbedarf an Strom darstellen wird (Avdevicius et al., 2024) . Wie mit der 

Clusterbrücke I des KLIMAready-Projekts zu sehen, ergeben sich Kooperationsmöglichkeiten zwischen 

den Unternehmen, um Kosten zu sparen und Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Vor allem im Rahmen 

des erarbeiteten Pilotprojekts mit dem Schwerpunkt „Energieerzeugung und -sharing“ könnten wei-

tere Unternehmen mit einbezogen und damit ein umfassender Quartiersansatz erarbeitet werden. So 

könnten Erzeuger und Verbraucher diversifiziert werden und damit potenziell nutzbare Synergien an-

steigen. In diesem Zuge sollten als nächstes Daten zur Erzeugung und dem Verbrauch gesammelt wer-

den, damit mögliche energiewirtschaftliche Potenziale technisch und finanziell quantifiziert werden 

können. Zusätzlich müssen die konkreten rechtlichen Vorgaben geklärt und Lösungen daran angepasst 

werden. In Bezug auf ES könnte gegenwärtig mit Dienstleistern und/oder Stromlieferanten zusammen-

gearbeitet werden, die den aktuell hohen und komplizierten Abwicklungsaufwand leisten können. 

Hierzu kann sich am Leitfaden der Deutschen Energie-Agentur (2025) zur Umsetzung von ES unter ak-

tuell geltendem Recht orientiert werden. Zudem sollte mit den Hamburger Energienetzen ermittelt 

werden, was die Stromnetzauslastung vor Ort zurzeit zulassen würde. In diesem Rahmen könnte ge-

prüft werden, ob und unter welchen Voraussetzungen gemeinschaftliche Maßnahmen wie das Cable-

Pooling oder die Überbauung von Netzverknüpfungspunkten möglich wären. In diesem Sinne ist posi-

tiv hervorzuheben, dass eine Machbarkeitsstudie für das Pilotprojekt angestrebt wird. 

Daneben stellt sich die Frage der Verstetigung des gemeinschaftlichen Vorgehens. Da die enge Beglei-

tung durch das KLIMAready-Projekt grundsätzlich nur auf ein Jahr angelegt ist, sollten Strukturen ge-

festigt werden. Innerhalb der Fallstudie hat sich unter anderem gezeigt, dass es wichtig ist, die vielen 

verschiedene Akteur:innen miteinander zu koordinieren, damit bestehende einzelne Wissensbestände 

gebündelt werden können. Bei der Clusterbrücke I hat in gewisser Weise das UNA-Netzwerk diese Rolle 

als Koordinationsplattform und Gatekeeper erfüllt. Allerdings erreicht auch dieses nur einen Teil der 

Unternehmen vor Ort und ist bisher recht lose organisiert. Eine dauerhafte Etablierung von Austausch-

möglichkeiten, speziell mit dem Fokus zur Energietransformation vor Ort, wäre daher sinnvoll. Ebenso 

sollte versucht werden mehr ansässige Unternehmen miteinzubeziehen. Auf Basis der Ergebnisse aus 

den KLIMAready-Workshops, mit der Vision eines klimaneutralen Allermöhes 2040, sollte weitergear-

beitet und diese im Gewerbegebiet verbreitet werden. In diesem Sinne wäre es förderlich, wenn sich 
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das Bezirksamt und insbesondere die Wirtschaftsförderung und das Klimaschutzteam Bergedorf aktiv 

in den weiteren Prozessverlauf einbringt. 

Wie ein institutionalisiertes Gebietsmanagement ausgestaltet werden kann, zeigt das Bezirksamt Ham-

burg-Nord am Pilotstandort Gewerbepark Hamburg-Nord. Hier wurde ein eigenes Klimaschutzma-

nagement für die nachhaltige Entwicklung des Gewerbegebiets etabliert und mittlerweile verschie-

dene Maßnahmen, unter anderem die Beauftragung eines Energiekatasters und einer 

Wärmepotenzialstudie, angestoßen. Eine zentralisierte Koordination, etwa in Form eines:r Gebietsma-

nager:in für das Gewerbegebiet Allermöhe, könnte Prozesse bündeln und den Unternehmen so Auf-

wand abnehmen. Hierüber könnten außerdem weitere Unternehmen proaktiv angesprochen und da-

mit gegebenenfalls auch KMUs besser integriert werden (Schack et al., 2024, S. 135). Ergänzend könnte 

darüber vor Ort noch stärker mit weiteren städtischen Initiativen, wie beispielsweise der Solarbera-

tungskampagne der Bezirke, der UmweltPartnerschaft der FHH, den Hamburger Energielotsen, der 

Energie-Umwelt-Beratung der Handelskammer Hamburg oder der ZEWUmobil der Handwerkskammer 

Hamburg, zusammengearbeitet werden.  

Insgesamt könnten sich verschiedene Vorteile für den Bezirk Bergedorf durch ein stärkeres Engage-

ment im Gewerbegebiet Allermöhe ergeben: Das Gewerbegebiet Allermöhe kann resilient für die Zu-

kunft ausgerichtet und damit die Attraktivität des größten Beschäftigungsstandorts im Bezirk gestärkt 

werden. Zudem könnte aus Klimaschutzsicht ein hohes Maß an Emissionen eingespart werden. In Kom-

bination könnte sich der Bezirk Bergedorf außerdem öffentlichkeitswirksam darstellen und Werbung 

für sich durch innovative und lösungsorientierte Politik betreiben. 

Wenn das Gewerbegebiet Allermöhe mehr als Gemeinschaft gedacht und durch die Etablierung von 

Strukturen begleitet wird, können neben/nach dem KLIMAready-Projekt weitere Synergien nutzbar 

gemacht werden. So kann insgesamt zur Attraktivität des Standorts und einer Reduzierung von Treib-

hausemissionen beigetragen werden. Der vom KLIMAready-Projekt in Zusammenarbeit mit dem UNA-

Netzwerk angestoßene Prozess sollte hierfür weitergetragen und durch das Bezirksamt Bergedorf ver-

stetigt werden. Hier kann sich ein Beispiel am Gewerbepark Hamburg-Nord genommen werden, des-

sen Nachhaltigkeitstransformation seit 2021 durch ein Klimaschutzmanagement aktiv vorangetrieben 

wird. 

6.4 Systemische Perspektiven auf die Energiewende 

Neben den Themen, die konkret mit dem Schwerpunkt der Masterarbeit in Verbindung stehen, erge-

ben sich auch für die größeren gesamtgesellschaftlichen Diskurse rund um die Energiewende diskussi-

onswürdige Punkte. 

Der PV-Ausbau und die mögliche Etablierung von ES sind Teil einer größeren Transformation des Ener-

giesystems: Weg von einer hierarchischen Struktur mit großen Erzeugungsanlagen in den hohen Span-

nungsebenen, hin zu einem zunehmend dezentralen Stromsystem mit Erzeugungseinheiten in allen 

Spannungsebenen (dena, 2023, S. 10). Durch den Ausbau der EE nehmen Erzeugungsschwankungen in 
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Abhängigkeit von Sonne und Wind zu, wodurch das System zunehmend flexibler ausgerichtet werden 

muss (BMWK, 2024a, S. 19ff.). Hierzu stehen aktuell und in den nächsten Jahren große technische und 

regulatorische Herausforderung an. Wie bereits an mehreren Stellen angeklungen, wird der Digitali-

sierung der Netze, unter anderem in Form des Smart Meter Rollouts auf Verbrauchendenebene, eine 

entscheidende Rolle zukommen. Damit wird die Grundlage für die netzstabilisierende und wirtschaft-

liche Steuerung von Erzeugung und Verbrauch gelegt, die im zukünftigen Stromsystem notwendig ist 

(BMWE, 2025). Zusätzlich müssen die Verteil- und Niederspannungsnetze durch den zukünftig steigen-

den Strombedarf und den Zubau an Erzeugungsleistungen verstärkt und ausgebaut werden. In Kombi-

nation mit dem Ausbau der Übertragungsnetze für den Transport von Windstrom aus Norddeutsch-

land nach Süddeutschland gehen somit steigende Systemkosten einher (BMWE, o. J.). 

Eingebettet in diesen Rahmen bestehen für die PV die zentralen Fragen, wie das technische Potenzial 

an das theoretische Potenzial und wie das realisierbare Potenzial an ein ausgeweitetes technisches 

Potenzial herangeführt werden kann. In diesem Rahmen bedarf es eine pragmatische Regulatorik ge-

paart mit technischen Problemlösungen, um die theoretischen PV-Potenziale besser nutzbar zu ma-

chen. Hier wurde durch das Solarpaket I bereits gezeigt, wie gesetzliche Reglungen die Anreizstruktu-

ren ausweiten können. Dabei ist es im Bereich von Gewerbedächern wichtig, wie in Unterkapitel 6.1 

bereits aufgezeigt, ein nuanciertes Verständnis von Unternehmensverhalten und -entscheidungen mit-

einzubeziehen. 

Auch für die Umsetzung von ES in Deutschland sind die vorhandenen Rahmenbedingungen entschei-

dend. Hier bleibt abzuwarten, wie die spezifischen Regelungen umgesetzt werden und wann damit 

gerechnet werden kann. Zudem könnte dem ES aufgrund des Bundesgerichtshofurteils zur Unrecht-

mäßigkeit der Kundenanlage aus Mai 2025 (Bundesgerichtshof, 2025) eine Rolle als Workaround in 

diesem speziellen Anwendungsbereich zukünftig zukommen (Thau & Zacher, 2025, S. 3f.). Vielleicht 

gab es auch daher teilweise bereits Andeutungen aus der Politik, dass ES sogar noch vor der Sommer-

pause 2025 auf Basis des bestehenden Entwurfs verabschiedet werden könnte (energiezukunft, 2025). 

Die Komplexität des Stromsystems wird, fernab der konkreten rechtlichen Regelungen, einen Einfluss 

auf die praktische Anwendung des ES nehmen. In anderen Bereichen ist ebenso zu erkennen, dass 

selbst wenn Konzepte rechtlich und technisch theoretisch möglich sind, in der praktischen Umsetzung 

verschiedenste Hürden entstehen (s. bspw. Guitart et al., 2024, S. 26ff.). 

Ergänzend ergibt sich ein grundlegendes Spannungsfeld zwischen den politischen Zielen einer klima-

neutralen Transformation (top-down) und den marktwirtschaftlichen Prinzipien, auf denen unser Wirt-

schaftssystem basiert. Während der Staat Transformationsziele formuliert, liegt die praktische Umset-

zung weitgehend in der Verantwortung wirtschaftlich handelnder Akteur:innen (Unternehmen und 

Konsument:innen; bottom-up). Um im wirtschaftlichen Wettbewerb bestehen zu können, ist die Kern-

aufgabe von Unternehmen allerdings zu aller erst, Gewinne zu erzielen (Friedman, 1962, S. 133). Daher 

ist die Wirtschaftlichkeit auch bei Entscheidungen rund um EE eine zentrale Variable. Im Rahmen 
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marktwirtschaftlicher Logiken kann der Staat daher nur indirekt über Anreizstrukturen steuernd ein-

greifen. Dies wirft die Frage auf, ob es für zentrale gesellschaftliche Herausforderungen, wie die Ener-

giewende und den Klimaschutz, stärkerer zentraler und regulierender staatlicher Eingriffe bedarf. 

Maßnahmen wie die Einführung von PV-Pflichten deuten bereits in diese Richtung. Insbesondere im 

Bereich öffentlicher Infrastrukturen stellt sich die Frage, ob marktwirtschaftlich organisierte Systeme 

geeignet sind, die notwendige Koordination transformativer Prozesse effizient zu gewährleisten. Die 

hohe Zahl von über 860 Verteilnetzbetreibern im deutschen Strommarkt verkörpert exemplarisch eine 

Marktstruktur, welche Komplexitäten erhöht und somit potenzielle hinderlich auf die Energiewende 

wirken kann. 

Zuletzt sind nicht nur technologische und politische Lösungen im Rahmen der Klimakrise notwendig, 

sondern ebenso gesellschaftliche Veränderungen. Wird das Energiesystem unter einer Systems Thin-

king Perspektive betrachtet (Meadows, 2008), liegt das primäre Problem nicht in der Nutzung fossiler 

Energieträger per se, sondern in dem hohen Energieverbrauch, auf dem unsere moderne Gesellschaft 

basiert (Hagens, 2020, S. 3ff.). Zwar sind EE zentral für die Eindämmung der Klimakrise, doch die Um-

stellung des Gesamtsystems auf EE und Deckung der Energienachfrage geht ebenfalls mit negativen 

ökologischen Konsequenzen einher (s. bspw. Rahman et al., 2022). Basierend auf dem Verständnis der 

strong sustainability, nach dem das gesellschaftliche Gesamtsystem (inklusive Wirtschaft) in der Bio-

sphäre eingebettet ist, wird daher auch „grünes“ Wirtschaftswachstum auf lange Sicht die natürlichen 

Grundlagen der Erde erschöpfen (Wu, 2013, S. 1003; Daly, 2015). Daher sind neben den Konzepten der 

Effizienz (weniger Ressourceninput für gleichen Output) und Konsistenz (Kreislauffähigkeit von Mate-

rialien und Prozessen; Huber, 2000, S. 279ff.), Suffizienzstrategien notwendig. Suffizienzstrategien zie-

len darauf ab, den absoluten Verbrauch von Ressourcen und Energie durch veränderte Verhaltenswei-

sen zu reduzieren, wie beispielsweise den Umstieg vom motorisierten Individualverkauf auf den ÖPNV 

(Zell-Ziegler et al., 2021, S. 2). Im Sinne der Energiewende würden damit insgesamt weniger PV- und 

Windanlagen sowie Stromnetze benötigt werden, um ein erneuerbares und klimaschonendes Energie-

system zu erreichen. 

6.5 Limitationen der Masterarbeit und Forschungsausblick 

Die vorliegende Masterarbeit stellt eine umfassende Betrachtung der Themenbereiche PV und ES in 

Gewerbegebieten dar und verbindet durch die Betrachtung des Gewerbegebiets Allermöhe im Rah-

men des KLIMAready-Projekts Theorie und Praxis auf transdisziplinäre Weise miteinander. Durch das 

Vorgehen und den begrenzten Umfang sind jedoch Limitationen im Vorgehen festzustellen, die in die-

sem Unterkapitel aufgeteilt nach dem Forschungsdesign und der Methodik kurz diskutiert werden. 

Abschließend wird ein Ausblick gegeben, an welchen Stellen zukünftig mit weiterer Forschung ange-

schlossen werden könnte. 
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Forschungsdesign 

Eine grundlegende Schwierigkeit hat sich in der Harmonisierung der Zweifachen Kontextualität zwi-

schen praktischer Begleitung des KLIMAready-Projekts und wissenschaftlicher Betrachtung des über-

geordneten Themas ergeben (Lam et al., 2021, S. 244f.). So wurde eng im Projekt mitgearbeitet, wobei 

nicht jedes projektrelevante Ergebnis gleichermaßen zur Beantwortung der FF beitrug. Vice versa gab 

es Erkenntnisse, die primär den FF dienten, aber nicht zwangsläufig dem Projekt. Beide Stränge inner-

halb des Forschungsdesigns unterzubringen und aufeinander abzustimmen war daher herausfordernd 

(s. Unterkapitel 4.1). 

Zusätzlich stellte sich der Themenfokus der Masterarbeit, als Kombination der Bereiche PV, ES und 

nachhaltige Gewerbegebiete, als sehr umfassend heraus. Jeder Bereich als solcher hätte ein einzelner 

Schwerpunkt für die Betrachtung sein können. Dementsprechend hätten die einzelnen Themenberei-

che noch umfassender und tiefer betrachtet werden können, was im Umfang der vorliegenden Mas-

terarbeit jedoch nicht möglich gewesen ist. Ebenso hätte eine stärkere Fokussierung auf eine rechtli-

che Analyse der zugrundeliegenden Gesetzestexte weitere Mehrwerte bieten können. Da der Autor 

jedoch fachfremd in den Rechtswissenschaften ist, sind hier gewisse Limitationen festzustellen. Ergän-

zend kommt an dieser Stelle hinzu, dass die ES-Regelungen in Deutschland bisher nicht über das Ent-

wurfsstadium hinweggekommen sind und daher die Aussagen zu ES theoretischer Natur sind und teil-

weise auf Erwartungen und Annahmen beruhen. 

Insgesamt konnten so zwar die aktuell relevanten Punkte hervorgehoben und die FF beantwortet wer-

den, dennoch bewegen sich die Aussagen eher auf einem abstrakten Level und lassen keine determi-

nistischen Schlüsse zu. 

Methodik 

Grundlegend weist die Masterarbeit durch die Anwendung mehrere Methoden eine Betrachtung aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln auf, sodass sich die einzelnen Ergebnisse ergänzen (s. Kapitel 4). Aller-

dings hätte die analytische Tiefe dadurch teilweise noch ausgeprägter sein können. Somit hätten an 

manchen Stellen noch umfassendere Ergebnisse ermittelt werden können, wenn sich nur auf eine Me-

thode konzentriert worden wäre. Daher finden sich verschiedene Limitationen bei den einzelnen Me-

thoden. 

Bei der Gebiets- und Stakeholderanalyse (s. Abschnitt 4.2.1) wurde behelfsmäßig auf eine Internet-

recherche unter der Nutzung von GoogleMaps für die Analyse der Unternehmensstruktur zurückge-

griffen. Konkrete Daten aus Unternehmensregistern, beispielsweise von der Handelskammer Ham-

burg, wären hier umfassender gewesen. Diese wurden zwar angefragt, doch ein Zugriff auf die Daten 

konnte nicht erreicht werden. Ebenso wäre es erkenntnisreich gewesen, wenn von den Energienetzen 

Hamburg Daten zur Stromnetzauslastung vorgelegen hätten, um konkrete Aussagen über die Situation 

vor Ort treffen zu können. Zu diesem Zweck fand zwar ein Gespräch mit den Hamburger Energienetzen 

statt, doch das Thema hätte noch weiterverfolgt werden können. 
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Wie im Rahmen der Photovoltaikanalyse (Abschnitt 4.2.2) bereits erwähnt, lässt das theoretische Po-

tenzial zwar Aussagen zu, allerdings würden das technische und das realisierbare Potenzial noch tie-

fere Einsichten liefern (Rullán Lemke et al., 2023, S. 28ff.). Auch hier standen durch die Schwerpunkt-

setzung im Rahmen des Vorgehens nur begrenzte zeitliche Kapazitäten zur Verfügung. Aufgrund des 

sozialwissenschaftlichen Hintergrunds des Autors erschien es außerdem unrealistisch, über die Ana-

lyse bereits bestehender Daten hinauszugehen. Bei dem genutzten Datensatz ist ebenfalls zu beach-

ten, dass die Berechnung der Leistungswerte auf Annahmen beruht. 

Im Bereich der Umfrageformate (Abschnitt 4.2.3) ist limitierend anzumerken, dass die Teilnahmean-

zahl gering war und damit nur begrenzt Schlussfolgerungen möglich waren. Besonders im Hinblick auf 

die Einstellung und Erfahrungen der Unternehmen bezüglich PV uns ES ist wurde die Aussagekraft der 

Masterarbeit in Bezug auf die FF1b und FF2a gemindert und weitere unternehmensspezifische Infor-

mationen hätten die Fallstudie aussagekräftiger gemacht. Zudem ist davon auszugehen, dass ein „self-

selection bias“ (Olsen, 2008, S. 809) vorlag: Wie sich auch im weiteren Projektverlauf herausgestellt 

hat, haben sich besonders solche Unternehmen an dem Dot-Voting und der Online-Umfrage beteiligt, 

die ohnehin sehr interessiert an den Themen waren. 

Zuletzt haben sich bei den Expert:inneninterviews (s. Unterkapitel 4.3) gewisse Limitationen ergeben. 

Auch hier konnte aufgrund begrenzter Ressourcen nur eine kleine Auswahl an Expert:innen in den 

jeweiligen Bereichen einbezogen werden. Hier hätten weitere Interviews, mit beispielsweise einzelnen 

ansässigen Unternehmen aus dem Gewerbegebiet Allermöhe, weitere interessante Einsichten liefern 

können. Zudem hätten durch die Einbeziehung weiterer Expert:innen aus dem Dienstleistungsbereich, 

sowohl bei PV als auch ES, noch tiefgründigere Erkenntnisse aus dem praxisnahen Umfeld gewonnen 

werden können. Durch das gesammelte Wissen ist im Nachhinein außerdem klar geworden, dass noch 

weitere Fragen in den Interviews abgedeckt hätten werden können, was zur Zeit der Erstellung der 

Interviewleitfäden allerdings nicht ersichtlich war. Zuletzt besteht bei Expert:inneninterviews das 

grundlegende Problem, dass die Validität der Aussagen nicht immer gegeben sein muss. 

Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass die Vorteile des Vorgehens in Form der Aktualität des The-

menschwerpunkts, des Praxisbezugs und der Methodenvielfalt, gleichzeitig auch die Limitationen be-

dingt haben. 

Forschungsausblick 

Der vorliegende Betrachtungsgegenstand von PV und ES in Gewerbegebieten weist eine Vielzahl an 

Anknüpfungspunkten für zukünftige Forschung auf. Durch die Limitation der Masterarbeit ergeben 

sich außerdem weitere Felder für mögliche Untersuchungen. 

Im Bereich der PV könnte eine noch umfassendere Betrachtung der Gründe von Unternehmen für und 

gegen die Installation von Aufdach-PV-Anlagen helfen, ein besseres Verständnis zu erlangen. In Kom-

bination damit könnte eine Analyse der Effektivität von Hilfsangeboten und Förderungen außerdem 

helfen, Ressourcen zielgenau einzusetzen. Insbesondere im Bereich des Versicherungs- und 
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Brandschutzes sollte untersucht werden, wie Risiken minimiert und Standardprozesse definiert wer-

den können. Aus rechtlicher Perspektive sollten bestehende gesetzliche Regelungen kontinuierlich 

analysiert und deren Anreizwirkung auf PV und die Effekte auf das Gesamtsystem untersucht werden. 

Beim Thema ES in Deutschland könnten rechtliche Analysen dabei helfen, einen neuen Gesetzesent-

wurf vorab zu bewerten. Werden ES-spezifische Regelungen verabschiedet, sollte das Thema weiterhin 

rechtswissenschaftlich begleitet und herausgearbeitet werden, wie die konkreten Regelungen in der 

Praxis wirken. In diesem Sinne könnte auch diskutiert werden, ob es für Großunternehmen Ausnah-

meregelungen für die Teilnahme an ES geben sollte und wie diese ausgestaltet werden könnten. Diese 

Möglichkeit wird zumindest auch von der EU eingeräumt (Art. 15a Abs. 5 lit. a EMD III). Ähnlich zum 

Leitfaden der Deutschen Energie-Agentur unter aktuell geltendem Recht (2025), wäre es zukünftig au-

ßerdem sinnvoll, Pilotprojekte unter den dann geltenden Rahmenbedingungen durchzuführen und Er-

kenntnisse festzuhalten. Forschungsprojekte sollten in Zusammenarbeit mit energiewirtschaftlichen 

Akteur:innen die Anwendung von ES in der Praxis begleiten, um mögliche Hürden festzustellen und 

Hilfestellungen für die Umsetzung auszuarbeiten. Auf technischer Ebene ist es außerdem weiterhin 

relevant, die Auswirkungen von ES auf die Netzauslastung und den Zubau der EE zu untersuchen. Hier 

könnten insbesondere in Österreich die Daten seit der Umsetzung der Energiegemeinschaften umfas-

send ausgewertet werden. Neben technischen Aspekten wäre es relevant, sozioökonomische Analysen 

durchzuführen und genauer zu betrachten, wie sich Akteur:innen initial zusammenfinden, um ES zu 

betreiben und welche Funktion Institutionen dabei einnehmen können. Zusätzlich sollte das Interesse 

von Unternehmen, an ES teilzunehmen und die möglichen Anreize von ES unter den dann geltenden 

Regelungen in Deutschland weiter systematisch betrachtet werden. 

In Bezug auf die nachhaltige Entwicklung von Gewerbegebieten sollte bestehendes Wissen weiter ver-

tieft und insbesondere die Wirkung von Klimaschutz-/Gebietsmanager:innen genauer betrachtet wer-

den. Über einen längeren Zeitraum könnten beispielsweise Effekte für die Reduktion von Treibhaus-

gasemissionen quantifiziert werden. Qualitative Forschung könnte zudem helfen, das Verhalten von 

Unternehmen noch besser zu verstehen und herauszuarbeiten, was spezifische Hindernisse und Prob-

leme bei der nachhaltigen Transformation sind. Ein Augenmerk könnte an dieser Stelle auf die Beson-

derheiten von KMUs gelegt werden und wie diese besser unterstützt werden können. 

Konkret auf das Gewerbegebiet Allermöhe bezogen ergeben sich ebenfalls Anschlusspunkte. Auf der 

technischen Seite könnten umfassende Energieanalysen die Bedarfe und möglichen Erzeugungspoten-

ziale vor Ort quantifizieren. Im Rahmen eines Quartierskonzepts könnten außerdem Lösungswege für 

einen klimaneutralen Standort aufgezeigt werden. Das geplante Pilotprojekt zwischen verschiedenen 

Unternehmen zum Thema ES in Kombination mit Stromspeichern und der Sektorenkopplung kann au-

ßerdem wertvolle technische Einsichten liefern und sollte eng begleitet werden. 
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7. Fazit – Photovoltaik und Energy Sharing als Teil der Transformation des Ener-

giesystems 

Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Erderwärmung erstmals über der im Pariser Klimaschutzabkom-

men definierten 1,5 Grad Grenze. Um den Auswirkungen der Klimakrise entgegenzuwirken, ist ein be-

schleunigter Ausbau der installierten PV-Leistung in Deutschland notwendig. Dabei weisen Dachflä-

chen in Gewerbegebieten hohe Potenziale für den flächenschonenden Ausbau der PV auf und sind 

bisher nur geringfügig genutzt. Zusätzlich findet ein Wandel zu einem dezentralen Stromsystem statt, 

welches neue energiewirtschaftliche Konzepte ermöglicht. Ein viel diskutiertes Thema ist das ES, wel-

ches von der EU im Jahr 2018 rechtlich verankert, jedoch in Deutschland bisher nicht umgesetzt wurde. 

Um Annahmen über das Unternehmensverhalten in Bezug auf PV und ES treffen zu können hilft es, 

dieses durch die BTF (Cyert & March, 1992) und das Konzept der IS (u. a. Chertow, 2000) zu betrachten. 

Somit wurde in der vorliegenden Masterarbeit eine theoretische Erwartung zum Verhalten von Unter-

nehmen bezüglich Aufdach-PV und ES formuliert und daraus drei übergeordnete FF abgeleitet. Die FF 

wurden anhand einer Fallstudie über das Gewerbegebiet Allermöhe, im Rahmen des KLIMAready-Pro-

jekts, zusammen mit begleitenden Expert:inneninterviews untersucht. Für dieses Vorgehen wurden 

außerdem zusätzliche FF definiert.  

Bei der FF1, weshalb bleiben viele Dachflächen in Gewerbegebieten für Aufdach-Photovoltaik unge-

nutzt, zeigen die Ergebnisse, dass zwei Effekte maßgeblich sind: Zum einen installieren Unternehmen 

aus verschiedenen Gründen, beispielsweise wegen begrenzter Ressourcen oder Versicherungsaufla-

gen, von vorneherein keine PV und Dachflächen bleiben damit ungenutzt (s. Tabelle 7). Zum anderen 

findet aus wirtschaftlichen Gründen zumeist nur eine Teilbelegung der Dachflächen statt. Hier nehmen 

insbesondere die Ausrichtung nach dem Eigenverbrauch sowie rechtliche Grenzwerte und damit ver-

knüpfte Anforderungen Einfluss. Für die FF2, kann Energy Sharing das Verhalten von Unternehmen so 

beeinflussen, dass vermehrt Photovoltaikmodule installiert und damit mehr Dachflächen genutzt wer-

den, ist festzuhalten, dass sich eine eindeutige Aussage nicht treffen lässt. Grundlegend besitzt ES das 

Potenzial, das Verhalten von Unternehmen in Richtung einer vermehrten Nutzung von Dachflächen für 

PV zu beeinflussen. In der Praxis dürfte dieser Effekt jedoch begrenzt bleiben, da verschiedene techni-

sche, wirtschaftliche und regulatorische Hemmnisse den Einfluss von ES mindern. Es ist davon auszu-

gehen, dass ES als eine zusätzliche Möglichkeit Anreize bieten, aber kein entscheidender Faktor bei der 

vermehrten Nutzung von Dachflächen sein wird. In Bezug auf FF3, wie können Institutionen positiv auf 

die Bildung von Unternehmenskooperationen einwirken und damit die Umsetzung von Energy Sharing 

begünstigen, zeigt das KLIMAready-Projekt anhand der Clusterbrücke I im Gewerbegebiet Allermöhe, 

wie Unternehmenskooperationen im Energiebereich angestoßen werden können. Besonders interes-

sant ist, dass die Unternehmen im Rahmen der Clusterbrücke I ein konkretes Projekt zum Teilen von 

Energie anstoßen möchten. Kommt es tatsächlich zu einer Umsetzung, hat das Projekt damit die Um-

setzung von ES in Allermöhe maßgeblich positiv beeinflusst. 
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Neben den übergeordneten FF ist für das Gewerbegebiet Allermöhe festzuhalten, dass ein großes the-

oretisches Potenzial für die Nutzung von Aufdach-PV vor Ort besteht, was bereits zu circa zehn Prozent 

genutzt wird. Über das KLIMAready-Projekt hinaus sind weitere Synergiepotenziale vor Ort vorhanden. 

Durch ein gemeinschaftliches Vorgehen sowie eine verstetigte und ausgeweitete Koordination, zum 

Beispiel durch eine:n eigene:n Gebiets-/Klimaschutzmanager:in, können bestehende Potenziale besser 

genutzt werden. So könnte die Attraktivität des größten Beschäftigungsstandorts in Bergedorf gestei-

gert und zugleich ein erheblicher Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen geleistet wer-

den. Hierzu kann sich ein Beispiel am Gewerbepark Hamburg-Nord genommen werden, dessen Nach-

haltigkeitstransformation seit 2021 durch ein Klimaschutzmanagement aktiv vorangetrieben wird. 

Insgesamt verdeutlicht die Masterarbeit, dass der PV-Ausbau und die mögliche Etablierung von ES Teil 

einer größeren Transformation des Energiesystems sind: Weg von einer hierarchischen Struktur mit 

großen Erzeugungsanlagen in den hohen Spannungsebenen, hin zu einem zunehmend dezentralen 

Stromsystem mit Erzeugungseinheiten in allen Spannungsebenen. In diesem Rahmen stehen aktuell 

und in den nächsten Jahren große technische und regulatorische Herausforderung an. Dennoch wird 

ersichtlich, dass es mehr als nur technologische Lösungen zum Erreichen der Energiewende und damit 

der Klimaneutralität braucht. Insbesondere ergibt sich die Frage, ob marktwirtschaftliche Instrumente 

alleinig in der Lage sind, Transformationsprozesse zu steuern, oder ob es stärkerer zentraler und regu-

lierender staatlicher Eingriffe bedarf. Ergänzend sind außerdem gesellschaftliche Veränderungen von 

Nöten: Durch Suffizienzstrategien und Verhaltensänderungen könnte die absolute Energienachfrage 

reduziert sowie die natürlichen Grundlagen unserer Gesellschaft erhalten und damit ein wichtiger Bei-

trag zur Energiewende geleistet werden. 
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Anhang 

Anhang 1: Link zu den weiterführenden Anhängen der Masterarbeit, zusammengefasst als ZIP-
Ordner, samt Ordner- und Dateienstruktur. 

Link: Kein öffentlicher Zugriff möglich. 

(Auf Anfrage beim Autor kann Einsicht in einzelne Dateien ermöglicht werden.) 

 

Ordner- und Dateienstruktur des Anhang 1: 

1.0 Informationen zum Anhang 1 der Masterarbeit 

1.1 Stakeholder- und Gebietsanalyse 

> 1.1.1 Tabelle Stakeholderanalyse 

> 1.1.2 Tabelle Unternehmensdaten 

> 1.1.3 Zusammenfassung Informationen Allermöhe 

1.2 Photovoltaikanalyse 

> 1.2.1 Daten LGV 2024 Zuschnitt Allermöhe Gesamtgebäude 

> 1.2.2 Zusammenfassung Photovoltaikanalyse 

> 1.2.3 Tabelle Auszug MaStR 250228 

1.3 Fragebogen 

> 1.3.1 KLIMAready Umfrage Allermoehe PDF 

> 1.3.2 Ergebnisse KLIMAready Umfrage Allermöhe 

> 1.3.3 Visualisierung Ergebnisse KLIMAready Umfrage Allermöhe 

1.4 ExpertInneninterviews 

> 1.4.1 Photovoltaik 

>> 1.4.1.1 Interviewtrankskripte PV 

>> 1.4.1.2 Interviewfragen PV 

>> 1.4.1.3 Codierleitfaden PV 

> 1.4.2 Energy Sharing 

>> 1.4.2.1 Interviewtranskripte ES 

>> 1.4.2.2 Interviewfragen ES 

>> 1.4.2.3 Factsheet Gewerbegebiet Allermöhe 

>> 1.4.2.4 Codierleitfaden ES 

> 1.4.3 MAXQDA-Projektdatei Auswertung Interviews 
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Anhang 2: Entwicklung der Preise für Photovoltaikanlagen aufgeteilt nach den Modulkosten (orange) 
und den sonstigen Systemkomponenten (Balance of System, blau; Quelle: Fraunhofer ISE, 
2024a) 

 

Anhang 3: Darstellung der thematischen Schwerpunkte der Clusterstrategie 2025 als „Strategiehaus“ 
(EEHH, 2022). 
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Anhang 4: Übersicht der verschiedenen Arbeitspakte des KLIMAready-Projekts sowie die 
Zuständigkeiten der Clusterorganisationen (LIHH, 2024).  

Interne Projektdatei, kein öffentlicher Zugriff möglich. 
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Anhang 5: Eindrücke aus dem Gerwerbegebiet Allermöhe und den Koordinaten der Aufnahme (eigene Fotos). 
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https://maps.app.goo.gl/b9r2AZewqm1c6jaBA
https://maps.app.goo.gl/iaS8KuevMfdeh6Gr7
https://maps.app.goo.gl/qcisZxgxPGn2xw2G9
https://maps.app.goo.gl/rd7xUG9HPp7LQTPj8
https://maps.app.goo.gl/V57LBwr2WC74Ciek6
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Anhang 6: Darstellung der installierten und geplanten Photovoltaikanlagen inklusive Betreibern im 
Gewerbegebiet Allermöhe, basierend auf dem Marktstammdatenregister Stand Februar 2025 (eigene 
Darstellung). 

 

Anhang 7: Planwände samt Ergebnissen des Dot-Votings im Rahmen der Auftaktveranstaltung im 

Gewerbegebiet Allermöhe am 27. Februar 2025 (Quelle: EEHH). 
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Anhang 8: Flurstücke im Gewerbegebiet Allermöhe und deren Nutzungsart (Quelle: Bezirksamt 

Bergedorf, 2018) 
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Anhang 9: Übersichttabelle zu den im Marktstammdatenregister aufgeführten Aufdach-Photovoltaik-Anlagen im Gewerbegebiet Allermöhe (Stand: 28. Februar 2025). 
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